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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. TAURER über die Beschwerden 

von XXXX , geb. am XXXX , StA. Afghanistan, bevollmächtigt vertreten durch die BBU, 

Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH, gegen die Bescheide 

des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, Außenstelle Graz, vom 19.02.2018 und 

09.07.2020, Zl. XXXX , wegen §§ 3, 8, 10, 57 AsylG 2005 und 46, 52, 55 FPG sowie § 13 Abs. 2 

Z 1-2 AsylG 2005 nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 15.04.2021, zu Recht 

erkannt: 

A)  

Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger Afghanistans, reiste illegal in Österreich ein 

und stellte am 28.12.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz. 

2. In der Erstbefragung vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der 

Beschwerdeführer an, Staatsangehöriger von Afghanistan, ledig, Angehöriger der Volksgruppe 

der XXXX , mit muslimischem Glaubensbekenntnis, am  XXXX  geboren und im Bezirk XXXX , 

Afghanistan wohnhaft gewesen zu sein.  

Er habe Afghanistan vor ca. einem Monat zu Fuß Richtung Iran verlassen und sei anschließend 

schlepperunterstützt bis nach Österreich gelangt. 

Zu seinen Fluchtgründen befragt gab der Beschwerdeführer an, sein Vater habe ein 

Grundstück von seinem Vater geerbt und sei es dadurch zu Problemen mit einem Mann 

namens  XXXX gekommen, welcher Verbindung zu den Taliban habe. Der Vater des 

Beschwerdeführers sei mehrmals bedroht worden und habe den Beschwerdeführer aus Angst 

aus Afghanistan weggeschickt.  

3. Im Rahmen einer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen 

und Asyl am 01.09.2017 gab der Beschwerdeführer unter anderem an, dass er gesund sei. Im 

Herkunftsstaat leben die Eltern, die Schwester sowie weitere Onkel des Beschwerdeführers. 

Er habe sieben Jahre die Schule besucht und könne in Dari lesen und schreiben. Der 

Beschwerdeführer habe seinem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Die finanzielle Situation 

sei mittelmäßig gewesen. Die Familie lebe nach wie vor im Herkunftsbezirk, Afghanistan. 

Zu seinen Fluchtgründen befragt gab der Beschwerdeführer an, ein Mann namens  XXXX habe 

seinem Vater die Grundstücke gewaltsam wegnehmen wollen. Dieser Mann habe dem Vater 

des Beschwerdeführers gedroht das Haus anzuzünden, er sei insgesamt dreimal mit weiteren 

Männern zu ihnen nach Hause gekommen. Sein Vater habe ihn daher weggeschickt. Der Vater 

des Beschwerdeführers habe die Grundstücke mittlerweile an den Mann abgegeben. Die 

Taliban seien in der Provinz des Beschwerdeführers aktiv und gebe es viele Anschläge, in 

denen sie die  XXXX entführen und töten. 
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4. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 

19.02.2018 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß  

§ 3 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich 

der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 

Afghanistan (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Dem Beschwerdeführer wurde gemäß §§ 57 und 

55 AsylG ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt. Gemäß  

§ 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß  

§ 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und weiters gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die 

Abschiebung des Beschwerdeführers gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei. Weiters 

wurde innerhalb des Spruches ausgeführt, dass die Frist für die freiwillige Ausreise gemäß  

§ 55 Abs. 1 bis 3 FPG zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage.  

5. Gegen diesen ordnungsgemäß zugestellten Bescheid erhob der Beschwerdeführer 

fristgerecht Beschwerde. Darin wurde zusammengefasst ausgeführt, dass die Familie des 

Beschwerdeführers von einer Person namens  XXXX bedroht werde, welcher Kontakt zu den 

Taliban habe. Die Furcht der Familie sei begründet, zumal dieser Mann sich das Haus der 

Familie bereits angeeignet habe. Der Vater des Beschwerdeführers habe der 

Zwangsenteignung zu keinem Zeitpunkt zugestimmt und bestehe sohin weiter eine Gefahr. 

Der Beschwerdeführer werde zudem als Angehöriger der Volksgruppe der  XXXX verfolgt. Es 

sei dem Beschwerdeführer daher der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen.  

Da der Beschwerdeführer über kein soziales Netzwerk in Kabul verfüge und seine Familie nicht 

mehr in Afghanistan lebe, stehe ihm keine finanzielle Unterstützung zur Verfügung. Eine 

innerstaatliche Fluchtalternative sei dem Beschwerdeführer nicht zumutbar. Der 

Beschwerdeführer sei zudem 17 Jahre alt und seien daher nicht dieselben Maßstäbe wie bei 

einem erwachsenen Asylwerber anzuwenden. Es sei ihm daher jedenfalls der Status des 

subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen.  

Darüber hinaus sei der Beschwerdeführer um die Integration in die österreichische 

Gesellschaft sehr bemüht. Der Beschwerdeführer sei durch die Rückkehrentscheidung in 

seinem durch Art. 8 EMRK geschützten Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

verletzt.  

6. Am 02.11.2018 langte eine Anzeige der LPD  XXXX vom 31.11.2018 beim Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl ein, wonach der Beschwerdeführer am 26.10.2018 bei einer 

Kontrolle betreffend Suchtmittel eine Ordnungsstörung begangen habe, indem er durch 
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lautes Schreien und Gestikulieren mit den Händen den öffentlichen Anstand verletzt und den 

einschreitenden Beamten vor die Füße gespuckt habe. 

7. Am 04.03.2019 wurden der Beschwerdeführer von der Grundversorgung abgemeldet, da er 

verhaftet worden war.  

8. Am 06.03.2019 langte beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ein Bericht der LPD  

XXXX hinsichtlich des Verdachts der schweren, absichtlichen Körperverletzung am 02.03.2019 

ein. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde er auf Anweisung der Staatsanwaltschaft  

XXXX am 04.03.2019 festgenommen und in die JA  XXXX eingeliefert. 

Aufgrund der Verhängung der Untersuchungshaft durch die Staatsanwaltschaft  XXXX wurde 

mit Verfahrensordnung vom 08.03.2019 durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

der Verlust des Aufenthaltsrechts mitgeteilt. Am 18.06.2019 langte beim Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl eine Mitteilung darüber ein, dass einer der Mittäter des 

Beschwerdeführers im Verfahren mit der Zahl  XXXX  vom Landesgericht für Strafsachen  XXXX 

gem. § 87 Abs. 1 StGB schuldig gesprochen worden sei. Hinsichtlich des Beschwerdeführers 

wurde mitgeteilt, dass dieser zu jenem Zeitpunkt unsteten Aufenthalts gewesen sei und sein 

Verfahren diversionell erledigt worden sei.  

9. Am 26.11.2019 langte beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ein Bericht der LPD  

XXXX ein, wonach der Beschwerdeführer am 25.11.2019 im  XXXX einem Abnehmer 1,84 g 

Marihuana für EUR 20,00 verkauft habe. Er wurde anschließend festgenommen und die 

Staatsanwaltschaft  XXXX verfügte die Einlieferung in die JA XXXX .  Am 28.11.2019 traf beim 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ein Haftmeldezettel ein, wonach er am 26.11.2019 in 

der JA  XXXX angemeldet worden sei. Am 28.11.2019 traf die Verständigung der Behörde von 

der Verhängung der U-Haft gegen ihn wegen § 27 Abs. 2a und § 27 Abs. 1 SMG ein.  

10. Daraufhin wurde vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl mit Verfahrensanordnung 

vom 04.12.2019 nochmals der Verlust des Aufenthaltsrechts wegen Verhängung der U-Haft 

mitgeteilt. Am 16.12.2019 wurde der Beschwerdeführer vom LG für Strafsachen  XXXX des 

Vergehens des unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften nach § 27 Abs. 2a zweiter Fall SMG zu 

einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten verurteilt. Gem. § 43 Abs. 1 StGB wurde ihm der Vollzug 

der Freiheitsstrafe unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen.  

11. Am 13.5.2020 langte beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ein Abschluss-Bericht 

der LPD  XXXX ein, wonach der Beschwerdeführer und einige andere Personen im Verdacht 

stünden, am 26.02.2020 in einem Geschäft das Vergehen des versuchten Diebstahls begangen 
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zu haben. Im Zuge der Einvernahme durch die LPD wurde er auf die Möglichkeit der 

Schadenswiedergutmachung aufmerksam gemacht, die er am 02.03.2020 auch leistete. 

12. Mit Bescheid vom 09.07.2020 hat die belangte Behörde ausgesprochen, dass der 

Beschwerdeführer gemäß § 13 Ab. 2 Z 1-2 AsylG das Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet 

ab dem 28.11.2019 verloren habe. Dem Beschwerdeführer komme jedoch ab dem 28.11.2019 

der faktische Abschiebeschutz gemäß § 12 AsylG zu.  

13. Gegen diesen ordnungsgemäß zugestellten Bescheid erhob der Beschwerdeführer 

fristgerecht Beschwerde. Darin wurde zusammengefasst ausgeführt, dass der 

Beschwerdeführer eine Verwaltungsstrafe erhalten habe, diese sei bereits beglichen. Er sei im 

Zeitraum vom 07.03.2019 bis 22.03.2019 in Untersuchungshaft gewesen, doch sei das 

Verfahren mittels Diversion erledigt worden. Der Beschwerdeführer sei am 16.12.2019 

erstmalig strafrechtlich verurteilt worden, doch sei dies kein Delikt von gewalttätiger Natur 

gewesen, sodass er keine gegenwärtige und erhebliche Gefahr für das Gemeinwohl darstelle. 

Der Beschwerdeführer bereue sein straffälliges Verhalten zutiefst und sei dies auf einen 

falschen Bekannten- und Freundeskreis zurückzuführen. Der Beschwerdeführer betrachte 

Österreich mittlerweile als seine Heimat, verfüge über sehr gute Deutschkenntnisse und 

mache seinen Pflichtschulabschluss.  

14. Mit Urteil des Bezirksgerichtes  XXXX vom 25.09.2020 wurde der Beschwerdeführer wegen 

§§ 127, 15 StGB zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten unter Verhängung einer Probezeit 

von drei Jahren bedingt verurteilt. Vom Widerruf der bedingten Strafnachsicht hinsichtlich der 

Freiheitsstrafe von drei Monaten betreffend des Urteils des Landesgerichtes für Strafsachen  

XXXX vom 16.12.2019 wurde abgesehen, die Probezeit jedoch auf fünf Jahre verlängert.  

15. Das Bundesverwaltungsgericht hat am 11.02.2021 eine öffentliche, mündliche 

Verhandlung anberaumt, zu der der Beschwerdeführer nicht erschienen ist. Auf Ersuchen des 

Rechtsvertreters wurde die Verhandlung vertagt.  

16. Mit Schreiben vom 18.02.2021 übermittelte der Beschwerdeführer eine Bestätigung über 

gemeinnützige Arbeit im Zeitraum August bis September 2019 und Juni bis August 2020, ein 

Empfehlungsschreiben sowie eine ärztliche Bestätigung, dass der Beschwerdeführer aufgrund 

gesundheitlicher Gründe am 11.02.2021 an der Teilnahme der mündlichen Verhandlung vor 

dem Bundesverwaltungsgericht verhindert gewesen sei. Eine konkrete Begründung oder 

Diagnose war in diesem Schreiben nicht enthalten. 
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17. Das Bundesverwaltungsgericht hat über die eingebrachte Beschwerde am 15.04.2021 eine 

öffentliche, mündliche Verhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Verhandlung wurde Beweis 

erhoben durch Parteienvernehmung des Beschwerdeführers. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Afghanistan und Angehöriger der 

Volksgruppe der XXXX , seine Muttersprache ist Dari. Er lebte bis zur Ausreise in der Provinz 

Ghazni. Die Identität des Beschwerdeführers steht nicht fest. Der Beschwerdeführer besuchte 

sechs Jahre lang die Schule. Der Beschwerdeführer erlernte keinen Beruf; er hat seinem Vater 

in der Landwirtschaft geholfen.  

Der Beschwerdeführer ist nach den afghanischen Gepflogenheiten und der afghanischen 

Kultur sozialisiert. Er ist in Afghanistan geboren und lebte bis zu seiner Ausreise bei seinen 

Eltern und seiner Schwester in Ghazni.  

Der Beschwerdeführer leidet an Anpassungsstörungen und depressiver Stimmung. Ansonsten 

ist er gesund. Die psychischen Probleme des Beschwerdeführers sind in Mazar-e Sharif und 

Herat behandelbar. 

1.2. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers: 

Der Beschwerdeführer war in Afghanistan keiner konkreten individuellen Verfolgung 

ausgesetzt und wurden von ihm asylrelevante Gründe für das Verlassen des Heimatstaates 

nicht glaubhaft dargetan. Es ist nicht glaubhaft, dass dem Beschwerdeführer in Afghanistan 

aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder der politischen Gesinnung Verfolgung droht. Der Beschwerdeführer hatte keine 

Probleme mit den Behörden im Heimatland. 

Die Angaben des Beschwerdeführers zu den Fluchtgründen sind nicht glaubhaft und werden 

dem Verfahren nicht zugrunde gelegt. 

Weder der Beschwerdeführer noch seine Familie waren in Afghanistan in Blutfehden oder in 

Grundstücksstreitigkeiten verwickelt. Es liegt keine Feindschaft gegen den Beschwerdeführer 

oder dessen Familie in Afghanistan vor.  
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Eine Verfolgung des Beschwerdeführers alleine aus dem Umstand, dass er der Volksgruppe 

der  XXXX angehört, ist nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen.  

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer seinen Herkunftsstaat aus 

wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung durch die Taliban verlassen hat oder nach einer 

allfälligen Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Übergriffe in diesem 

Zusammenhang zu befürchten hätte. Der Beschwerdeführer wurde in Afghanistan weder 

unmittelbar noch mittelbar von den Taliban oder von anderen Personen mit dem Tod oder 

der Ausübung von psychischer oder physischer Gewalt bedroht. Der Beschwerdeführer hat 

Afghanistan weder aus Furcht vor Eingriffen in seine körperliche Integrität noch wegen 

Lebensgefahr verlassen. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Gründe für seine Ausreise 

werden mangels Glaubwürdigkeit des Vorbringens nicht festgestellt. 

Im Falle der Rückkehr nach Afghanistan droht dem Beschwerdeführer aus den vorgebrachten 

Gründen weder Lebensgefahr noch ein Eingriff in seine körperliche Integrität durch die Taliban 

oder durch andere Personen. 

Der Beschwerdeführer konnte insgesamt nicht glaubhaft machen, dass er seinen 

Herkunftsstaat aus wohlbegründeter Furcht vor asylrelevanter Verfolgung verlassen hat oder 

nach einer allfälligen Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit asylrelevante Übergriffe 

zu befürchten hätte.  

Der Beschwerdeführer ist in Afghanistan weder vorbestraft noch wurde er dort jemals 

inhaftiert und er hatte auch mit den Behörden des Herkunftsstaates keine Probleme. Er war 

in Afghanistan auch nie politisch tätig und gehörte dort keiner politischen Partei an. Eine 

politisch motivierte Verfolgung wird daher ausgeschlossen. 

Festgestellt wird, dass dem Beschwerdeführer in Mazar-e Sharif keine konkret gegen ihn 

gerichtete Gefahr psychischer und/oder physischer Gewalt droht. Der Beschwerdeführer wird 

weder aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung noch aus anderen Gründen verfolgt. 

Festgestellt wird weiters, dass das Leben des Beschwerdeführers in Mazar-e Sharif nicht mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit gefährdet ist oder er dort mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 

Behandlung ausgesetzt ist. 

1.3. Zum Leben des Beschwerdeführers in Österreich: 
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Der Beschwerdeführer lebt von der Grundversorgung und geht keiner legalen Beschäftigung 

nach. Der Beschwerdeführer wurde nur im Zeitraum 05.03.2019 bis 16.04.2019 und 

27.11.2019 bis 15.12.2019 nicht durch die Grundversorgung betreut, da er sich in Haft befand. 

Der Beschwerdeführer geht keiner legalen Beschäftigung nach, verfügt über keinerlei 

Familienangehörige und hat keine sonstigen intensiven sozialen Kontakte in Österreich.  

Der Beschwerdeführer befand sich vom 05.03.2019 bis 21.03.2019 und vom 28.11.2019 bis 

16.12.2019 in Untersuchungshaft in der Justizanstalt XXXX .  

Der Beschwerdeführer wurde am 26.10.2018 aufgrund einer Ordnungsstörung gemäß  

§ 81 Abs. 1 SPG angezeigt, da er gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten lautstark zu 

schreien begonnen und dabei mit den Händen bedrohlich gestikuliert, sowie zweimal den 

Polizeibeamten vor die Füße gespuckt hat.  

Das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer betreffend des Sachverhalts der absichtlich 

schweren Körperverletzung wurde mittels Diversion beendet.   

Dem Beschwerdeführer wurde bereits mit Verfahrensordnung vom 08.03.2019 der Verlust 

seines Aufenthaltsrechts im Bundesgebiet wegen Verhängung der Untersuchungshaft 

mitgeteilt. Aufgrund der diversionellen Erledigung des Strafverfahrens ist sein 

Aufenthaltsrecht rückwirkend wiederaufgelebt. 

Der Beschwerdeführer wurde mir Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen  XXXX vom 

16.12.2019 zu  XXXX  wegen des Vergehens des unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften nach § 

27 Abs. 2a zweiter Fall SMG zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Gemäß § 43 

Abs. 1 StGB wurde der Vollzug der Freiheitsstrafe unter Bestimmung einer Probezeit von drei 

Jahren bedingt nachgesehen.  

Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Bezirksgerichtes   XXXX vom 25.09.2020 zu  

 XXXX  wegen des Vergehens des – teils versuchten – Diebstahl nach §§ 127, 15 StGB zu einer 

Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt. Gemäß § 43 Abs. 1 StGB wurde der Vollzug der 

Freiheitsstrafe unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen.  

Dem Beschwerdeführer wurde mit Verfahrensanordnung vom 04.12.2019 der Verlust seines 

Aufenthaltsrechts im Bundesgebiet wegen Verhängung der Untersuchungshaft mitgeteilt. 

Der Beschwerdeführer zeigt durch sein fortgesetztes rechtswidriges Verhalten keinen Willen 

zur Besserung. 
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Der Beschwerdeführer hat mit beschwerdegegenständlich angefochtenem Bescheid vom 

09.07.2020 das Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet ab dem 28.11.2019 verloren, da zu 

diesem Zeitpunkt über ihn die Untersuchungshaft verhängt wurde.  

1.4. Zur Rückkehr des Beschwerdeführers nach Afghanistan: 

Durch die Abschiebung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat würde dieser – unter 

Beachtung der Lage im Herkunftsstaat und der individuellen Situation – nicht in den Rechten 

gemäß Artikel 2 oder 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention zum Schutze 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt oder 

würde diese für ihn als Zivilperson nicht eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen. 

Der Beschwerdeführer stammt aus der Provinz Ghazni, diese gehört zu den relativ volatilen 

Provinzen Afghanistans und ist ihm eine Rückkehr dorthin aufgrund der dort herrschenden 

allgemeinen schlechten Sicherheitslage derzeit nicht zumutbar.  

Dem Beschwerdeführer steht eine zumutbare innerstaatliche Flucht- bzw. Schutzalternative 

in Mazar-e-Sharif zur Verfügung. Kabul ist von Österreich aus mit dem Flugzeug erreichbar, 

von dort aus kann der Beschwerdeführer mit dem Flugzeug nach Mazar e Sharif weiterreisen. 

Der Beschwerdeführer hat zunächst die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung in Form der 

Rückkehrhilfe in Anspruch zu nehmen. Mit dieser Unterstützung ist ihm der Aufbau einer 

Existenzgrundlage in Mazar-e-Sharif möglich. Seine Existenz könnte er dort – zumindest 

anfänglich – mit Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten sichern. Er wird in der Lage sein, in Mazar-e-

Sharif eine einfache Unterkunft zu finden. Der Beschwerdeführer kann Mazar-e-Sharif – über 

Kabul – von Österreich aus sicher mit dem Flugzeug erreichen. 

1.5. Zur aktuell vorliegenden Pandemie aufgrund des Corona-Virus 

Berichten zufolge steigen in Afghanistan die Infektionen mit COVID-19 weiter an und bis zum 

17.3.2021 wurden der WHO 56.016 bestätigte Fälle von COVID-19 mit 2.460 Todesfällen 

gemeldet (IOM 18.3.2021; WHO 17.3.2021), wobei die tatsächliche Zahl der positiven Fälle 

um ein Vielfaches höher eingeschätzt wird. Bis zum 10.3.2021 wurden insgesamt 34.743 

Impfstoffdosen verabreicht (IOM 18.3.2021). 

Festgestellt wird, dass die aktuell vorherrschende COVID-19-Pandemie kein 

Rückkehrhindernis darstellt. Der Beschwerdeführer ist körperlich gesund und gehört mit Blick 
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auf sein Alter und das Fehlen physischer (chronischer) Vorerkrankungen keiner spezifischen 

Risikogruppe betreffend COVID-19 an. Es besteht keine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass 

der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Afghanistan eine COVID-19-Erkrankung mit 

schwerwiegendem oder tödlichem Verlauf bzw. mit dem Bedarf einer intensivmedizinischen 

Behandlung bzw. einer Behandlung in einem Krankenhaus erleiden würde. 

1.6. Zur relevanten Situation in Afghanistan: 

Hinsichtlich der relevanten Situation in Afghanistan wird zunächst prinzipiell auf die 

Länderfeststellungen der belangten Behörde zu Afghanistan verwiesen. Bis zum 

Entscheidungsdatum sind dem Bundesverwaltungsgericht keine entscheidungsmaßgeblichen 

Änderungen der Ländersituation bekannt geworden. 

Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 

COVID-19 

Entwicklung der COVID-19 Pandemie in Afghanistan 

Der erste offizielle Fall einer COVID-19 Infektion in Afghanistan wurde am 24.2.2020 in Herat festgestellt (RW 9.2020; vgl 

UNOCHA19.12.2020). Laut einer vom afghanischen Gesundheitsministerium (Afghan MoPH) durchgeführten Umfrage hatten zwischen März 

und Juli 2020 35% der Menschen in Afghanistan Anzeichen und Symptome von COVID-19. Laut offiziellen Regierungsstatistiken wurden bis 

zum 2.9.2020 in Afghanistan 103.722 Menschen auf das COVID-19-Virus getestet (IOM 23.9.2020). Aufgrund begrenzter Ressourcen des 

öffentlichen Gesundheitswesens und der Testkapazitäten, der Testkriterien, des Mangels an Personen, die sich für Tests melden, sowie 

wegen des Fehlens eines nationalen Sterberegisters werden bestätigte Fälle von und Todesfälle durch COVID-19 in Afghanistan 

wahrscheinlich insgesamt unterrepräsentiert (HRW 14.1.2021; cf. UNOCHA 18.2.2021, USAID 12.1.2021, UNOCHA 19.12.2020, RFE/RL 

23.2.2021a). Bis Dezember 2020 gab es insgesamt 50.536 [Anmerkung: offizielle] Fälle im Land. Davon ein Drittel in Kabul. Die tatsächliche 

Zahl der positiven Fälle wird jedoch weiterhin deutlich höher eingeschätzt (IOM 18.3.2021; vgl. HRW 14.1.2021). 

Die fortgesetzte Ausbreitung der Krankheit in den letzten Wochen des Jahres 2020 hat zu einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen 

geführt, wobei jene Einrichtungen die als COVID-19- Krankenhäuser in den Provinzen Herat, Kandahar und Nangarhar gelten, nach Angaben 

von Hilfsorganisationen seit Ende Dezember voll ausgelastet sind. Gesundheitseinrichtungen sehen sich auch zu Beginn des Jahres 2021 

großen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung oder Erweiterung ihrer Kapazitäten zur Behandlung von Patienten mit COVID-19 sowie 

bei der Aufrechterhaltung grundlegender Gesundheitsdienste gegenüber, insbesondere, wenn sie in Konfliktgebieten liegen (BAMF 8.2.2021; 

cf. IOM 18.3.2021). 

Die Infektionen steigen weiter an und bis zum 17.3.2021 wurden der WHO 56.016 bestätigte Fälle von COVID-19 mit 2.460 Todesfällen 

gemeldet (IOM 18.3.2021; WHO 17.3.2021), wobei die tatsächliche Zahl der positiven Fälle um ein Vielfaches höher eingeschätzt wird. Bis 

zum 10.03.2021 wurden insgesamt 34.743 Impfstoffdosen verabreicht (IOM 18.3.2021) 

Maßnahmen der Regierung und der Taliban 

Das afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) hat verschiedene Maßnahmen zur Vorbereitung und Reaktion auf COVID-19 ergriffen. 

„Rapid Response Teams" (RRTs) besuchen Verdachtsfälle zu Hause. Die Anzahl der aktiven RRTs ist von Provinz zu Provinz unterschiedlich, 

da ihre Größe und ihr Umfang von der COVID-19-Situation in der jeweiligen Provinz abhängt. Sogenannte „Fix-Teams" sind in Krankenhäusern 

stationiert, untersuchen verdächtige COVID- 19-Patienten vor Ort und stehen in jedem öffentlichen Krankenhaus zur Verfügung. Ein weiterer 

Teil der COVID-19-Patienten befindet sich in häuslicher Pflege (Isolation). Allerdings ist die häusliche Pflege und Isolation für die meisten 

Patienten sehr schwierig bis unmöglich, da die räumlichen Lebensbedingungen in Afghanistan sehr begrenzt sind (IOM 23.9.2020). Zu den 

Sensibilisierungsbemühungen gehört die Verbreitung von Informationen über soziale Medien, Plakate, Flugblätter sowie die Ältesten in den 

Gemeinden (IOM 18.3.2021; vgl. WB 28.6.2020). Allerdings berichteten undokumentierte Rückkehrer immer noch von einem insgesamt sehr 

geringen Bewusstsein für die mit COVID-19 verbundenen Einschränkungen sowie dem Glauben an weitverbreitete Verschwörungen rund um 

COVID-19 (IOM 18.3.2021; vgl. IOM 1.2021). 

Gegenwärtig gibt es in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Sharif keine Ausgangssperren. Das afghanische Gesundheitsministerium hat 

die Menschen jedoch dazu ermutigt, einen physischen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, eine Maske zu tragen, sich 20 

Sekunden lang die Hände mit Wasser und Seife zu waschen und Versammlungen zu vermeiden (IOM 18.3.2021). 
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Laut IOM sind Hotels, Teehäuser und andere Unterkunftsmöglichkeiten derzeit [Anm.: März 2021] nur für Geschäftsreisende geöffnet. Für 

eine Person, die unter der Schirmherrschaft der IOM nach Afghanistan zurückkehrt und eine vorübergehende Unterkunft benötigt, kann IOM 

ein Hotel buchen. Personen, die ohne IOM nach Afghanistan zurückkehren, können nur in einer Unterkunftseinrichtung übernachten, wenn 

sie fälschlicherweise angeben, ein Geschäftsreisender zu sein. Da die Hotels bzw. Teehäuser die Gäste benötigen, um wirtschaftlich überleben 

zu können, fragen sie nicht genau nach. Wird dies durch die Exekutive überprüft, kann diese - wenn der Aufenthalt auf der Angabe von 

falschen Gründen basiert - diesen jederzeit beenden. Die betreffenden Unterkunftnehmer landen auf der Straße und der 

Unterkunftsbetreiber muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen (IOM AUT 22.3.2021). Laut einer anderen Quelle gibt es jedoch aktuell 

[Anm.: März 2021] keine Einschränkungen bei der Buchung eines Hotels oder der Unterbringung in einem Teehaus und es ist möglich, dass 

Rückkehrer und Tagelöhner die Unterbringungsmöglichkeiten nutzen (RA KBL 22.3.2021). 

Indien hat inzwischen zugesagt, 500.000 Dosen seines eigenen Impfstoffs zu spenden, erste Lieferungen sind bereits angekommen. 100.000 

weitere Dosen sollen über COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) verteilt werden. Weitere Gespräche über Spenden laufen mit China 

(BAMF 8.2.2021; vgl. RFE/RL 23.2.2021a). 

Die Taliban erlauben den Zugang für medizinische Helfer in Gebieten unter ihrer Kontrolle im Zusammenhang mit dem Kampf gegen COVID-

19 (NH 3.6.2020; vgl. Guardian 2.5.2020) und gaben im Januar 2020 ihre Unterstützung für eine COVID-19-Impfkampagne in Afghanistan 

bekannt, die vom COVAX-Programm der Weltgesundheitsorganisation mit 112 Millionen Dollar unterstützt wird. Nach Angaben des Taliban-

Sprechers Zabihullah Mudschahid würde die Gruppe die über Gesundheitszentren durchgeführte Impfaktion „unterstützen und erleichtern". 

Offizielle Stellen glauben, dass die Aufständischen die Impfteams nicht angreifen würden, da sie nicht von Tür zu Tür gehen würden (REU 

26.1.2021; vgl. ABC News 27.1.2021, ArN 27.1.2021). 

Bei der Bekanntgabe der Finanzierung sagte ein afghanischer Gesundheitsbeamter, dass das COVAX-Programm 20% der 38 Millionen 

Einwohner des Landes abdecken würde (REU 26.1.2021; vgl. ABC News 27.1.2021, ArN 27.1.2021, IOM 18.3.2021). Die Weltbank und die 

asiatische Entwicklungsbank gaben laut einer Sprecherin des afghanischen Gesundheitsministeriums an, dass sie bis Ende 2022 Impfstoffe 

für weitere 20% der Bevölkerung finanzieren würden (REU 26.1.2021; vgl. RFE/RL 23.2.2021a). 

Im Februar 2021 hat Afghanistan mit seiner COVID-19-Impfkampagne begonnen, bei der zunächst Mitglieder der Sicherheitskräfte, 

Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Journalisten geimpft werden (RFE/RL 23.2.2021a). Die Regierung kündigte an, 60% der Bevölkerung 

zu impfen, als die ersten 500.000 Dosen COVID-19-Impfstoff aus Indien in Kabul eintrafen. Es wurde angekündigt, dass zuerst 150.000 

Mitarbeiter des Gesundheitswesens geimpft werden sollten, gefolgt von Erwachsenen mit gesundheitlichen Problemen. Die Impfungen 

haben in Afghanistan am 23.2.2021 begonnen (IOM 18.3.2021). 

Gesundheitssystem und medizinische Versorgung 

COVID-19-Patienten können in öffentlichen Krankenhäusern stationär diagnostiziert und behandelt werden (bis die Kapazitäten für COVID-

Patienten ausgeschöpft sind). Staatlich geführte Krankenhäuser bieten eine kostenlose Grundversorgung im Zusammenhang mit COVID-19 

an, darunter auch einen molekularbiologischen COVID-19-Test (PCR-Test). In den privaten Krankenhäusern, die von der Regierung autorisiert 

wurden, COVID-19-infizierte Patienten zu behandeln, werden die Leistungen in Rechnung gestellt. Ein PCR-Test auf COVID-19 kostet 500 

Afghani (AFN) (IOM 18.3.2021). 

Krankenhäuser und Kliniken haben nach wie vor Probleme bei der Aufrechterhaltung oder Erweiterung der Kapazität ihrer Einrichtungen zur 

Behandlung von Patienten mit COVID-19 sowie bei der Aufrechterhaltung wesentlicher Gesundheitsdienste, insbesondere in Gebieten mit 

aktiven Konflikten. Gesundheitseinrichtungen im ganzen Land berichten nach wie vor über Defizite bei persönlicher Schutzausrüstung, 

medizinischem Material und Geräten zur Behandlung von COVID-19 (USAID 12.1.2021; vgl. UNOCHA 12.11.2020, HRW 13.1.2021, AA 

16.7.2020, WHO 

. Bei etwa 8% der bestätigten COVID-19-Fälle handelt es sich um Mitarbeiter im Gesundheitswesen (BAMF 8.2.2021). 

Während öffentliche Krankenhäuser im März 2021 weiterhin unter einem Mangel an ausreichenden Testkapazitäten für die gesamte 

Bevölkerung leiden, können stationäre Patienten während ihres Krankenhausaufenthalts kostenfreie PCR-Tests erhalten. Generell sind die 

Tests seit Februar 2021 leichter zugänglich geworden, da mehr Krankenhäuser von der Regierung die Genehmigung erhalten haben, COVID-

19-Tests durchzuführen. In Kabul werden die Tests beispielsweise im Afghan-Japan Hospital, im Ali Jennah Hospital, im City Hospital, im 

Alfalah-Labor oder in der deutschen Klinik durchgeführt (IOM 18.3.2021). 

In den 18 öffentlichen Krankenhäusern in Kabul gibt es insgesamt 180 Betten auf Intensivstationen. Die Provinzkrankenhäuser haben jeweils 

mindestens zehn Betten auf Intensivstationen. Private Krankenhäuser verfügen insgesamt über 8.000 Betten, davon wurden 800 für die 

Intensivpflege ausgerüstet. Sowohl in Kabul als auch in den Provinzen stehen für 10% der Betten auf der Intensivstation Beatmungsgeräte 

zur Verfügung. Das als Reaktion auf COVID-19 eingestellte Personal wurde zu Beginn der Pandemie von der Regierung und Organisationen 

geschult (IOM 23.9.2020). UNOCHA berichtet mit Verweis auf Quellen aus dem Gesundheitssektor, dass die niedrige Anzahl an Personen die 

Gesundheitseinrichtungen aufsuchen auch an der Angst der Menschen vor einer Ansteckung mit dem Virus geschuldet ist (UNOCHA 

15.10.2020) wobei auch die Stigmatisierung, die mit einer Infizierung einhergeht, hierbei eine Rolle spielt (IOM 18.3.2021; vgl. UNOCHA 

12.11.2020, UNOCHA 18.2.2021, USAID 12.1.2021). 

Durch die COVID-19 Pandemie hat sich der Zugang der Bevölkerung zu medizinischer Behandlung verringert (AAN 1.1.2020). Dem IOM 

Afghanistan COVID-19 Protection Monitoring Report zufolge haben 53 % der Bevölkerung nach wie vor keinen realistischen Zugang zu 
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Gesundheitsdiensten. Ferner berichteten 23 % der durch IOM Befragten, dass sie sich die gewünschten Präventivmaßnahmen, wie den Kauf 

von Gesichtsmasken, nicht leisten können. Etwa ein Drittel der befragten Rückkehrer berichtete, dass sie keinen Zugang zu 

Handwascheinrichtungen (30%) oder zu Seife/Desinfektionsmitteln (35%) haben (IOM 23.9.2020). 

Sozioökonomische Auswirkungen und Arbeitsmarkt 

COVID-19 trägt zu einem erheblichen Anstieg der akuten Ernährungsunsicherheit im ganzen Land bei (USAID 12.1.2021; vgl. UNOCHA 

18.2.2021, UNOCHA 19.12.2020). Die sozioökono- mischen Auswirkungen von COVID-19 beeinflussen die Ernährungsunsicherheit, die 

inzwischen ein ähnliches Niveau erreicht hat wie während der Dürre von 2018 (USAID, 12.1.2021; vgl. UNOCHA 19.12.2020, UNOCHA 

12.11.2020). In der ersten Hälfte des Jahres 2020 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Lebensmittelpreise, die im April 2020 im 

Jahresvergleich um rund 17% stiegen, nachdem in den wichtigsten städtischen Zentren Grenzkontrollen und Lockdown-Maß- nahmen 

eingeführt worden waren. Der Zugang zu Trinkwasser war jedoch nicht beeinträchtigt, da viele der Haushalte entweder über einen Brunnen 

im Haus verfügen oder Trinkwasser über einen zentralen Wasserverteilungskanal erhalten. Die Auswirkungen der Handelsunterbrechungen 

auf die Preise für grundlegende Haushaltsgüter haben bisher die Auswirkungen der niedrigeren Preise für wichtige Importe wie Öl deutlich 

überkompensiert. Die Preisanstiege scheinen seit April 2020 nach der Verteilung von Weizen aus strategischen Getreidereserven, der 

Durchsetzung von Anti-Preismanipulationsregelungen und der Wiederöffnung der Grenzen für Nahrungsmittelimporte nachgelassen zu 

haben (IOM 23.9.2020; vgl. WHO 7.2020), wobei gemäß dem WFP (World Food Program) zwischen März und November 2020 die Preise für 

einzelne Lebensmittel (Zucker, Öl, Reis...) um 18-31% gestiegen sind (UNOCHA 12.11.2020). Zusätzlich belastet die COVID-19-Krise mit 

einhergehender wirtschaftlicher Rezession die privaten Haushalte stark (AA 16.7.2020). 

Die Lebensmittelpreise haben sich mit Stand März 2021 auf einem hohen Niveau stabilisiert: Nach Angaben des Ministeriums für 

Landwirtschaft, Bewässerung und Viehzucht waren die Preise für Weizenmehl von November bis Dezember 2020 stabil, blieben aber auf 

einem Niveau, das 11 %, über dem des Vorjahres und 27 % über dem Dreijahresdurchschnitt lag. Insgesamt blieben die Lebensmittelpreise 

auf den wichtigsten Märkten im Dezember 2020 überdurchschnittlich hoch, was hauptsächlich auf höhere Preise für importierte 

Lebensmittel zurückzuführen ist (IOM 18.3.2021). 

Laut einem Bericht der Weltbank zeigen die verfügbaren Indikatoren Anzeichen für eine stark schrumpfende Wirtschaft in der ersten Hälfte 

des Jahres 2020, was die Auswirkungen der CO- VID-19-Krise im Kontext der anhaltenden Unsicherheit widerspiegelt. Die Auswirkungen von 

COVID-19 auf den Landwirtschaftssektor waren bisher gering. Bei günstigen Witterungsbedingungen während der Aussaat wird erwartet, 

dass sich die Weizenproduktion nach der Dürre von 2018 weiter erholen wird. Lockdown-Maßnahmen hatten bisher nur begrenzte 

Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion und blieben in ländlichen Gebieten nicht durchgesetzt. Die Produktion von Obst und 

Nüssen für die Verarbeitung und den Export wird jedoch durch Unterbrechung der Lieferketten und Schließung der Exportwege negativ 

beeinflusst (IOM 18.3.2021; vgl. WB 15.7.2020). 

Es gibt keine offiziellen Regierungsstatistiken, die zeigen, wie der Arbeitsmarkt durch COVID-19 beeinflusst wurde bzw. wird. Es gibt jedoch 

Hinweise darauf, dass die COVID-19-Pandemie erhebliche negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage in Afghanistan hat, 

einschließlich des Arbeitsmarktes (IOM 23.9.2020; vgl. AA 16.7.2020). Die afghanische Regierung warnt davor, dass die Arbeitslosigkeit in 

Afghanistan um 40% steigen wird. Die Lockdown-Maßnahmen haben die bestehenden prekären Lebensgrundlagen in dem Maße verschärft, 

dass bis Juli 2020 84% der durch IOM-Befragten angaben, dass sie ohne Zugang zu außerhäuslicher Arbeit (im Falle einer Quarantäne) ihre 

grundlegenden Haushaltsbedürfnisse nicht länger als zwei Wochen erfüllen könnten; diese Zahl steigt auf 98% im Falle einer vierwöchigen 

Quarantäne (IOM 23.9.2020). Insgesamt ist die Situation vor allem für Tagelöhner sehr schwierig, da viele Wirtschaftssektoren von den 

Lockdown-Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 negativ betroffen sind (IOM 23.9.2020; vgl. Martin/Parto 11.2020). 

Die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, die durch die COVID-19-Pandemie geschaffen wurden, haben auch die Risiken für vulnerable 

Familien erhöht, von denen viele bereits durch lang anhaltende Konflikte oder wiederkehrende Naturkatastrophen ihre begrenzten 

finanziellen, psychischen und sozialen Bewältigungskapazitäten aufgebraucht hatten (UNOCHA 

. 

Die tiefgreifenden und anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die afghanische Wirtschaft bedeuten, dass die Armutsquoten für 

2021 voraussichtlich hoch bleiben werden. Es wird erwartet, dass das BIP im Jahr 2020 um mehr als 5 % geschrumpft sein wird (IWF). Bis 

Ende 2021 ist die Arbeitslosenquote in Afghanistan auf 37,9% gestiegen, gegenüber 23,9% im Jahr 2019 (IOM 18.3.2021). 

Nach einer Einschätzung des Afghanistan Center for Excellence sind die am stärksten von der COVID-19-Krise betroffenen Sektoren die 

verarbeitende Industrie (Non-Food), das Kunsthandwerk und die Bekleidungsindustrie, die Agrar- und Lebensmittelverarbeitung, der 

Fitnessbereich und das Gesundheitswesen sowie die NGOs (IOM 18.3.2021). 

Frauen und Kinder 

Auch auf den Bereich Bildung hatte die COVID-19 Pandemie Auswirkungen. Die Regierung ordnete an, alle Schulen im März 2020 zu schließen 

(IOM 23.9.2020), und die CBE-Klassen (gemeindebasierte Bildung-Klassen) konnten erst vor Kurzem wieder geöffnet werden (IPS 

. In öffentlichen Schulen sind nur die oberen Schulklassen (für Kinder im Alter von 15 bis 18 Jahren) geöffnet. Alle Klassen der Primär- und 

unteren Sekundarschulen sind bis auf Weiteres geschlossen (IOM 23.9.2020). Im Oktober 2020 berichtete ein Beamter, dass 56 Schüler und 

Lehrer in der Provinz Herat positiv getestet wurden (von 386 Getesteten). 35 bis 60 Schüler lernen in einem einzigen Raum, weil es an 

Einrichtungen fehlt und die Richtlinien zur sozialen Distanzierung nicht beachtet werden (IOM 18.3.2021). Kinder (vor allem Jungen), die von 
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den Auswirkungen der Schulschließungen im Rahmen von COVID-19 betroffen waren, sahen sich nun auch einer erhöhten Anfälligkeit 

gegenüber der Rekrutierung durch die Konfliktparteien ausgesetzt (IPS 12.11.2020; cf. UNAMA 10.8.2020). Die Krise verschärft auch die 

bestehende Vulnerabilität von Mädchen betreffend Kinderheirat und Schwangerschaften von Minderjährigen (UNOCHA 19.12.2020; cf. IPS 

12.11.2020, UNAMA 10.8.2020). Die Pandemie hat auch spezifische Folgen für Frauen, insbesondere während eines Lockdowns, 

einschließlich eines erhöhten Maßes an häuslicher Gewalt (HRW 13.1.2021; vgl. UNOCHA 19.12.2020, AAN 1.10.2020). Frauen und Mädchen 

sind durch den generell geringeren Zugang zu Gesundheitseinrichtungen zusätzlich betroffen (Martins/Parto 11.2020; vgl. HRW 13.1.2021, 

AAN 1.10.2020). 

Bewegungsfreiheit 

Im Zuge der COVID-19 Pandemie waren verschiedene Grenzübergänge und Straßen vorübergehend gesperrt (RFE/RL 21.8.2020; vgl. NYT 

31.7.2020, IMPACCT 14.8.2020, UNOCHA 

, wobei aktuell alle Grenzübergänge geöffnet sind (IOM 18.3.2021). Im Juli 2020 wurden auf der afghanischen Seite der Grenze mindestens 

15 Zivilisten getötet, als pakistanische Streitkräfte angeblich mit schwerer Artillerie in zivile Gebiete schossen, nachdem Demonstranten auf 

beiden Seiten die Wiedereröffnung des Grenzübergangs gefordert hatten und es zu Zusammenstößen kam (NYT 31.7.2020). 

Die internationalen Flughäfen in Kabul, Mazar-e Sharif, Kandarhar und Herat werden aktuell international wie auch national angeflogen und 

auch findet Flugverkehr zu nationalen Flughäfen statt (F 24 o.D.; vgl. IOM 18.3.2021). Derzeit verkehren Busse, Sammeltaxis und Flugzeuge 

zwischen den Provinzen und Städten. Die derzeitige Situation führt zu keiner Einschränkung der Bewegungsfreiheit (IOM 18.3.2021). 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer im Rahmen der freiwilligen Rückkehr und Teilnahme an Reintegrationsprogrammen. 

Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei Unterstützung bei der Ausreise am Flughafen Wien Schwechat an (STDOK 

14.7.2020). Von 1.1.2020 bis 22.9.2020 wurden 70 Teilnahmen an dem Reintegrationsprojekt Restart III akzeptiert und sind 47 Personen 

freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt (IOM 23.9.2020). Mit Stand 18.3.2021 wurden insgesamt 105 Teilnahmen im Rahmen von Restart 

III akzeptiert und sind 86 Personen freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt (IOM 18.3.2021). 
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Sicherheitslage 

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 17.3.2020). Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul, 

die Provinzhauptstädte, die meisten Distriktzentren und die meisten Teile der wichtigsten Transitrouten. Mehrere Teile der wichtigsten 

Transitrouten sind umkämpft, wodurch Distriktzentren bedroht sind. Seit Februar 2020 haben die Taliban ein hohes Maß an Gewalt gegen 

die ANDSF (Afghan National Defense Security Forces) aufrechterhalten, vermeiden aber gleichzeitig Angriffe gegen Koalitionstruppen, welche 

in der Nähe von Provinzhauptstädten stationiert sind - wahrscheinlich um das US-Taliban-Abkommen nicht zu gefährden. Unabhängig davon 

begann IS/ISKP im Februar 2020 (zum ersten Mal seit dem Verlust seiner Hochburg in der Provinz Nangarhar im November 2019) 

Terroranschläge gegen die ANDSF und die Koalitionstruppen durchzuführen (USDOD 1.7.2020). Die Zahl der Angriffe der Taliban auf staatliche 

Sicherheitskräfte entsprach im Jahr 2020 dem Niveau der Frühjahrsoffensiven der vergangenen Jahre, auch wenn die Offensive dieses Jahr 

bisher nicht offiziell erklärt wurde (AA 16.7.2020; vgl. REU 6.10.2020). 

Die Umsetzung des US-Taliban-Abkommens, angefochtene Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen, regionale politische Spannungen 

zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, Diskussionen über die Freilassung von Gefangenen, Krieg und die globale Gesundheitskrise 

COVID-19 haben laut dem Combined Security Transition Command-Afghanistan (CSTC-A) das zweite Quartal 2020 für die afghanischen 

Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF) zum „vielleicht komplexesten und herausforderndsten Zeitraum der letzten zwei Jahrzehnte“ 

gemacht (SIGAR 30.7.2020). 

Der Konflikt in Afghanistan befindet sich nach wie vor in einer „strategischen Pattsituation“, die nur durch Verhandlungen zwischen der 

afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann (SIGAR 30.1.2020). Die afghanische Regierung führte zum ersten Mal 

persönliche Gespräche mit den Taliban, inhaltlich wurde über den Austausch tausender Gefangener verhandelt (BBC 1.4.2020). Diese 

Gespräche sind ein erster Schritt Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, welche Teil eines zwischen Taliban und US-Amerikanern 

unterzeichneten Abkommens sind (TD 2.4.2020). Die Gespräche fanden vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Land statt (BBC 

1.4.2020; vgl. HRW 13.1.2021), was den afghanischen Friedensprozess gefährden könnte (SIGAR 30.1.2021). 

Die Sicherheitslage im Jahr 2020 

Vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 verzeichnete UNAMA die niedrigste Zahl ziviler Opfer seit 2013 (UNAMA 2.2021).Laut AAN (Afghanistan 

Analysts Network) war 2020 in Afghanistan genauso gewalttätig wie 2019, trotz des Friedensprozesses und der COVID-19-Pandemie. Seit 

dem Abkommen zwischen den Taliban und den USA vom 29. Februar haben sich jedoch die Muster und die Art der Gewalt verändert. Das 

US-Militär spielt jetzt nur noch eine minimale direkte Rolle in dem Konflikt, so dass es sich fast ausschließlich um einen afghanischen Krieg 

handelt, in dem sich Landsleute gegenseitig bekämpfen, wenn auch mit erheblicher ausländischer Unterstützung für beide Seiten. Seit der 

Vereinbarung vom 29.2.2020 haben die Taliban und die afghanische Regierung ihre Aktionen eher heruntergespielt als übertrieben, und die 

USA haben die Veröffentlichung von Daten zu Luftangriffen eingestellt (AAN 16.8.2020). 

Die Taliban starteten wie üblich eine Frühjahrsoffensive, wenn auch unangekündigt, und verursachten in den ersten sechs Monaten des 

Jahres 2020 43 Prozent aller zivilen Opfer, ein größerer Anteil als 2019 und auch mehr in absoluten Zahlen (AAN 16.8.2020). Afghanistans 

National Security Council (NSC) zufolge nahmen die Talibanattacken im Juni 2020 deutlich zu. Gemäß NATO Resolute Support (RS) nahm die 

Anzahl an zivilen Opfern im zweiten Quartal 2020 um fast 60% gegenüber dem ersten Quartal und um 18% gegenüber dem zweiten Quartal 
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des Vorjahres zu (SIGAR 30.7.2020). Während im Jahr 2020 Angriffe der Taliban auf größere Städte und Luftangriffe der US-Streitkräfte 

zurückgingen, wurden von den Taliban durch improvisierte Sprengsätze (IEDs) eine große Zahl von Zivilisten getötet, ebenso wie durch 

Luftangriffe der afghanischen Regierung. Entführungen und gezielte Tötungen von Politikern, Regierungsmitarbeitern und anderen Zivilisten, 

viele davon durch die Taliban, nahmen zu (HRW 13.1.2021; vgl. AAN 16.8.2020). 

In der zweiten Jahreshälfte 2020 nahmen insbesondere die gezielten Tötungen von Personen des öffentlichen Lebens (Journalisten, 

Menschenrechtler usw.) zu. Personen, die offen für ein modernes und liberales Afghanistan einstehen, werden derzeit landesweit vermehrt 

Opfer von gezielten Attentaten (AA 14.1.2021, vgl. AIHRC 28.1.2021). 

Obwohl sich die territoriale Kontrolle kaum verändert hat, scheint es eine geografische Verschiebung gegeben zu haben, mit mehr Gewalt 

im Norden und Westen und weniger in einigen südlichen Provinzen, wie Helmand (AAN 16.8.2020). 

Zivile Opfer 

Vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 dokumentierte UNAMA 8.820 zivile Opfer (3.035 Getötete und 5.785 Verletzte), während AIHRC 

(Afghanistan Independent Human Rights Commission) für das gesamte Jahr 2020 insgesamt 8.500 zivile Opfer registrierte, darunter 2.958 

Tote und 5.542 Verletzte. Das ist ein Rückgang um 15% (21% laut AIHRC) gegenüber der Zahl der zivilen Opfer im Jahr 2019 (UNAMA2.2021; 

vgl. AIHRC 28.1.2021) und die geringste Zahl ziviler Opfer seit 2013 (UNAMA 2.2021). 

Nach dem Abkommen zwischen den USA und den Taliban dokumentierte UNAMA einen Rückgang der Opfer unter der Zivilbevölkerung bei 

groß angelegten Angriffen in städtischen Zentren durch regierungsfeindliche Elemente, insbesondere die Taliban, und bei Luftangriffen durch 

internationale Streitkräfte. Dies wurde jedoch teilweise durch einen Anstieg der Opfer unter der Zivilbevölkerung durch gezielte Tötungen 

von regierungsfeindlichen Elementen, durch Druck- platten-IEDs der Taliban und durch Luftangriffe der afghanischen Luftwaffe sowie durch 

ein weiterhin hohes Maß an Schäden für die Zivilbevölkerung bei Bodenkämpfen ausgeglichen (UNAMA 2.2021). 

Die Ergebnisse des AIHRC zeigen, dass Beamte, Journalisten, Aktivisten der Zivilgesellschaft, religiöse Gelehrte, einflussreiche 

Persönlichkeiten, Mitglieder der Nationalversammlung und Menschenrechtsverteidiger das häufigste Ziel von gezielten Angriffe waren. Im 

Jahr 2020 verursachten gezielte Angriffe 2.250 zivile Opfer, darunter 1.078 Tote und 1.172 Verletzte. Diese Zahl macht 26% aller zivilen 

Todesopfer im Jahr 2020 aus (AIHRC 28.1.2021). 

Die von den Konfliktparteien eingesetzten Methoden, die die meisten zivilen Opfer verursacht haben, sind in der jeweiligen Reihenfolge 

folgende: IEDs und Straßenminen, gezielte Tötungen, Raketenbeschuss, komplexe Selbstmordanschläge, Bodenkämpfe und Luftangriffe . 

Während des gesamten Jahres 2020 dokumentierte UNAMA Schwankungen in der Zahl der zivilen Opfer parallel zu den sich entwickelnden 

politischen Ereignissen. Die „Woche der Gewaltreduzierung“ vor der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten und 

den Taliban in Doha am 29.2.2020 zeigte, dass die Konfliktparteien die Macht haben, Schaden an der Zivilbevölkerung zu verhindern und zu 

begrenzen, wenn sie sich dazu entschließen, dies zu tun. Ab März wuchs dann die Besorgnis über ein steigendes Maß an Gewalt, da UNAMA 

zu Beginn des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie eine steigende Zahl von zivilen Opfern und Angriffen auf Gesundheitspersonal und -

einrichtungen dokumentierte. Regierungsfeindliche Elemente verursachten mit 62% weiterhin die Mehrzahl der zivilen Opfer im Jahr 2020. 

Während UNAMA weniger zivile Opfer dem Islamischen Staat im Irak und in der Levante - Provinz Chorasan (ISIL-KP, ISKP) und den Taliban 

zuschrieb, hat sich die Zahl der zivilen Opfer, die durch nicht näher bestimmte regierungsfeindliche Elemente verursacht wurden (diejenigen, 

die UNAMA keiner bestimmten regierungsfeindlichen Gruppe zuordnen konnte), im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (UNAMA 

2.2021; vgl. AAN 16.8.2020). Pro-Regierungskräfte verursachten ein Viertel der getöteten und verletzten Zivilisten im Jahr 2020 (UNAMA 

2.2021; vgl. HRW 13.1.2021). Nach den Erkenntnissen der AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission) sind von allen zivilen 

Opfern in Afghanistan im Jahr 2020 die Taliban für 53 % verantwortlich, regierungsnahe und verbündete internationale Kräfte für 15 % und 

ISKP (ISIS) für fünf Prozent. Bei 25 % der zivilen Opfer sind die Täter unbekannt und 2 % der zivilen Opfer wurden durch pakistanischen 

Raketenbeschuss in Kunar, Chost, Paktika und Kandahar verursacht (AIHRC 28.1.2021). 

High-Profile Angriffe (HPAs) 

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und andere militante 

Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien 

auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit 

zu schaffen (USDOD 12.2019; vgl. USDOD 1.7.2020). Die Gesamtzahl der öffentlichkeitswirksamen Angriffe ist sowohl in Kabul als auch im 

ganzen Land in den letzten anderthalb Jahren stetig zurückgegangen (USDOD 12.2019). Zwischen 1.6.2019 und 31.10.2019 fanden 19 HPAs 

in Kabul statt (Vorjahreswert: 17) (USDOD 12.2019), landesweit betrug die Zahl 88 (USDOD 12.2019). Angriffe auf hochrangige Ziele setzen 

sich im Jahr 2021 fort (BAMF 18.1.2021). 

ÖffentlichkeitswirksameAngriffe durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich fort. Der Großteil der Anschläge richtet sich gegen 

dieANDSF und die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein komplexerAngriff der Taliban auf den Militärflughafen Bagram im Dezember 

2019. Im Februar 2020 kam es in der Provinz Nangarhar zu einer sogenannten ’green-on-blue-attack’: der Angreifer trug die Uniform der 

afghanischen Nationalarmee und eröffnete das Feuer auf internationale Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der 

afghanischen Nationalarmee getötet. Zu einem weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es ebenso im Februar in der 

Stadt Kabul; bei diesem Angriff wurden mindestens sechs Personen getötet und mehr als zehn verwundet (UNGASC 17.3.2020). Dieser 

Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der afghanischen Hauptstadt (DS 11.2.2020; vgl. UNGASC 17.3.2020). Seit Februar 
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haben die Taliban ein hohes Maß an Gewalt gegen dieANDSF aufrechterhalten, vermeiden aber gleichzeitig Angriffe gegen Koalitionstruppen 

um Provinzhauptstädte - wahrscheinlich um das US-Taliban-Abkommen nicht zu gefährden (USDOD 1.7.2020). Die Taliban setzten außerdem 

bei Selbstmordanschlägen gegen Einrichtungen der ANDSF in den Provinzen Kandahar, Helmand und Balkh an Fahrzeugen befestigte 

improvisierte Sprengkörper (SVBIEDs) ein (UNGASC 17.3.2020). 

Anschläge gegen Gläubige, Kultstätten und religiöse Minderheiten 

Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 2020 zu einem ersten großen Angriff 

des ISKP gekommen (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). Der ISKP hatte sich an den Verhandlungen nicht beteiligt (BBC 6.3.2020) und bekannte 

sich zu dem Angriff auf eine Gedenkfeier eines schiitischen Führers; Schätzungen zufolge wurden dabei mindestens 32 Menschen getötet 

und 60 Personen verletzt (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). 

Am 25.3.2020 kam es zu einem tödlichen Angriff des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dha- ramshala) in Kabul. Dabei starben 25 

Menschen, 8 weitere wurden verletzt (TN 26.3.2020; vgl. BBC 25.3.2020, USDOD 1.7.2020). Regierungsnahe Quellen in Afghanistan machen 

das Ha- qqani-Netzwerk für diesen Angriff verantwortlich, sie werten dies als Vergeltung für die Gewalt an Muslimen in Indien (AJ 26.3.2020; 

vgl. TTI 26.3.2020). Am Tag nach dem Angriff auf die Gebetsstätte, detonierte eine magnetische Bombe beim Krematorium der Sikh, als die 

Trauerfeierlichkeiten für die getöteten Sikh-Mitglieder im Gange waren. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt (TTI 26.3.2020; vgl. 

NYT 26.3.2020, USDOD 1.7.2020). Beamte, Journalisten, Aktivisten der Zivilgesellschaft, religiöse Gelehrte, einflussreiche Persönlichkeiten, 

Mitglieder der Nationalversammlung und Menschenrechtsverteidiger waren im Jahr 2020 ein häufiges Ziel gezielter Anschläge (AIHRC 

28.1.2021). 

Opiumproduktion und die Sicherheitslage 

Afghanistan ist das Land, in dem weltweit das meiste Opium produziert wird. In den letzten fünf Jahren entfielen etwa 84 % der globalen 

Opiumproduktion auf Afghanistan. Im Jahr 2019 ging die Anbaufläche für Schlafmohn zurück, während der Ernteertrag in etwa dem des 

Jahres 2018 entsprach (UNODC 6.2020; vgl. ONDCP 7.2.2020). Der größte Teil des Schlafmohns in Afghanistan wird im Großraum Kandahar 

(d.h. Kandahar und Helmand) im Südwesten des Landes angebaut (AAN 25.6.2020). Opium ist eine Einnahmequelle für Aufständische sowie 

eine Quelle der Korruption innerhalb der afghanischen Regierung (WP 9.12.2019); der Opiumanbau gedeiht unter Bedingungen der 

Staatenlosigkeit und Gesetzlosigkeit wie inAfghanistan (Bradford 2019; vgl. ONDCP 7.2.2020). 
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Balkh 

Balkh liegt im Norden Afghanistans und grenzt im Norden an Usbekistan, im Nordosten an Tadschikistan, im Osten an Kunduz und Baghlan, 

im Südosten an Samangan, im Südwesten an Sar-e Pul, im Westen an Jawzjan und im Nordwesten an Turkmenistan (UNOCHA Balkh 

13.4.2014; vgl. GADM 2018). Die Provinzhauptstadt ist Mazar-e Sharif. Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: Balkh, Char Bolak, 

Char Kent, Chimtal, Dawlat Abad, Dehdadi, Kaldar, Kishindeh, Khulm, Marmul, Mazar-e Sharif, Nahri Shahi, Sholgara, Shortepa und Zari (NSIA 

1.6.2020; vgl. IEC Balkh 2019). 

Die National Statistics and Information Authority of Afghanistan (NSIA) schätzt die Bevölkerung in Balkh im Zeitraum 2020-21 auf 1,509.183 

Personen, davon geschätzte 484.492 Einwohner in Mazar-e Sharif (NSIA 1.6.2020). Balkh ist eine ethnisch vielfältige Provinz, welche von 

Paschtunen, Usbeken, Hazara, Tadschiken, Turkmenen, Aimaq, Belutschen, Arabern, sunnitischen Hazara (Kawshi) (PAJ Balkh o.D.; vgl. NPS 

Balkh o.D.) sowie Mitgliedern der kleinen ethnischen Gruppe der Magat bewohnt wird (AAN 8.7.2020). 

Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz sowie ein regionales Handelszentrum (SH 16.1.2017). Die Ring 

Road (auch Highway 1 genannt) verbindet Balkh mit den Nachbarprovinzen Jawzjan im Westen und Kunduz im Osten sowie in weiterer Folge 

mit Kabul (TD 5.12.2017). Rund 30 km östlich von Mazar-e Sharif zweigt der National Highway (NH) 89 von der Ring Road Richtung Norden 

zum Grenzort Hairatan/Termiz ab (OSM o.D.; vgl. TD 5.12.2017). Dies ist die Haupttransitroute für Warenverkehr zwischen Afghanistan und 

Usbekistan (LCA4.7.2018). 

Entlang des Highway 1 westlich der Stadt Balkh in Richtung der Provinz Jawzjan befindet sich der volatilste Straßenabschnitt in der Provinz 

Balkh, es kommt dort beinahe täglich zu sicherheitsrelevanten Vorfällen. Auch besteht auf diesem Abschnitt in der Nähe der Posten der 

Regierungstruppen ein erhöhtes Risiko von IEDs - nicht nur entlang des Highway 1, sondern auch auf den Regionalstraßen (STDOK 21.7.2020). 

In Gegenden mit Talibanpräsenz, wie zum Beispiel in den südlichen Distrikten Zari (AAN 23.5.2020), Kishindeh und Sholgara, ist das Risiko, 

auf Straßenkontrollen der Taliban zu stoßen, höher (STDOK 21.7.2020; vgl. TN 20.12.2019). 

In Mazar-e Sharif gibt es einen Flughafen mit Linienverkehr zu nationalen und internationalen Zielen (Kam Air Balkh o.D.; STDOK 25.3.2019). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Balkh zählte zu den relativ friedlichen Provinzen im Norden Afghanistans, jedoch hat sich die Sicherheitslage in den letzten Jahren in einigen 

ihrer abgelegenen Distrikte verschlechtert (KP 

STDOK 21.7.2020), da militante Taliban versuchen, in dieser wichtigen nördlichen Provinz Fuß zu fassen (KP 10.2.2020; vgl. AA 16.7.2020). 

Die Taliban greifen nun häufiger an und kontrollieren auch mehr Gebiete im Westen, Nordwesten und Süden der Provinz, wobei mit Stand 

Oktober 2019 keine städtischen Zentren unter ihrer Kontrolle standen (STDOK 21.7.2020). Anfang Oktober 2020 galt der Distrikt Dawlat Abad 

als unter Talibankontrolle stehend, während die Distrikte Char Bolak, Chimtal und Zari umkämpft waren (LWJ o.D.). Im Jahr 2020 gehörte 

Balkh zu den konfliktreichsten Provinzen des Landes (UNGASC 9.12.2020, UNGASC 17.6.2020, UNGASC 17.3.2020; vgl. LWJ 10.3.2020) und 

in der Hauptstadt und den Distrikten kommt es weiterhin zu sicherheitsrelevanten Vorfällen (ACCORD 27.1.2021, KP 3.3.2021). 

Mazar-e Sharif gilt als vergleichsweise sicher, jedoch fanden 2019 beinahe monatlich kleinere Anschläge mit improvisierten Sprengkörpern 

(improvised explosive devices, IEDs) statt, meist in der Nähe der Blauen Moschee. Ziel der Anschläge sind oftmals Sicherheitskräfte, jedoch 
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kommt es auch zu zivilen Opfern. Wie auch in anderen großen Städten Afghanistans ist Kriminalität in Mazar-e Sharif ein Problem. Bewohner 

der Stadt berichteten insbesondere von bewaffneten 

Raubüberfällen (STDOK 21.7.2020). Im Dezember und März 2019 kam es in Mazar-e Sharif zudem zu Kämpfen zwischen Milizführern bzw. 

lokalen Machthabern und Regierungskräften (NYT 16.12.2019, REU 14.3.2019). 

Auf Regierungsseite befindet sich Balkh im Verantwortungsbereich des 209. Afghan National Army (ANA) „Shaheen“ Corps (USDOD 1.7.2020, 

TN 22.4.2018), das der NATO-Mission Train Advise Assist Command - North (TAAC-N) untersteht, welche von deutschen Streitkräften geleitet 

wird (USDOD 1.7.2020). Das Hauptquartier des 209. Afghan National Army (ANA) „Shaheen“ Corps befindet sich im Distrikt Dehdadi (TN 

22.4.2018). Die meisten Soldaten der deutschen Bundeswehr sind in Camp Marmal stationiert (SP 7.4.2019). Weiters unterhalten die US-

amerikanischen Streitkräfte eine regionale Drehscheibe in der Provinz (USDOD 1.7.2020). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Im Jahr 2020 dokumentierte UNAMA 712 zivile Opfer (263 Tote und 449 Verletzte) in der Provinz Balkh. Dies entspricht einer Steigerung von 

157% gegenüber 2019. Die Hauptursache für die Opfer waren Bodenkämpfe, gefolgt von Luftangriffen und improvisierten Sprengkörpern 

(lEDs; ohne Selbstmordattentate) (UNAMA 2.2021). Ungeachtet der Friedensgespäche finden weiterhin sicherheitsrelevante Vorfälle in der 

Hauptstadt und den Distrikten statt (KP 3.3.2021, ACCORD 27.1.2021) 

Der UN-Generalsekretär zählte Balkh in seinen quartalsweise erscheinenden Berichten über die Sicherheitslage in Afghanistan im Jahr 2020 

zu den konfliktintensivsten Provinzen des Landes (UNGASC 9.12.2020, UNGASC 17.6.2020, UNGASC 17.3.2020; vgl. LWJ 10.3.2020) und auch 

im September 2020 galt Balkh als eine der Provinzen mit den schwersten Talibanangriffen im Land (BAMF 14.9.2020). Es kommt zu direkten 

Kämpfen (KP 3.3.2021, UNOCHA 23.9.2020, AJ 

DH 8.4.2020) und Angriffen der Taliban auf Distriktzentren (UNOCHA 23.7.2020, REU 

UNOCHA 26.2.2020) oder Sicherheitsposten (ANI 6.3.2021, NYTM 1.10.2020, NYTM 

AnA 18.3.2020, XI 7.1.2020). Die Regierungskräfte führen Räumungsoperationen durch (KP 3.3.2021, AN 25.6.2020, MENAFN 24.3.2020, AA 

18.3.2020, XI 25.1.2020). 

Ebenso wurde von IED-Explosionen, beispielsweise durch Sprengfallen am Straßenrand (NYTM 

, aber auch an Fahrzeugen befestigten Sprengkörpern (vehicle-borne IEDs, VBIEDs) (TN 25.8.2020, RFE/RL 25.8.2020; vgl. NYTM 28.8.2020) 

sowie Selbstmordanschlägen berichtet (TN 25.8.2020, RFE/RL 25.8.2020, RFE/RL 19.9.2020). Auch in Mazar-e Sharif kam es wiederholt zu 

IED-Anschlägen (ACCORD 27.1.2021, NYTM 1.10.2020, AN 19.9.2020, TN 

AP 14.1.2020, TN 4.1.2020) sowie Angriffen auf bzw. die Tötung von Sicherheitskräften (KP 3.3.2021, ANI 6.3.2021, ACCORD 27.1.2021, BAMF 

18.1.2021; vgl. PAJ 12.1.2021, AT 12.1.2021). Zudem wird von der Entführung (TN 13.3.2021, DH 8.4.2020) und Ermordung von Zivilisten in 

der Provinz berichtet (KP 3.3.2021, ACCORD 27.1.2021, NYTM 1.10.2020). 
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Ghazni 

Die Provinz Ghazni liegt im Südosten Afghanistans und grenzt an die Provinzen Bamyan und Wardak im Norden, Logar, Paktya und Paktika 

im Osten, Zabul im Süden und Uruzgan und Daykundi im Westen. Ghazni liegt an keiner internationalen Grenze (UNOCHA Ghazni 4.2014). 

Die Provinz ist in 19 Distrikte unterteilt: die Provinzhauptstadt Ghazni-Stadt sowie den Distrikten Ab Band, Ajristan, Andar (auch Shelgar 

genannt (AAN 22.5.2018)), Deh Yak, Gelan, Giro, Jaghatu, Jaghuri, Khwaja Omari, Malistan, Muqur, Nawa, Nawur, Qara Bagh, Rashidan, 

Waghaz, Wali Muhammad Shahid (Khugyani) und Zanakhan (NSIA 1.6.2020; vgl. IEC Ghazni 2019). 

Die National Statistics and Information Authority of Afghanistan (NSIA) schätzt die Bevölkerung in Ghazni im Zeitraum 2020-21 auf 1,362.504 

Personen (NSIA 1.6.2020). Fast die Hälfte der Bevölkerung von Ghazni sind Paschtunen, etwas weniger als die Hälfte Hazara und rund 5% 

Tadschiken (NPS Ghazni o.D.; vgl. PAJ Ghazni o.D.), weiters gibt es kleinere Gruppen wie die Bayats und Sadats (PAJ Ghazni o.D.). In der 

Vergangenheit lebten mehrere hundert SikhFamilien in der Stadt Ghazni. Inzwischen haben sie Ghazni weitgehend verlassen, wobei ein 

letzter Sikh-Bewohner der Stadt betonte, dass seine Gemeinde von den paschtunischen, tadschikischen oder Hazara-Bewohnern von Ghazni 

nicht verfolgt worden sei, aber die Angst, Ziel von Angriffen militanter Islamisten zu werden oder von Kriminellen entführt zu werden, sie 

zum Verlassen des Landes veranlasst habe (RFE/RL 23.9.2020). 

Die Stadt Ghazni liegt an der Ring Road, welche die Hauptstadt Kabul mit dem großen Ballungszentrum Kandahar im Süden verbindet und 

auch die Straße zu Paktikas Hauptstadt Sharan zweigt in der Stadt Ghazni von der Ring Road ab, die Straße nach Paktyas Hauptstadt Gardez 

dagegen etwas nördlich der Stadt. Die Kontrolle über Ghazni ist daher von strategischer Bedeutung (CJ 13.8.2018). Im September 2020 waren 

die Hauptstraßen, die Kabul mit Ghazni, Kabul mit Bamyan, Ghazni mit Kandahar und Ghazni mit Paktika verbinden, nach wie vor unsicher, 

da die Zusammenstöße zwischen den Regierungskräften und Aufständischen andauerten, was die zivilen Bewegungen weiterhin 

beeinträchtigte (UNOCHA 27.9.2020). Die Taliban unterhalten entlang der Ring Road in Ghazni Berichten zufolge Straßenkontrollen (RFE/RL 

30.10.2020, UNOCHA 6.2020, PAJ 3.3.2020, XI 29.2.2020). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Ghazni gehörte im August 2020 zu den relativ volatilen Provinzen im Südosten Afghanistans. Taliban-Kämpfer sind in einigen der unruhigen 

Distrikte der Provinz aktiv, wo sie oft versuchen, terroristische Aktivitäten gegen die Regierung und Sicherheitseinrichtungen durchzuführen 

(KP 16.8.2020; vgl. LWJ 27.1.2020). Im Juli 2020 gaben Bewohner von Ghazni an, dass TalibanKämpfer bis in die Nähe des Sicherheitsgürtels 

um die Stadt Ghazni vorgedrungen seien und die Straßen zur Provinzhauptstadt blockiert hätten (AT 7.7.2020; vgl. LWJ 10.3.2020). Das Long 

War Journal schätzte im Oktober 2020 die Distrikte Ajristan, Andar, Deh Yak, Giro, Jaghatu, Nawa, Nawur, Rashidan, Waghaz, Wali M. Shahid, 

und Zanakhan als unter Talibankontrolle stehend ein, während Ab Band, Gelan, Ghazni-Stadt, Jaghuri, KhwajaOmari, Malistan, Muqur und 

Qara Bagh als umkämpft galten (LWJ o.D.). Eine andere Quelle gab im August 2020 an, dass Andar, Deh Yak, Muqur und Qara Bagh stark 

umkämpft oder von den Taliban kontrolliert seien (AAN 8.2020). 

Einem UN-Bericht zufolge ist Al-Qaida in 12 afghanischen Provinzen verdeckt aktiv, darunter auch in Ghazni (UNSC 27.5.2020). 

Auf Regierungsseite befindet sich Ghazni im Verantwortungsbereich des 203. Afghan National Army (ANA) „Tandar" Corps (USDOD 1.7.2020, 

AAN 25.7.2018) das der Task Force Southeast untersteht, welche von US-amerikanischen Streitkräften geleitet wird (USDOD 1.7.2020). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Im Jahr 2020 dokumentierte UNAMA418 zivile Opfer (183 Tote und 235 Verletzte) in der Provinz Ghazni. Dies entspricht einem Rückgang 

von 38% gegenüber 2019. Die Hauptursache für die Opfer waren Bodenkämpfe, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised 

explosive devices, lEDs; ohne Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen (UNAMA 2.2021). 

Es kommt zu Kämpfen in der Provinz (BAMF 17.8.2020, BAMF 20.4.2020, BAMF 30.3.2020, BAMF 23.3.2020), wobei die Taliban 

Sicherheitsposten, Militäreinrichtungen oder Konvoys der Regierungskräfte angriffen und die Regierungskräfte das Feuer erwiderten (RY 

24.8.2020, RFE/RL 6.8.2020, NYTM 30.7.2020, KUNA 22.7.2020, KP 12.7.2020, NYTM 27.2.2020, BAAG 

. Im August 2020 geschah dies auch in der Provinzhauptstadt (NYTM 28.8.2020, KP 

. Im Dezember 2019 führten die Taliban im Distrikt Qara Bagh einen Insiderangriff auf eine Einheit der neu geschaffenen ANA Territorial 

Force (ANA-TF) durch (NYT 14.12.2019; vgl. AAN 8.2020). Die Regierungskräfte führten Räumungsoperationen durch (KP 11.5.2020, PAJ 

KP 19.2.2020, XI 29.1.2020a) und im September 2020 wurde über die Stationierung von zusätzlichen Truppen in der Provinz berichtet (KP 

7.9.2020). 

Es kommt zu Vorfällen mit IEDs, wie zum Beispiel Detonationen von Sprengfallen am Straßenrand (NYTM 30.7.2020, GW 1.5.2020, NYTM 

30.4.2020, RFE/RL 13.12.2019) und Explosionen von an Fahrzeugen angebrachten Bomben (VBIEDs) (BBC 18.12.2020, HOA 24.8.2020, XI 

RY 24.8.2020), wobei Letzeres im Mai 2020 auch in Ghazni-Stadt geschah (VOA 

SaS 18.5.2020). Auch wurde von Entführungen und Tötungen durch die Taliban in Ghazni berichtet (BAMF 11.1.2021; vgl. OMCT 4.8.2020, 

AIHRC 5.8.2020, BAMF 27.7.2020, NYTM 27.2.2020) 
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Erreichbarkeit 

Die Infrastruktur bleibt ein kritischer Faktor für Afghanistan, trotz der seit 2002 erreichten Infrastrukturinvestitionen und -optimierungen (TD 

5.12.2017). Seit dem Fall der Taliban wurde das afghanische Verkehrswesen in städtischen und ländlichen Gebieten grundlegend erneuert. 

Beachtenswert ist die Vollendung der „Ring Road", welche Zentrum und Peripherie des Landes sowie die Peripherie mit den Nachbarländern 

verbindet (TD 26.1.2018). Investitionen in ein integriertes Verkehrsnetzwerk werden systematisch geplant und umgesetzt. Dies beinhaltet 

beispielsweise Entwicklungen im Bereich des Schienenverkehrs und im Straßenbau (z.B. Vervollständigung und Instandhaltung der Kabul 

Ring Road, des Salang-Tunnels, des Lapis Lazuli Korridors etc.) (STDOK 4.2018; vgl. TD 5.12.2017), aber auch Investitionen aus dem Ausland 

zur Verbesserung und zum Ausbau des Straßennetzes und der Verkehrswege (STDOK 4.2018; vgl. USAID o.D.a, WB 17.1.2020, ESRI 13.4.2020, 

ArN 11.11.2020, TD 8.1.2019, TN 25.5.2019, CWO 26.8.2019). Seit 2017 arbeiten die Weltbank und der Treuhandfonds für den Wiederaufbau 

Afghanistans mit dem afghanischen Ministerium für ländliche Rehabilitation und Entwicklung und dem Ministerium für öffentliche Arbeiten 

zusammen und haben in diesem Zeitraum mehr als 2.200 Kilometer neue Straßen gebaut und mehr als 6.000 Kilometer bestehender Straßen 

modernisiert und instandgehalten (WB 17.1.2020; vgl. ESRI 13.4.2020, USADI o.D.a). 

Jährlich sterben Hunderte von Menschen bei Verkehrsunfällen auf Straßen im ganzen Land - vor allem durch unbefestigte Straßen, überhöhte 

Geschwindigkeit und Unachtsamkeit (GIZ 7.2019; vgl. AT 23.11.2019, PAJ 12.12.2019, ABC News 1.10.2020). Die Präsenz von Aufständischen, 

Zusammenstöße zwischen diesen und den afghanischen Sicherheitskräften sowie die Gefahr von Straßenraub und Entführungen entlang 

einiger Straßenabschnitte beeinflussen die Sicherheit auf den afghanischen Straßen, unter anderem auch auf den Highway 1 (Ring Road) 

(USDOS 24.6.2020; vgl. EASO 9.2020). Einige Beispiele dafür sind die Straßenabschnitte Kabul-Kandahar (TN 17.1.2020; vgl. ST 24.4.2019), 

Herat-Kandahar (TN 17.1.2020; cf. PAJ News), Kunduz-Takhhar (KP 20.8.2018; vgl. CBS News 20.8.2019) und Ghazni-Paktika (AAN 

Ring Road 

Die Ring Road, auch bekannt als Highway One, ist eine Straße, die das Landesinnere ringförmig umgibt (HP 9.10.2015; vgl. FES 2015) und Teil 

des 3.360 Kilometer langen Hauptverkehrsstraßenprojekts ist, das 16 Provinzen und Großstädte wie Kabul, Mazar, Herat, Ghazni und 

Jalalabad miteinander verbindet (STDOK 4.201; vgl. TN 9.12.2017, USAID n.d.a). 

Trotz der Ankündigung von Präsident Ghani aus dem Jahr 2015, die Ring Road in neun Monaten fertigzustellen, ist ein ein ca. 150 km langes 

Teilstück zwischen Badghis und Faryab (SIGAR 15.7.2018). Die fehlenden 150 Kilometer sollen künftig den Distrikt Qaisar [Anm.: Provinz 

Faryab] mit Dar-e Bum [Anm.: Provinz Badghis] verbinden; dieses Straßenstück ist der letzte unbefestigte Teil der 2.200 km langen Straße. 

Im November 2020 sind die Arbeiten an diesem Teil der Ring Road noch im Gange, wenn auch nur zögerlich, weil Hindernisse wie 

Unsicherheit, mangelnde Kooperation der lokalen Bevölkerung, mangelnde Leistung der zuständigen Behörden und Unterauftragnehmer es 

schwierig machen, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Projekts abzuschätzen (RA KBL 20.11.2020). 

Mitte September 2017 gewährte die Islamische Entwicklungsbank (IDB) der afghanischen Regierung ein langfristiges Darlehen in Höhe von 

74 Millionen US-Dollar für den Bau der Kabuler Ring Road, die sich über 95 km erstrecken soll; die Straße soll innerhalb von fünf Jahren 

gebaut werden (TKT 25.9.2017). Im August 2019 kündigte der Saudi Fund for Development (SFD) an, 48 Millionen USD in ein Projekt zur Ring 

Road in Kabul zu investieren (CWO 26.8.2019; vgl. AVA 26.7.2020). 

Abschnitt Kandahar - Kabul - Herat 
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Die Ring Road verbindet wichtige afghanische Städte wie Kabul, Herat, Kandahar und Mazar-e Sharif (TD 12.4.2018). Sie erstreckt sich südlich 

von Kabul und ist die Hauptverbindung zwischen der Hauptstadt und der großen südlichen Stadt Kandahar (REU 13.10.2015). Der 

KandaharKabul-Teil der Ring Road erstreckt sich vom östlichen und südöstlichen Teil Kandahars über die Provinz Zabul nach Ghazni in 

Richtung Kabul, während die Ring Road westlich von Kandahar durch Gereshk in Helmand und Delaram in Nimroz verläuft (ISW o.D.). 

Der Abschnitt zwischen Kabul und Herat umfasst 1.400 km (IWPR 26.3.2018). Die an die Ring- Road anknüpfende 218 km lange Zaranj-Dilram-

Autobahn (Provinz Nimroz, Anm.), auch „Route 606" genannt, soll zukünftig Afghanistan mit Chabahar im Iran verbinden (AD 15.8.2017; vgl. 

TET 9.8.2017, TD 24.5.2017). 

Anrainer beschweren sich über den schlechten Zustand des Abschnitts Kandahar-Kabul-Herat (TN 14.3.2018). Ursachen dafür sind die 

mangelnde Instandhaltung und ständige Angriffe durch Aufständische (IWPR 26.3.2018). Die meisten Teile der Autobahn Kabul-Kandahar 

sind durch Angriffe und Gewalt beschädigt (TN 28.9.2020; vgl. HOA 7.9.2020). 

Abschnitt Baghlan-Balkh 

Die Baghlan-Balkh-Autobahn ist Teil der Ring Road und verbindet den Norden mit dem Westen des Landes. Sie gilt als eine unabdingbare 

Transitroute zwischen der Hauptstadt der Provinz 

Baghlan, Pul-e Khumri, und den nordwestlichen Provinzen Samangan, Balkh, Jawjzan, Sar-e Pul und Faryab (AAN 15.8.2016). 

Salang Tunnel/Salang Korridor 

Der Salang-Korridor gilt als Vorzeigeobjekt des Kalten Krieges und wurde im Jahr 1964 zum ersten Mal eröffnet (TD 21.10.2015). Er ist die 

einzige direkte Verbindung zwischen der Hauptstadt Kabul und dem Norden des Landes (WP 22.1.2018; TD 21.10.2015). Der Salang-Tunnel, 

durch den über 80 % des Nord-Süd-Handels Afghanistans verläuft (USAID n.d.b.), ist 2,7 km (1,7 Meilen) lang. Er wurde ursprünglich für eine 

Tagesnutzung von 1.000 - 2.000 Fahrzeuge gebaut. Heute befahren ihn jedoch täglich über 10.000 Transportmittel, was den Bedarf an 

Instandhaltungsarbeiten erhöht (WP 22.1.2018). Der Bau der Umspannstation des Salang-Tunnels wurde am 15.10.2019 abgeschlossen und 

kompensiert den Verbrauch von einer Million Liter Dieselkraftstoff pro Jahr, die bis dahin für den Betrieb der Generatoren des Tunnels 

erforderlich waren (USAID n.d.b; vgl. PAJ 19.12.2019). 

Durch das von der Weltbank finanzierte Trans-Hindukush Road Connectivity Project soll bis 2022 u.a. der Salang-Korridor dank einer 

Förderung von 55 Millionen USD renoviert werden (WB o.D.; vgl. TN 15.9.2020, TN 1.9.2018, RW 6.7.2017). In Juni 2018 kündigte das 

Ministerium für öffentliche Arbeiten (Ministry of Public Works - MoPW) an, dass die technischen und geologischen Untersuchungen sowie 

der Entwurf des neuen Salang-Tunnels gegen Ende 2019 abgeschlossen sein werden (TN 18.6.2018). Im September 2018 kündigte das 

Ministerium für öffentliche Arbeit an, dass die Arbeiten an den ersten 10 km des Salang-Passes begonnen hätten (TN 1.9.2018). 

Weitere Highways 

Gardez-Khost-Highway (NH08) 

Der Gardez-Khost-Highway, auch „G-K-Highway" genannt, ist 101,2 km lang (USAID 7.11.2016; vgl. PAJ 15.12.2015) und verbindet die 

Provinzhauptstadt der Provinz Paktia, Gardez, mit Khost City, der Provinzhauptstadt von Khost (PAJ 15.12.2015). Sie verbindet aber auch 

Ostafghanistan mit dem Ghulam-Khan-Highway in Pakistan. Mitte Dezember 2015 wurde der sanierte Gardez- Khost Highway eröffnet. 

Ebenso wurden 410 kleine Brücken und 25 km Schutzwände auf dieser Autobahn errichtet (PAJ 15.12.2015; vgl. USAID 7.11.2016). 

Grand Trunk Road - Highway Jalalabad-Peshawar / Pak-Afghan-Highway 

Die Grand Trunk Road, auch bekannt als „G.T. Road", ist die älteste, längste und bekannteste Straße des indischen Subkontinentes (GS o.D.; 

vgl. Doaks o.D., Dawn 30.12.2018, EIPB 2006). Die über 2.500 km lange Route beginnt in der bangladeschischen Stadt Chittagong, verläuft 

über Delhi in Indien, Lahore und Peshawar in Pakistan, den Khyber Pass an der afghanischpakistanischen Grenze und endet in Kabul (Samaa 

9.8.2017; vgl. Scroll 4.5.2018, EIPB 2006). Der Khyber-Pass erstreckt sich über 53 km durch das Safed-Koh-Gebirge und ist eine der wichtigsten 

Verbindungen zwischen Afghanistan und Pakistan; er verbindet Kabul mit Peshawar (EB 30.3.2017; vgl. BL o.D., NG o.D.). 

Der Torkham-Peshawar Highway verbindet Jalalabad mit Peshawar in Pakistan über die afghanische Grenzstadt Torkham in der Provinz 

Nangarhar. Sie ist eine der am stärksten befahrenen Straßen Afghanistans. Der afghanische Teil der Straße besteht aus zwei Abschnitten: der 

76 km langen Torkham-Jalalabad-Straße und die Jalalabad-Kabul-Verbindung, die sich über 155 km erstreckt (ET 27.10.2016). Die Straße, die 

auch als „Pak-Afghan Highway" bekannt ist, wird als Wirtschaftsroute zwischen Pakistan, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan und den 

südasiatischen Ländern genutzt (ET 7.3.2016; vgl. PCQ o.D.). 

Baghlan-Bamyan-Highway 

Das Baghlan-Bamyan-Straßenbauprojekt ist Teil des von der Weltbank finanzierten Trans-Hin- dukusch-Straßenverbindungsprojekts. Die 

Doshi-Bamyan-Straße verbindet die Provinz Bamyan in Zentralafghanistan mit der Provinz Baghlan in Nordafghanistan als Alternative zum 

SalangPass, der einzigen Route, die Kabul mit dem Norden des Landes verbindet. Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Arbeiten 

wurde ein chinesisches Unternehmen mit den Arbeiten an dem Projekt beauftragt (TN 15.9.2020; vgl. WB 3.11.2020). Im Juni 2020 hat die 

Bank über 100 Millionen Dollar des 170-Millionen-Dollar-Projekts annulliert, um den Hilfsfonds COVID-19 der afghanischen Regierung zu 

unterstützen, sagte jedoch, die Annullierung sei vorübergehend und werde die laufenden Bauaufträge nicht beeinträchtigen (TN 15.9.2020; 

vgl. WB 3.11.2020). Die Bauarbeiten sind erst zu 20 % abgeschlossen und wurden im Juni 2020 wegen der CO- VID-19-Pandemie und ihrer 

Auswirkungen gestoppt (USDOS 24.6.2020; vgl. AT 24.6.2020). Im September 2020 wurde die Regierung wegen einer Verzögerung der 
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Bauarbeiten für das Projekt kritisiert. Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Arbeiten verzögerte sich die Umsetzung des Projekts 

aufgrund fehlender Mittel (TN 15.9.2020). 

Abschnitte Kabul-Bamyan und Bamyan-Mazar-e Sharif 

Am 29.8.2016 wurde die Straße Kabul-Bamyan eingeweiht. Das von der italienischen Agentur für Entwicklung finanzierte Straßenprojekt 

sollte die Fahrt zwischen Kabul und Bamyan erleichtern und den wirtschaftlichen Aufschwung in der Region fördern. Durch die neu errichtete 

Straße beträgt die Reisezeit von Kabul nach Bamyan zweieinhalb Stunden (Farnesina 29.8.2016). 

Ausgeführt durch ein chinesisches Unternehmen, wurde der Startschuss zur Weiterführung des Projektes „Dare-e-Sof and Yakawlang Road" 

gegeben. In der ersten, bereits beendeten Phase, wurde Mazar-e Sharif mit dem Distrikt Yakawlang in der Provinz Bamyan durch eine Straße 

verbunden. 

Transportwesen 

Das Transportwesen in Afghanistan gilt als „verhältnismäßig gut". Es gibt einige regelmäßige Busverbindungen innerhalb Kabuls und in die 

wichtigsten Großstädte Afghanistans (IE o.D.). Die Kernfrage bleibt nach wie vor die Sicherheit (IWPR 26.3.2018). Es existieren einige 

nationale Busunternehmen, welche Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad und Bamyan miteinander verbinden; Beispiele dafür sind Bazarak 

Panjshir, Herat Bus, Khawak Panjshir, Ahmad Shah Baba Abdali (vertrauliche Quelle 14.5.2018; vgl. IWPR 26.3.2018). 

Aus Bequemlichkeit bevorzugen Reisende, die es sich leisten können, die Nutzung von Gemeinschaftstaxis nach Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, 

Jalalabad und Bamyan (vertrauliche Quelle 14.5.2018). Der folgenden Tabelle können die Preise für besagte Reiseziele entnommen werden: 

Beispiele für Busverbindungen Kabul-Stadt 

Der Mangel an Bussen insbesondere während der Stoßzeit in Kabul-Stadt ist eine Herausforderung für die afghanische Regierung. Im Laufe 

der Jahre wurde versucht, dieses Problem zu lösen, indem Indien dem Transportsystem in Kabul hunderte Busse zur Verfügung stellte. 

Mazar-e Sharif 

Es gibt einige Busverbindungen zwischen Mazar-e Sharif und Kabul. Bis zu 50 unterschiedliche Unternehmen bieten 24 Stunden am Tag, 

sieben Tage die Woche, Fahrten von und nach Kabul an. Ausführende Busunternehmen sind beispielsweise Bazarak Panjshir Bus, Hesarak 

Panjshir Bus, Jawid Bus, Khorshid Bus und Jabal Seraj Bus. Die Preise pro Passagier liegen zwischen 400 und 1.000 Afghani und hängen stark 

vom Komfort im Bus ab. So kann man zum Beispiel in einem Bus der Marke Mercedes Benz mit Toiletten, Kühlschränken und Internet reisen. 

Busreisen gelten als relativ günstig (STDOK 4.2018). 

Ahmad Shah Baba Abdali Bus Service 

Gemäß einem Sprecher des Verkehrsministeriums gehörte das Busunternehmen Ahmad Shah Baba Abdali im Jahr 2017 zu den führenden 

Transportunternehmen des Landes. In den letzten Jahren war das Busunternehmen in zahlreiche Verkehrsunfälle auf der Kandahar-Kabul-

Herat- Route involviert. Einem Bericht von IWPR zufolge wurden von verschiedenen Quellen zu hohe Geschwindigkeit, Drogenkonsum der 

Fahrer, Angst vor Angriffen und die schlechten Straßenbedingungen als Gründe für die hohe Anzahl an Verkehrsunfällen angeführt (IWPR 

26.3.2018). Laut einem offiziellen Vertreter der Firma ist Ahmad Shah Baba Abdali das größte Busunternehmen Afghanistans. Die Busse 

dieser Firma transportieren Passagiere von Kandahar nach Kabul, Helmand, Nimroz, Herat und in andere Provinzen (PAJ 18.3.2015). 

Flugverbindungen 

Der folgenden Karte können Informationen über aktive Militär-, Regional- und internationale Flughäfen in den verschiedenen Städten 

Afghanistans entnommen werden (F 24 o.D.). 

Die im folgenden Abschnitt beispielhaft angeführten Flugverbindungen basieren auf OnlineFlugplänen, auf die über eine Tracking-Site 

(Flightradar 24) zugegriffen wurde und betreffen den Zeitraum von 18.3.2021 bis 25.3.2021. Es ist möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt 

Destinationen bzw. Flüge hinzukommen oder hier angeführte wegfallen. 

Internationale Flughäfen in Afghanistan 

In Afghanistan gibt es insgesamt vier internationale Flughäfen; alle vier werden für militärische und zivile Flugdienste genutzt (LIFOS 

23.1.2018). Trotz jahrelanger Konflikte verzeichnet die afghanische Luftfahrtindustrie einen zahlenmäßigen Anstieg ihrer 

wettbewerbsfähigen Flugrouten. Daraus folgt ein erleichterter Zugang zu Flügen für die afghanische Bevölkerung. Die heimischen Flugdienste 

sehen sich mit einer wachsenden Konkurrenz durch verschiedene Flugunternehmen konfrontiert. Flugrouten wie Kabul - Herat und Kabul - 

Kandahar, die früher ausschließlich von ArianaAfghan Airlines angeboten wurden, werden nun auch von internationalen Fluggesellschaften 

abgedeckt (AG 3.11.2017). 

Internationaler Flughafen Hamid Karzai [Internationaler Flughafen Kabul] 

Ehemals bekannt als internationaler Flughafen Kabul, wurde er im Jahr 2014 in „Internationaler Flughafen Hamid Karzai" umbenannt. Er liegt 

16 km außerhalb des Stadtzentrums von Kabul. In den letzten Jahren wurde der Flughafen erweitert und modernisiert. Ein neues 

internationales Terminal wurde hinzugefügt und das alte Terminal wird nun für nationale Flüge benutzt (HKA o.D.). 

Nationale (Kam Air, ArianaAfghan Airlines) und internationale Fluggesellschaften (z.B. Air In- dia, Air Arabia, Fly Dubai...) bieten internationale 

Flüge von der Türkei, Indien, Aserbaidschan, Usbekistan, Pakistan, Saudi-Arabien, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten nach 

Kabul an (F 24 o.D.). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kabul (durch Kam Air bzw. ArianaAfghan Airlines) zu den Flughäfen von Kandahar, Bost (Helmand, 

nahe Lashkargah), Zaranj, Kunduz, Farah, Herat, Mazar-e Sharif und Camp Bastion (in der Provinz Helmand) (F 24 o.D.). 
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Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif 

Im Jahr 2013 wurde der internationale Maulana Jalaluddin Balkhi Flughafen in Mazar-e Sharif, der Hauptstadt der Provinz Balkh, eröffnet 

(PAJ 9.6.2013). Nachdem der Flughafen Mazar-e Sharif derzeit die Anforderungen eines erhöhten Personen- und Frachtverkehrsaufkommens 

nicht erfüllt, ist es notwendig, den Flughafen nach internationalen Standards auszubauen, inklusive entsprechender Einrichtungen der 

Luftraumüberwachung und der Flugverkehrskontrolle. Die afghanische Regierung will dieses Projekt gemeinsam mit der deutschen 

Bundesregierung und finanzieller Unterstützung des ADFD (Abu Dhabi Fund for Development) angehen. Langfristig soll der Flughafen als 

internationaler Verkehrsknotenpunkt zwischen Europa und Asien die wirtschaftliche Entwicklung der Region entscheidend verbessern 

(STDOK 4.2018). 

Nationale Airlines (Kam Air, Ariana Air) bieten internationale Flüge von Indien und der Türkei nach Mazar-eh Sharif an (F 24 o.D.). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Mazar-e Sharif (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zu den Flughäfen von Kabul und Maimana 

(F 24 o.D.). 

Internationaler Flughafen Kandahar 

Der internationale Flughafen Kandahar befindet sich 16 km von Kandahar-Stadt entfernt und ist einer der größten Flughäfen des Landes (MB 

o.D.). Ein Teil des Flughafens steht den internationalen Streitkräften zur Verfügung. Eine separate Militärbasis für einen Teil des afghanischen 

Heeres ist dort ebenso zu finden, wie Gebäude für Firmen (LCA 5.1.2018). 

Ariana Afghan Airlines und internationale Fluggesellschaften (z.B. Air India, Air Arabia, Fly Dubai...) bieten internationale Flüge von Indien, 

Pakistan, Saudi-Arabien, Iran und denVereinigten Arabischen Emiraten nach Kandarhar an (F 24 o.D.). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kandahar (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zum Flughafen nach Kabul (F 24 o.D.). 

Internationaler Flughafen Herat 

Der Flughafen Herat befindet sich etwa 10 km südlich von Herat-Stadt entfernt. Derzeit werden auf dem Flughafen jährlich etwa 350.000 

Passagiere abgefertigt und die Verwaltung des Flughafens sowie die Instandhaltung des Flugplatzes werden von den NATO-Streitkräften 

unter italienischem Kommando durchgeführt (Tech o.D.). 

Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen [Anm.: im Untersuchungszeitraum 

-25.3.2021] Herat international aus dem Iran an (F 24 o.D.). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Herat (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zu den Flughäfen nach Kabul, Maimana und 

Chighcheran (F 24 o.D.). 

Zugverbindungen 

In Afghanistan existieren insgesamt drei Zugverbindungen: Eine Linie verläuft entlang der nördlichen Grenze zu Usbekistan (von Hairatan 

nach Mazar-e Sharif, Anm.) und zwei kurze Strecken verbinden Serhetabat in Turkmenistan mit Torghundi (in der Provinz Herat, Anm.) und 

Aqina (in der Provinz Faryab, Anm.) in Afghanistan (RoA 25.2.2018; vgl. RoA o.D., RFE/RL 29.11.2016, vertrauliche Quelle 16.5.2018). Alle drei 

Zugverbindungen sind für den Transport von Fracht gedacht, wobei sie prinzipiell auch Passagiere transportieren könnten (vertrauliche 

Quelle 16.5.2018), es jedoch in Afghanistan nach wie vor keine Eisenbahn- oder Schienenverbindung für den Personentransport gibt. Es gibt 

Pläne, dies zu ändern, aber es wird nicht erwartet, dass dies in naher Zukunft geschieht (RA KBL 20.11.2020). Die afghanischen Machthaber 

lehnten lange Zeit den Bau von Eisenbahnen in Afghanistan ab, aus Angst, ausländische Mächte könnten ihre Unabhängigkeit gefährden (RoA 

o.D.). 

Im Laufe der letzten Jahre fanden verschiedene Treffen zwischen Repräsentanten Afghanistans und seiner Nachbarstaaten u.a. zur Förderung 

und Vertiefung bestehender Projekte zur Implementierung von Zugverbindungen wie dem Five-Nation Railway Corridor und dem Afghanistan 

Rail Network statt (TD 26.1.2018). Das „Five-Nation Railway Corridor Project" soll China mit dem Iran verbinden und Kirgisistan, Tadschikistan 

und Afghanistan über eine Länge von insgesamt 2.100 km durchqueren. Mehr als 1.000 km des Eisenbahnkorridors werden durch die 

afghanischen Provinzen Herat, Badghis, Faryab, Jawzjan, Balkh und Kunduz verlaufen (TN 14.2.2018). Der Afghanistan Rail Network Plan 

(ANRP) hat das Ziel, den Transport in den Bereichen Landwirtschaft, Fertigung, Bergbau und anderen Branchen zu fördern. Die Bauarbeiten 

zur Errichtung einer Eisenbahnverbindung zwischen der iranischen Stadt Khaf und dem afghanischen Herat sind im Gange (RoA 23.1.2018). 

Im November 2017 wurde zwischen Afghanistan und weiteren fünf Staaten das sogenannte Lapislazuli-Korridor-Abkommen unterzeichnet, 

das u.a. den Bau von Eisenbahnverbindungen im Land vorsieht (SIGAR 4.2018). Der Lapis Lazuli Korridor, der Straßen, Eisenbahn- und 

Seewege umfasst, die von Afghanistan nach Turkmenistan, Aserbaidschan und Georgien führen, bevor sie das Schwarze Meer in die Türkei 

und schließlich nach Europa überqueren, wurde im Dezember 2018 eröffnet (CGTN 14.12.2018). 

Ein weiteres Projekt das „China-India-Plus" hat das Ziel, mithilfe von Indien und China die Eisenbahnverbindung zwischen Afghanistan und 

Usbekistan auszubauen. Das Ziel für Usbekistan ist es hierbei, über Afghanistan und Iran Zugang zum persischen Golf zu erhalten (CGTN 

10.10.2018; vgl. Indian Today 16.10.2018). 

Quellen: 
AAN - Afghanistan Analysts Network (30.12.2019): Unheeded Warnings (2): Ghazni city as vulnerable to Taleban as before, https://www.afghanistan-

analysts.org/five-days-in-august-2-the-sit uation-after-the-taleban-attack-on-ghazni/, Zugriff 27.11.2020 
AAN - Afghanistan Analysts Network (15.8.2016): Taleban in the North: Gaining ground along the Ring Road in Baghlan, https://www.afghanistan-

analysts.org/taleban-in-the-north-gaining-ground -along-the-ring-road-in-baghlan/, Zugriff 27.11.2020 
ABC News (1.10.2020): Afghan official: 16 killed in separate traffic accidents, https://abcnews.go.c om/International/wireStory/afghan-official-16-killed-

separate-traffic-accidents-73360488, 



- 27 - 

 

AD - Analisi Difesa (15.8.2017): Il ritorno della Russia in Afghansitan, http://www.analisidifesa.it/2 017/08/il-ritorno-della-russia-in-afghanistan/, Zugriff 
27.11.2020 

AG - Airline Geeks (3.11.2017): Advancing Afghanistan: The Recent Surge in Competition in the Afghan Airline Industry, 
https://airlinegeeks.com/2017/11/03/advancing-afghanistan-the-recent-sur ge-in-afghan-competition/, Zugriff 27.11.2020 

ArN - Arab News (11.11.2020): Prosperity and development awaits peaceful Afghanistan, https: //www.arabnews.com/node/1721331, 
AT - Afghanistan Times (24.6.2020): Construction projects stagnate in Bamyan amid Covid-19, http://www.afghanistantimes.af/construction-projects-stagnate-

in-bamyan-amid-covid-19/, Zugriff 
27.11.2020 
AT - Afghanistan Times (23.11.2019); 4 killed, 3 injured in Samangan traffic accidents, http://www. afghanistantimes.af/4-killed-3-injured-in-samangan-traffic-

accidents/, Zugriff 27.11.2020 
AVA - Afghan Voice Agency (26.7.2020): Saudi Arabia To Build 600 Schools In Afghanistan, https: //avapress.com/en/news/215538/saudi-arabia-to-build-600-

schools-in-afghanistan , 
BL - British Library (o.D.): Shadi Bagiar, entrance to Khyber Pass, https://www.bl.uk/onlinegallery/ onlineex/apac/photocoll/s/019pho000000487u00010000.html 

, Zugriff 27.11.2020 
CBS News (20.8.2018) Taliban kidnaps more than 100 bus passengers in northern Afghanistan, https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-taliban-kidnap-

more-than-100-bus-passengers/, Zugriff 27.11.2020 
CGTN - China Global Television Network (14.12.2018): Afghanistan's new Lapis Lazuli trade corri- dor to complement China's BRI, 

https://news.cgtn.com/news/3d3d774e356b6a4d31457a6333566 
d54/share_p.html?fbclid=IwAR1P3H7rvjm7FHHN6plugrSuY25yTon0MYlr_SS4cX4Cdg8pDvV3Iu VD_kk , Zugriff 27.11.2020 

CGTN - China Global Television Network (10.10.2018): Uzbek-Afghan railway to put ’China-India Plus’ plan on track, 
https://news.cgtn.com/news/3d3d774e7a597a4e7a457a6333566d54/share_p .html, Zugriff 27.11.2020 

CWO - Construction Week Online (26.8.2019): Saudi Arabia provides $98m for school, Ring Road in Afghanistan, 
https://www.constructionweekonline.com/projects-and-tenders/258027-saudi-arabi a-provides-98m-for-school-ring-road-in-afghanistan , Zugriff Zugriff 
27.11.2020 

Dawn (30.12.2018): Milestone marking distance to Delhi, Kabul is one of the last from British Raj, https://www.dawn.com/news/1454371, Zugriff 27.11.2020 
Doaks - Dumbarton Oaks (o.D.): The Mughal Gardens along the Grand Trunk Road in Pakistan and Afghanistan, https://www.doaks.org/resources/middle-east-

garden-traditions/introduction/mughal , Zugriff 27.11.2020 
EASO - European Asylum Support Office (9.2020): Afghanistan Security Situation - Country of Origin Information Report, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_09_EAS O_COI_Report_Afghanistan_Security_situation.pdf, Zugriff 27.11.2020 
EB - Encyclopedia Britannica (30.3.2017): Khyber Pass, https://www.britannica.com/place/Khyber- Pass , Zugriff 27.11.2020 
EIPB - Encyclopedia of India, Pakistan and Bangladesh (2006): Grand Trunk Road, https://books. 

google.at/books?id=eENU_a8c79MC&pg=PA837&dq=The+Grand+Trunk+Road:+From+Delhi+ 
to+the+Khyber+Pass&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwigz77ypvjaAhWFFJoKHbQCDSYQ6AEIPj 
AC#v=onepage&q=The%20Grand%20Trunk%20Road%3A%20From%20Delhi%20to%20the%2 0Khyber%20Pass&f=false , Zugriff 27.11.2020 

ESRI - Environmental Systems Research Institute (13.4.2020): World Bank Maps Rural Poverty in Afghanistan to Increase Shared Prosperity, 
https://www.esri.com/about/newsroom/blog/world-ban k-maps-rural-poverty-in-afghanistan-to-increase-shared-prosperity/, Zugriff 27.11.2020 

ET - The Express Tribune (27.10.2016): Peshawar-Kabul motorway: Islamabad clears process of hiring consultants, 
https://tribune.com.pk/story/1211428/peshawar-kabul-motorway-islamabad-cle ars-process-hiring-consultants/, Zugriff 27.11.2020 

ET - The Express Tribune (7.3.2016): Landikotal pizzeria offers slice of the West, http://tribune.co 
m.pk/story/1060543/say-cheese-landikotal-pizzeria-offers-slice-of-the-west/, Zugriff 27.11.2020 
Farnesina (29.8.2016): Ambasciata d’Italia a Kabul, Inaugurazione della strada Kabul-Bamyan, 

https://ambkabul.esteri.it/ambasciata_kabul/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/inauguration-cer imony-of-the-kabul.html , Zugriff 27.11.2020 
FES - Foreverstan (2015): The Ring Road, http://foreverstan.com/, Zugriff 27.11.2020 
F 24 - Flightradar 24 (o.D.): https://www.flightradar24.com/38.14,61.2/4 , Zugriff 18.3.2021 
GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (7.2019): LIPortal - Das Länder- Informations-Portal Afghanistan, Reisen, Transport und Verkehr, 

https://www.liportal.de/afghanista n/alltag/#c21931, Zugriff 29.8.2019 
GS - Global Security (o.D.): Grand Trunk Road, http://www.globalsecurity.org/military/world/india/ grand-trunk-road.htm , Zugriff 27.11.2020 
HKA - Hamid Karzai Airport (o.D.): About us, http://hamidkarzaiairport.com/about.aspx , Zugriff 
27.11.2020 
HOA- Heart of Asia (7.9.2020): 'All Afghan Highways Need Major Repair’: Officials, https://hearto fasia.af/all-afghan-highways-need-major-repair-officials/, 

Zugriff 27.11.2020 
HP - Huffington Post (9.10.2015): Afghanistan: The Ring Road May Now Be Paved, But Where Does It Lead?, http://www.huffingtonpost.com/the-groundtruth-

project/afghanistan-the-ring-road_b _8119370.html , Zugriff 27.11.2020 
IE - iExplore (o.D.): Afghanistan - Transportation, https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/ middle-east/afghanistan/transportation , Zugriff 27.11.2020 
Indian Today (16.10.2018): India, China begin first joint Afghan project, https://www.indiatoday.in/ india/story/india-china-begin-first-joint-afghan-project-

1368738-2018-10-16 , Zugriff 27.11.2020 
ISW - Institute Study of War (o.D.): Regional Command South, http://www.understandingwar.org/r egion/regional-command-south-0 , Zugriff 27.11.2020 
IWPR - Institute for War & Peace Reporting (26.3.2018): The Perils of Taking an Afghan Bus, https://iwpr.net/global-voices/perils-taking-afghan-bus , Zugriff 

27.11.2020 
Kam Air (o.D.): Route Map, https://www.kamair.com/plan-my-trip/route-map , Zugriff 25.11.2020 
KP - Khaama Press (20.8.2018): Taliban militants kidnap 170 passengers from Kunduz-Takhar highway https://www.khaama.com/tanban-miHtants-kidnap-170-

passengers-from-kunduz-takhar-highway- 05795/, Zugriff 27.11.2020 
KP - Khaama Press (12.9.2017): Kabul municipality unveils new developments in metro bus project, https://www.khaama.com/kabul-municipality-unveils-new-

developments-in-metro-bus-project-03 420/, Zugriff 27.11.2020 
KT - Kabul Times, The (25.9.2017): Ring-roads effective in Afghanistan, http://thekabultimes.gov.af /index.php/opinions/economic/15055-ring-roads-effective-

in-afghanistan.html, Zugriff 27.11.2020 
LCA - Logistics Capacity Assessment (5.1.2018): 2.2.3 Afghanistan Kandahar International Airport, 

http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/2.2.3+Afghanistan+Kandahar+International+Airpo rt;jsessionid=40BB6824572D7248BB0765EEFD6A6AD , 
Zugriff 27.11.2020 

LIFOS - Migrationsverket, Center för landinformation och landanalys inom migrationsomradet [Schweden] (23.1.2018): LIFOS-Report on domestic flights, 
https://www.ecoi.net/en/document/1423263.html , Zugriff 27.11.2020 

MB - Military Bases (o.D.): Kandahar International Airport in Kandahar, Afghanistan, https://military bases.com/overseas/afghanistan/kandahar/, Zugriff 
27.11.2020 

NG - National Geographic (o.D.): The Khyber Pass, https://www.nationalgeographic.org/media/k hyber-pass/, Zugriff 27.11.2020 
PAJ - Pajhwok Afghan News (19.12.2019): Substation to light up Southern Salang Pass opens, https://www.pajhwok.com/en/2019/12/19/substation-light-

southern-salang-pass-opens , 
PAJ - Pajhwok Afghan News (12.12.2019): 9 people killed in traffic accident on Kabul-Jalalabad Highway, https://www.pajhwok.com/en/2019/12/12/9-people-

killed-traffic-accident-kabul-jalalabad -highway , 
PAJ - Pajhwok Afghan News (5.1.2019): Herat truck drivers say intimidated for extortion by police, https://www.pajhwok.com/en/2019/01/05/herat-truck-

drivers-say-intimidated-extortion-police , Zugriff 27.11.2020 
PAJ - Pajhwok Afghan News (4.9.2018): MoPW signs contract for construction, maintenance of 72km road, https://www.pajhwok.com/en/2018/09/04/mopw-

signs-contract-construction-mainten ance-72km-road , Zugriff 27.11.2020 



- 28 - 

 

PAJ - Pajhwok Afghan News (15.12.2015): Reconstructed Gardez-Khost highway inaugurated, http://www.pajhwok.com/en/2015/12/15/reconstructed-gardez-
khost-highway-inaugurated , Zugriff 

27.11.2020 
PAJ - Pajhwok Afghan News (18.3.2015): Traffic on Kabul-Herat highway down by a half, http: //www.pajhwok.com/en/2015/03/18/traffic-kabul-herat-highway-

down-half, Zugriff 27.11.2020 
PAJ - Pajhwok Afghan News (9.6.2013): Balkh airport terminal inaugurated, http://www.pajhwok. com/en/2013/06/09/balkh-airport-terminal-inaugurated , 

Zugriff 27.11.2020 
PCQ - Pakistan Construction & Quarry (o.D.): Construction of Pak-Afghan Highway in full swing, http://www.pcq.com.pk/construction-on-pak-afghan-highway-

in-fuH-swing/, Zugriff 27.11.2020 
RA KBL - Lokaler Rechtsanwalt in Kabul (20.11.2020): Auskunft per E-Mail 
REU - Reuters (13.10.2015): Taliban pull back from Kunduz as fighting flares on southern highway, http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-taliban-

idUSKCN0S71EA20151013 , Zugriff 
27.11.2020 
RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty (29.11.2016): NewTurkmen Railway: First Stop, Aqina, Afghanistan. Next Stop...?, https://www.rferl.org/a/afghanistan-

turkmenistan-tajikistan-railway/28 146465.html , Zugriff 27.11.2020 
RoA- Railways of Afghanistan (25.2.2018): Serhetabat - Torghundi railway (re)inauguration, http: //www.andrewgrantham.co.uk/afghanistan/tag/turkmenistan/, 

Zugriff 27.11.2020 
RoA - Railways of Afghanistan (23.1.2018): Khaf - Herat railway work stalled?, http://www.andrew grantham.co.uk/afghanistan/khaf-herat-railway-work-

staHed/, Zugriff 27.11.2020 
RoA - Railways of Afghanistan (o.D.): Railways of Afghanistan, http://www.andrewgrantham.co.uk /afghanistan/, Zugriff 27.11.2020 
RW - Reliefweb (6.7.2017): Resilience in Afghanistan through Mapping and Risk Information, https: //reliefweb.int/report/afghanistan/resilience-afghanistan-

through-mapping-and-risk-information , Zugriff 27.11.2020 
Samaa (9.8.2017): 10 facts you should know about GT Road, https://www.samaa.tv/pakistan/20 17/08/ten-facts-you-should-know-about-gt-road/, Zugriff 

27.11.2020 
Scroll (4.5.2018): As Pakistan promotes its ancient Buddhist heritage, silence surrounding its Hindu culture is telling, https://scroll.in/artide/877844/as-pakistan-

promotes-its-ancient-buddhist-heritag e-silence-surrounding-its-hindu-culture-is-telling , Zugriff 27.11.2020 
SIGAR (15.7.2018) Afghanistan's Ring Road from Qeysar to Laman: After more than 12 years and over $249 Million spent, the project is only 15 Percent complete 

https://www.sigar.mil/pdf/specia l%20projects/SIGAR-18-57-SP.pdf, Zugriff 27.11.2020 
SIGAR - Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (4.2018): Private Sector Development and Economic Growth: Lessons from the U.S. Experience 

in Afghanistan, https: //www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-18-38-LL.pdf, Zugriff 27.11.2020 
STDOK - Staatendokumentation des BFA [Österreich] (26.11.2020): Flughafenkarte, liegt im Archiv der Staatendokumentation vor 
STDOK - Staatendokumentation des BFA [Österreich] (4.2018): FFM- Bericht Afghanistan, https: //www.ecoi.net/en/document/1430912.html , Zugriff 27.11.2020 
ST - Salaam Times (24.4.2019): Civilians bear brunt of Taliban roadside bombs on Kabul-Kandahar highway, http://afghanistan.asia-

news.com/en_GB/articles/cnmi_st/features/2019/04/24/feature- 01 , Zugriff 27.11.2020 
TD - The Diplomat (8.1.2019): 36 Things India Has Done for Afghanistan, https://thediplomat.com/ 2019/01/36-things-india-has-done-for-afghanistan/, ZZugriff 

27.11.2020 
TD - The Diplomat (26.1.2018): A Peaceful Afghanistan Key to Regional Connectivity in South and Central Asia, https://thediplomat.com/2018/01/a-peaceful-

afghanistan-key-to-regional-connectivit y-in-south-and-central-asia/, Zugriff 27.11.2020 
TD - The Diplomat (5.12.2017): Kabul's Plan to Realize Afghanistan's Geographic Dividend, https: //thediplomat.com/2017/12/kabuls-plan-to-realize-

afghanistans-geographic-dividend/, Zugriff 
27.11.2020 
TD - The Diplomat (24.5.2017): Does India's Chabahar Deal Make Sense?, https://thediplomat.co m/2017/05/does-indias-chabahar-deal-make-sense/, Zugriff 

27.11.2020 
TD - The Diplomat (21.10.2015): Fixing the Salang Pass Tunnel, https://thediplomat.com/2015/10/ fixing-the-salang-pass-tunnel/, Zugriff 27.11.2020 
TECH - Technical (o.D.): Herat International Airport (Afghanistan), https://www.technital.net/projec ts/airports/airports/airports-herat-international-airport-

afghanistan , Zugriff 2.12.2020 
TET - The Economic Times (13.12.2018): Lapis Lazuli Project to create vibrant transit route for Afghanistan, https://economictimes. indiatimes.com/blogs/et-

commentary/lapis-lazuli-project-to-cre ate-vibrant-transit-route-for-afghanistan/, Zugriff 27.11.2020 
TET - The Economic Times (9.8.2017): India and Iran are critical to connectivity in Afghanistan, https://blogs.economictimes.indiat imes.com/et-

commentary/india-and-iran-are-critical-to-connecti vity-in-afghanistan/, Zugriff 27.11.2020 
TG - The Guardian (22.10.2014): Life along Afghanistan's highway one - in pictures, http://www. theguardian.com/world/gallery/2014/oct/22/life-afghanistans-

highhway-one-in-pictures , Zugriff 
27.11.2020 
TN - Tolonews (28.9.2020): $7 Billion Spent on Roads, 50% Already Damaged: Ministry, https: //tolonews.com/business-166643 , Zugriff 27.11.2020 
TN - Tolonews (15.9.2020): Govt Criticized for Delay in Doshi-Bamiyan Road Project, https://tolo news.com/business-166334 , Zugriff 27.11.2020 
TN - Tolonews (17.1.2020): Drivers Outraged Over Extortion on Highways, https://tolonews.com/a fghanistan/drivers-outraged-over-extortion-highways , Zugriff 

27.11.2020 
TN - Tolonews (25.5.2019): Contracts Worth $21M Signed On Road Construction In Balkh, https: //www.tolonews.com/business/contracts-worth-21m-signed-

road-construction-balkh , Zugriff 
27.11.2020 
TN - Tolonews (1.9.2018): Road Works Underway On Salang Pass, https://www.tolonews.com/afg hanistan/road-works-underway-salang-pass-road , Zugriff 

27.11.2020 
TN - Tolonews (8.7.2018): Delays Hamper Work On Kabul Metrobus Project, https://www.tolone ws.com/business/delays-hamper-work-kabul-metrobus-project, 

Zugriff 27.11.2020 
TN - Tolonews (18.6.2018): Govt Reports Back On New Salang Tunnel Progress. https://www.tolo news.com/business/govt-reports-back-new-salang-tunnel-

progress , Zugriff 27.11.2020 
TN - Tolonews (14.3.2018): Seven Die In Kandahar-Herat Highway Accident, https://www.tolone ws.com/index.php/afghanistan/seven-die-kandahar-herat-

highway-accident, Zugriff 27.11.2020 
TN - Tolonews (14.2.2018): Five Nations Railway Corridor to Power Regional Economies, https: //www.tolonews.com/afghanistan/five-nations-railway-corridor-

power-regional-economies , Zugriff 
27.11.2020 
TN - Tolonews (9.12.2017): ADB Approves $150m To Complete Ring Road, https://www.tolonews .com/business/adb-approves-150m-complete-ring-road , 

Zugriff 27.11.2020 
TN - Tolonews (15.6.2017): Kabul Municipality Unveils First Metro Bus System, https://www.tolone ws.com/business/kabul-municipality-unveils-first-metro-bus-

system , Zugriff 27.11.2020 
USAID - United States Agency International Development [USA] (7.11.2016): Gardez-Khost National Highway (NH08), https://www.usaid.gov/news-

information/fact-sheets/gardez-khost-national-h ighway-nh08 , Zugriff 27.11.2020 
USAID - United States Agency International Development [USA] (2014): Afghanistan, https://www. 

usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Infrastructure%20Sector%20Fact%20Sheet%20Au g%202014.pdf, Zugriff 27.11.2020 
USAID - United States Agency International Development [USA] (o.D.a): Afghanistan - Infrastruc- ture, https://www.usaid.gov/afghanistan/infrastructure , Zugriff 

27.11.2020 
USAID - United States Agency International Development [USA] (o.D.b): SALANG TUNNEL SUBSTATION, https://www.usaid.gov/afghanistan/fact-sheets/salang-

tunnel-substation , Zugriff 



- 29 - 

 

27.11.2020 
USDOS - United States Department of State [USA] (24.6.2020): Country Report on Terrorism 2019 - Chapter 1 - Afghanistan, 

https://www.ecoi.net/en/document/2032432.html, Zugriff 27.11.2020 
Vertrauliche Quelle (14.5.2018): ehemaliger lokaler Mitarbeiter einer internationalen Organisation in Kabul, Mazar und Herat;  Antwortschreiben liegt bei der 

Staatendokumentation auf 
WB - World Bank (3.11.2020): Disclosable Restructuring Paper: Trans-Hindukush-Road-Connec- tivity-Project, 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/811711604304347939/pdf/Disclos able-Restructuring-Paper-Trans-Hindukush-Road-Connectivity-Project-
P145347.pdf, Zugriff 

27.11.2020 
WB - World Bank (17.1.2020): How To Get There? In Afghanistan, It's As Simple As Putting 'There' On The Map, 

https://www.worldbank.org/en/results/2020/01/17/how-to-get-there-afghanistan-as- simple-as-putting-there-on-the-map , 
WB - World Bank (o.D.): Projects: Trans-Hindukush Road Connectivity Project, http://www.projec ts.worldbank.org/P145347/?lang=en&tab=overview , Zugriff 

27.11.2020 
WFP/UNHAS - World Food Programme / United Nations Humanitarian Air Service (27.9.2020): UNHAS Weekly Flights Schedule, Effective 01 Oct, 2020, 

https://www.humanitarianresponse.info/ sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/unhas_weekly_flight_schedule_effecti 
ve_01_oct_2020.pdf, Zugriff 13.11.2020 

WP-The Washington Post (22.1.2018): Corruption at 13.000 feet: Afghanistan strugglesto maintain a treacherous mountain trade route, 
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/corruptio n-at-13000-feet-afghanistan-struggles-to-maintain-a-treacherous-mountain-trade-
route/2018/01/2 1/293720d6-f4cf-11e7-9af7-a50bc3300042_story.html?noredirect=on&utm_term=.c3ebcbeba9cc , Zugriff 27.11.2020 

XI - Xinhua News Agency (9.1.2017): Chinese firm signs contract to build road in Afghanistan, http://news.xinhuanet.com/english/2017-01/09/c_135964706.htm 
, Zugriff 27.11.2020 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 

In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv - insbesondere die Grenzregion zu Pakistan bleibt eine 

Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie Taliban, Islamischer Staat, al-Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e 

Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of Uzbekistan (USDOD 12.2019; vgl. CRS 12.2.2019) und stellt nicht nur für die beiden Länder eine 

Sicherheitsherausforderung dar, sondern eine Bedrohung für die gesamte regionale Sicherheit und Stabilität (USDOD 12.2019). 

Quellen: 
• CRS - Congressional Research Center (12.2.2019): Al-Qaida and Islamic State Affiliates in Afghanistan, 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/download/IF/IF10604/IF10604.pdf/ , Zugriff 
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Taliban 

Die Taliban positionieren sich selbst als Schattenregierung Afghanistans, und ihre Kommissionen und Führungsgremien entsprechen den 

Verwaltungsämtern und -pflichten einer typischen Regierung (EASO 8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020). Die Taliban sind zu einer organisierten 

politischen Bewegung geworden, die in weiten Teilen Afghanistans eine Parallelverwaltung betreibt (EASO 8.2020c; vgl. USIP 11.2019) und 

haben sich zu einem lokalen Regierungsakteur im Land entwickelt, indem sie Territorium halten und damit eine gewisse Verantwortung für 

das Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften übernehmen (EASO 8.2020c; vgl. USIP 4.2020). Was militärische Operationen betrifft, so 

handelt es sich um einen vernetzten Aufstand mit einer starken Führung an der Spitze und dezentralisierten lokalen Befehlshabern, die 

Ressourcen auf Distriktebene mobilisieren können (EASO 8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020). 

Das wichtigste offizielle politische Büro der Taliban befindet sich in Katar (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). Der derzeitige Taliban-Führer 

ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU 17.8.2019; vgl. EASO 8.2020c, UNSC 27.5.2020, AnA 28.7.2020) - Stellvertreter sind der Erste 

Stellvertreter Sirajuddin Jalaluddin Haqqani (Leiter des Haqqani-Netzwerks) und zwei weitere: Mullah Mohammad Yaqoob [Mullah 

Mohammad Yaqub Omari] (EASO 8.2020c; vgl. FP 9.6.2020) und Mullah Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 

27.5.2020). 

Mitte Juni 2020 berichtete das Magazin Foreign Policy, dass Akhundzada und Jalaluddin Haqqani und andere hochrangige Taliban-Führer sich 

mit dem COVID-19-Virus angesteckt hätten und dass einige von ihnen möglicherweise sogar gestorben seien sowie dass Mullah Mohammad 

Yaqoob Taliban- und Haqqani-Operationen leiten würde. Die Taliban dementierten diese Berichte (EASO 8.2020c; vgl. FP 9.6.2020, RFE/RL 

2.6.2020). 

Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat Afghanistan (VOJ o.D.). Die Regierungsstruktur und das militärische Kommando 

sind in der Layha, einem Verhaltenskodex der Taliban, definiert (AAN 4.7.2011), welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 6.12.2018). 

Die Taliban sind keine monolithische Organisation (NZZ 20.4.2020); nur allzu oft werden die Taliban als eine homogene Einheit angesehen, 

während diese aber eine lose Zusammenballung lokaler Stammesführer, unabhängiger Warlords sowie abgekoppelter und abgeschotteter 

Zellen sind (BR 5.3.2020). Während der US-Taliban-Verhandlungen war die Führung der Taliban in der Lage, die Einheit innerhalb der Basis 

aufrechtzuerhalten, obwohl sich Spaltungen wegen des Abbruchs der Beziehungen zu Al-Qaida vertieft haben (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 

27.5.2020). Seit Mai 2020 ist eine neue Splittergruppe von hochrangigen Taliban-Dissidenten entstanden, die als Hizb-e Vulayet Islami oder 

Hezb-e Walayat-e Islami (Islamische Gouverneurspartei oder Islamische Vormundschaftspartei) bekannt ist (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 

27.5.2020). Die Gruppe ist gegen den US-Taliban-Vertrag und hat Verbindungen in den Iran (EASO 8.2020c; vgl. 

RFE/RL 9.6.2020). Eine gespaltene Führung bei der Umsetzung des US-Taliban-Abkommens und Machtkämpfe innerhalb der Organisation 

könnten den möglichen Friedensprozess beeinträchtigen (EASO 8.2020c; vgl. FP 9.6.2020). 

Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei Kategorien: professionelle Vollzeitkämpfer, die oft in 

den Madrassen rekrutiert werden, und Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber einem lokalen Kommandanten loyal und in die lokale 

Gesellschaft eingebettet sind (LI 29.6.2017). 
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Die Taliban rekrutieren in der Regel junge Männer aus ländlichen Gemeinden, die arbeitslos sind, eine Ausbildung in Koranschulen absolviert 

haben und ethnische Paschtunen sind (EASO 8.2020c; vgl. Osman 1.6.2020). Schätzungen der aktiven Kämpfer der Taliban reichen von 40.000 

bis 80.000 (EASO 8.2020c; vgl. NYT 12.9.2019) oder 55.000 bis 85.000, wobei diese Zahl durch zusätzliche Vermittler und Nicht-Kämpfer auf 

bis zu 100.000 ansteigt (EASO 8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020, UNSC 27.5.2020). Obwohl die Mehrheit der Taliban immer noch Paschtunen sind, 

gibt es eine wachsende Minderheit an Tadschiken, Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert Hazara (einschließlich Schiiten) 

innerhalb der Taliban (LI 23.8.2017). In einigen nördlichen Gebieten sollen die Taliban bereits überwiegend Nicht-Paschtunen sein, da sie 

innerhalb der lokalen Bevölkerung rekrutieren (LI 23.8.2017). 

Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon öffentlich zur Schau gestellt. Das Khalid bin Walid-

Camp soll zwölf Ableger in acht Provinzen haben (Helmand, Kandahar, Ghazni, Ghor, Sar-e Pul, Faryab, Farah und Maidan Wardak). 300 

Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig und es soll möglich sein, in diesem Camp bis zu 2.000 Rekruten auf einmal auszubilden (LWJ 

14.8.2019). 

Nach Erkenntnissen von AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission) sind die durch Taliban-Angriffe verursachten zivilen 

Opfer im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 40 Prozent zurückgegangen. Der Hauptgrund für diesen Rückgang könnte sein, dass keine 

komplexen und Selbstmordattentate in den großen Städten des Landes durchgeführt werden. Im Jahr 2020 wurden in Afghanistan insgesamt 

4.567 Zivilisten durch Taliban-Angriffe getötet oder verletzt, während im gleichen Zeitraum 2019 die Gesamtzahl der durch Taliban-Angriffe 

verursachten zivilen Opfer bei 7.727 lag (AIHRC 28.1.2021). 
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Rekrutierung durch regierungsfeindliche Gruppierungen 

Taliban 

Es besteht relativer Konsens darüber, wie die Rekrutierung für die Streitkräfte der Taliban erfolgt: Sie läuft hauptsächlich über bestehende 

traditionelle Netzwerke und organisierte Aktivitäten im Zusammenhang mit religiösen Institutionen. Layha, der Verhaltenskodex der Taliban 

enthält einige Bestimmungen über verschiedene Formen der Einladung sowie Bestimmungen, wie sich die Kader verhalten sollen, um 

Menschen zu gewinnen und Sympathien aufzubauen. Eines der Sonderkomitees der Quetta Schura (Anm.: militante afghanische Organisation 
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der Taliban mit Basis in Quetta /Pakistan) ist für die Rekrutierung verantwortlich (LI 29.6.2017). Die UNAMA hat Fälle der Rekrutierung und 

des Einsatzes von Kindern durch die Taliban dokumentiert, um IEDs (Improvised Explosive Devices) zu platzieren, Sprengstoff zu 

transportieren, bei der Sammlung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse zu helfen und Selbstmordattentate zu verüben, wobei auch positive 

Schritte von der Taliban-Kommission für die Verhütung ziviler Opfer und Beschwerden unternommen wurden, um Fälle von Rekrutierung 

und Einsatz von Kindern zu untersuchen und korrigierend einzugreifen (UNAMA 7.2020). 

In Gebieten, in denen regierungsfeindliche Gruppen Kontrolle ausüben, gibt es eine Vielzahl an Methoden, um Kämpfer zu rekrutieren, 

darunter auch solche, die auf Zwang basieren (DAI/CNRR 10.2016), wobei der Begriff Zwangsrekrutierung von Quellen unterschiedlich 

interpretiert und Informationen zur Rekrutierung unterschiedlich kategorisiert werden (LI 29.6.2017). Grundsätzlich haben die Taliban keinen 

Mangel an freiwilligen Rekruten und machen nur in Ausnahmefällen von Zwangsrekrutierung Gebrauch. Druck und Zwang, den Taliban 

beizutreten, sind jedoch nicht immer gewalttätig (EASO 6.2018). Landinfo versteht Zwang im Zusammenhang mit Rekrutierung dahingehend, 

dass jemand, der sich einer Mobilisierung widersetzt, speziellen Zwangsmaßnahmen und Übergriffen (zumeist körperlicher Bestrafung) durch 

den Rekrutierer ausgesetzt ist. Die Zwangsmaßnahmen können auch andere schwerwiegende Maßnahmen beinhalten und gegen Dritte, 

beispielsweise Familienmitglieder, gerichtet sein. Auch wenn jemand keinen Drohungen oder körperlichen Übergriffen ausgesetzt ist, können 

Faktoren wie Armut, kulturelle Gegebenheiten und Ausgrenzung die Unterscheidung zwischen freiwilliger und zwangsweiser Beteiligung zum 

Verschwimmen bringen (LI 29.6.2017). 

Sympathisanten der Taliban sind Einzelpersonen und Gruppen von, vielfach jungen, desillu- sionierten Männern. Ihre Motive sind der Wunsch 

nach Rache und Heldentum, gepaart mit religiösen und wirtschaftlichen Gründen. Sie fühlen sich nicht zwingend den zentralen Werten der 

Taliban verpflichtet. Die meisten haben das Vertrauen in das Staatsbildungsprojekt verloren und glauben nicht länger, dass es möglich ist, 

ein sicheres und stabiles Afghanistan zu schaffen. Viele schließen sich den Aufständischen aus Angst oder Frustration über die Übergriffe auf 

die Zivilbevölkerung an. Armut, Hoffnungslosigkeit und fehlende Zukunftsperspektiven sind die wesentlichen Erklärungsgründe (LI 

29.6.2017). 

Vor einigen Jahren waren Mittel wie Pamphlete, DVDs und Zeitschriften bis hin zu Radio, Telefon und web-basierter Verbreitung wichtige 

Instrumente des Propagandaapparats der Taliban. Während Internet und soziale Medien wie Twitter, Blogs und Facebook sich in den letzten 

Jahren zu sehr wichtigen Foren und Kanälen für die Verbreitung der Botschaft dieser Bewegung entwickelt haben, dienen sie auch als 

Instrument für die Anwerbung. Über die sozialen Medien können die Taliban mit Sympathisanten und potentiellen Rekruten Kontakt 

aufnehmen. Die Taliban haben verstanden, dass ohne soziale Medien kein Krieg gewonnen werden kann. Sie haben ein umfangreiches 

Kommunikations- und Mediennetzwerk für Propaganda und Rekrutierung aufgebaut. Zusätzlich unternehmen die Taliban persönlich und 

direkt Versuche, die Menschen von ihrer Ideologie und Weltanschauung zu überzeugen, damit sie die Bewegung unterstützen. Ein Gutteil 

dieser Aktivitäten läuft über religiöse Netzwerke (LI 29.6.2017). 

Die Entscheidung, Rekruten zu mobilisieren, wird von den Familienoberhäuptern, Stammesältesten und Gemeindevorstehern getroffen. 

Dadurch wird dies nicht als Zwangsrekrutierung wahrgenommen, da die Entscheidungen der Anführer als legitim und akzeptabel gesehen 

werden. Personen, die sich dem widersetzen, gehen ein Risiko ein, dass sie oder ihre Familien bestraft oder getötet werden (DAI/CNRR 

10.2016; vgl. EASO 6.2018), wenngleich die Taliban nachsichtiger als der ISKP seien und lokale Entscheidungen eher akzeptieren würden (TST 

. Andererseits wird berichtet, dass es in Gebieten, die von den Taliban kontrolliert werden oder in denen die Taliban stark präsent sind, de 

facto unmöglich ist, offenen Widerstand gegen die Bewegung zu leisten. Die örtlichen Gemeinschaften haben sich der Lokalverwaltung durch 

die Taliban zu fügen. Oppositionelle sehen sich gezwungen, sich äußerst bedeckt zu halten oder das Gebiet zu verlassen. Die Gruppe der 

Stammesältesten ist gezielten Tötungen ausgesetzt. Landinfo vermutet, dass dies vor allem regierungsfreundliche Stammesälteste betrifft, 

die gegen die Taliban oder andere aufständische Gruppen sind (LI 29.6.2017). Es gibt Berichte von Übergriffen auf Stämme oder 

Gemeinschaften, die den Taliban Unterstützung und die Versorgung mit Kämpfern verweigert haben. Gleichzeitig sind die militärischen 

Einheiten der Taliban in den Gebieten, in welchen sie operieren, von der Unterstützung durch die Bevölkerung abhängig. Wenn es auch 

Stimmen gibt, die meinen, dass die Taliban im Gegensatz zu früher nunmehr vermehrt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gemeinschaften 

Rücksicht nehmen würden, wenn bei einem Angriff oder drohenden Angriff auf eine örtliche Gemeinschaft Kämpfer vor Ort mobilisiert 

werden müssen, mag es schwierig sein, sich zu entziehen (LI 29.6.2017). 

Die erweiterte Familie kann angeblich auch eine Zahlung leisten, anstatt Rekruten zu stellen. Diese Praktiken implizieren, dass es die ärmsten 

Familien sind, die Kämpfer stellen, da sie keine Mittel haben, um sich freizukaufen. Es ist bekannt, dass - wenn Familienmitglieder in den 

Sicherheitskräften dienen - die Familie möglicherweise unter Druck steht, die betreffende Person zu einem Seitenwechsel zu bewegen. Der 

Grund dafür liegt in der Strategie der Taliban, Personen mit militärischem Hintergrund anzuwerben, die Waffen, Uniformen und Wissen über 

den Feind einbringen. Es kann aber auch Personen treffen, die über Knowhow und Qualifikationen verfügen, welche die Taliban im 

Gefechtsfeld benötigen, etwa für die Reparatur von Waffen (LI 29.6.2017). 

Islamischer Staat (IS) 

Lokale Ältere, die in den Grenzprovinzen Kunar und Nangarhar leben, berichten von ISKP Kräften, die nach wie vor die Bewohner in Dörfern 

unter ihrer Kontrolle terrorisieren und Buben zwangsrekrutieren, sowie Mädchen vom Schulbesuch abhalten (WP 20.8.2019; vgl. TST 

21.8.2019). Aus Kunar wurde berichtet, dass auch Männer zwangsrekrutiert und jene getötet wurden, die dies verweigert hätten (TST 

22.8.2019). 
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In Gebieten unter Kontrolle des IS wird Druck auf die Gemeinden ausgeübt, den IS voll zu unterstützen (EASO 6.2018). 

Andere Gruppierungen 

Auch schiitische Organisationen rekrutieren unter Afghanen, wie z.B. die Fatemiyoun Division (Liwa Fatemiyoun), eine Kampftruppe, die 

vorwiegend aus afghanischen schiitischen Hazara besteht. Die Rekrutierung erfolgt durch die Iranischen Revolutionsgarden im Iran unter der 

afghanischen Flüchtlingspopulation; die Rekruten werden nach der Ausbildung zum Kampf nach Syrien geschickt. Es gibt Berichte, dass sich 

in einem Hazara-Viertel im Westen Kabuls ein Rekrutierungszentrum der Fatemiyoun befindet. Es werden auch Jugendliche ab 14 Jahren 

rekrutiert (DW 5.5.2018). 

Rekrutierung Minderjähriger 

Das Problem der Rekrutierung von Kindern, einschließlich Zwangsrekrutierung sowie Entführungen und sexueller Missbrauch von 

Minderjährigen durch regierungsfeindliche Gruppen, Milizen oder afghanische Sicherheitskräfte besteht weiter fort. Im Jahr 2019 waren es 

laut UNAMA insgesamt 64 Jungen vor allem im Norden des Landes, welche durch die Taliban sowie durch afghanische Sicherheitskräfte 

rekrutiert wurden (UNAMA 7.2020; vgl. AA 16.7.2020). Die Taliban wenden, laut Berichten von NGOs und UN, Täuschung, Geldzusagen, 

falsche religiöse Zusammenhänge oder Zwang an, um Kinder zu Selbstmordattentaten zu bewegen (USDOS 11.3.2020; vgl. EASO 6.2018, 

DAI/CNRR 10.2016), teilweise werden die Kinder zur Ausbildung nach Pakistan gebracht (EASO 6.2018). Im Jahr 2019 waren es laut UNAMA 

insgesamt 64 Jungen vor allem im Norden des Landes, welche durch die Taliban sowie durch afghanische Sicherheitskräfte rekrutiert wurden 

(UNAMA 7.2020; vgl. AA 16.7.2020). 
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Ethnische Gruppen 

In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 36 Millionen Menschen (NSIA 6.2020; vgl. CIA 16.2.2021). Zuverlässige statistische 

Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren nicht (STDOK 7.2016; vgl. CIA 16.2.2021). Schätzungen 

zufolge sind: 40 bis 42% Paschtunen, 27 bis 30% Tadschiken, 9 bis 10% Hazara, 9% Usbeken, ca. 4% Aimaken, 3% Turkmenen und 2% 

Belutschen. Weiters leben in Afghanistan eine große Zahl an kleinen und kleinsten Völkern und Stämmen, die Sprachen aus 

unterschiedlichsten Sprachfamilien sprechen (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012, AA 16.7.2020). 

Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: „Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der Paschtunen, Tadschiken, Hazara, 

Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimak, Araber, Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das 

Wort ,Afghane‘ wird für jeden Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet" (STDOK 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt 

sämtliche ethnischen Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Artikel 16) sechs 

weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine dieser Sprachen spricht: 

Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 2.9.2019). Es gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen 

ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich 

unterschiedliche ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen zu haben, in denen sie eine Minderheit darstellen 

(USDOS 11.3.2020). 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird allerdings in der gesellschaftlichen Praxis immer wieder 

konterkariert. Soziale Diskriminierung und Ausgrenzung anderer ethnischer Gruppen und Religionen im Alltag bestehen fort und werden 

nicht zuverlässig durch staatliche Gegenmaßnahmen verhindert (AA 16.7.2020). Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen 

resultierten weiterhin in Konflikten und Tötungen (USDOS 11.3.2020). 
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Hazara 

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 9 bis 10% der Bevölkerung aus (GIZ 4.2019; vgl. MRG o.D.c.). Die Hazara besiedelten 

traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im Osten und Herat im Westen erstreckt; der Hazaradjat [zentrales 

Hochland] umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, Daikundi und den Westen der Provinz (Maidan) Wardak sowie Teile der Provinzen Ghor, 

Uruzgan, Parwan, Samangan, Baghlan, Balkh, Badghis, und Sar-e Pul. Jahrzehntelange Kriege und schwierige Lebensbedingungen haben viele 

Hazara aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul, getrieben (STDOK 7.2016). 

Viele Hazara leben unter anderem in Stadtvierteln im Westen der Stadt Kabul, insbesondere in Kart-e Se, Dasht-e Barchi sowie in den 

Stadtteilen Kart-e Chahar, Deh Buri , Afshar und Kart-e Mamurin (AAN 19.3.2019). 

Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind ihr ethnisch-asiatisches Erscheinungsbild (STDOK 7.2016). Ethnische Hazara sind 

mehrheitlich Zwölfer-Schiiten (STDOK 7.2016; vgl. MRG o.D.c), auch bekannt als Jafari Schiiten (USDOS 10.6.2020). Eine Minderheit der 

Hazara, die vor allem im nordöstlichen Teil des Hazaradjat lebt, ist ismailitisch (STDOK 7.2016). Ismailitische Muslime, die vor allem, aber 

nicht ausschließlich, Hazara sind (GS 21.8.2012), leben hauptsächlich in Kabul sowie den zentralen und nördlichen Provinzen Afghanistans 

(USDOS 10.6.2020). 

Die Lage der Hazara, die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgt waren, hat sich grundsätzlich verbessert (AA 16.7.2020; vgl. FH 

4.3.2020) und Hazara bekleiden inzwischen auch prominente Stellen in der Regierung und im öffentlichen Leben, sind jedoch in der 

öffentlichen Verwaltung nach wie vor unterrepräsentiert (AA 16.7.2020). Hazara werden am Arbeitsmarkt diskriminiert. Soziale 

Diskriminierung gegen schiitische Hazara, basierend auf 

Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten, finden ihre Fortsetzung in Erpressung (illegale Steuern), Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, 

physischer Misshandlung und Inhaftierung (USDOS 

. Nichtsdestotrotz, genießt die traditionell marginalisierte schiitische muslimische Minderheit, zu der die meisten ethnischen Hazara gehören, 

seit 2001 eine zunehmende politische Repräsentation und Beteiligung an nationalen Institutionen (FH 4.3.2020; vgl. WP 21.3.2018). 

Die Hazara-Gemeinschaft/Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Kernfamilie bzw. dem Klan (STDOK 7.2016; vgl. MRG 

o.D.c). Sollte der dem Haushalt vorstehende Mann versterben, wird die Witwe Haushaltsvorständin, bis der älteste Sohn volljährig ist (MRG 

o.D.c). Es bestehen keine sozialen und politischen Stammesstrukturen (STDOK 7.2016). 

Hazara neigen sowohl in ihren sozialen, als auch politischen Ansichten dazu, liberal zu sein, was im Gegensatz zu den Ansichten sunnitischer 

Militanter steht (WP 21.3.2018). Berichten zufolge halten Angriffe durch den ISKP (Islamischer Staat Khorasan Provinz) und andere 

aufständische Gruppierungen auf spezifische religiöse und ethno-religiöse Gruppen - inklusive der schiitischen Hazara - an (USDOS 

10.6.2020). 

Im Laufe des Jahres 2019 setzte der ISKP Angriffe gegen schiitische (vorwiegend Hazara) Gemeinschaften fort. Beispielsweise griff der ISKP 

einen Hochzeitssaal in einem vorwiegend schiitischen Hazara-Viertel in Kabul an; dabei wurden 91 Personen getötet, darunter 15 Kinder und 

weitere 143 Personen verletzt (USDOS 11.3.2020; vgl. STDOK 10.2020). Zwar waren unter den Getöteten auch Hazara, die meisten Opfer 

waren aber Nicht-Hazara-Schiiten und Sunniten. Der ISKP nannte ein religiöses Motiv für den Angriff (USDOS 11.3.2020). Das von schiitischen 

Hazara bewohnte Gebiet Dasht-e Barchi in Westkabul ist immer wieder Ziel von Angriffen. Die Regierung hat Pläne zur Verstärkung der 

Präsenz der afghanischen Sicherheitskräfte verlautbart. Nach Angaben der schiitischen Gemeinschaft gab es trotz der Pläne keine 

Aufstockung der ANDSF-Kräfte; sie sagten jedoch, dass die Regierung Waffen direkt an die Wächter der schiitischen Moscheen in Gebieten 

verteilte (USDOS 10.6.2020). Angriffe werden auch als Vergeltung gegen mutmaßliche schiitische Unterstützung der iranischen Aktivitäten 

in Syrien durchgeführt (MEI 10.2018; vgl. WP 21.3.2018). 

In Randgebieten des Hazaradjat kommt es immer wieder zu Spannungen und teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen 

Nomaden und sesshaften Landwirten, oftmals Hazara (AREU 1.2018). 

Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und der Afghan National Police repräsentiert (BI 

29.9.2017). NGOs berichten, dass Polizeibeamte, die der Hazara-Gemeinschaft angehören, öfter als andere Ethnien in unsicheren Gebieten 

eingesetzt werden oder im Innenministerium an symbolische Positionen ohne Kompetenzen befördert werden (USDOS 11.3.2020). 
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Bewegungsfreiheit 

Das Gesetz garantiert interne Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr. Die Regierung respektierte diese Rechte im 

Allgemeinen (USDOS 11.3.2020) [Anm.: siehe dazu auch Artikel 39 der afghanischen Verfassung (CoA 26.1.2004; vgl. FH 4.2.2019)]. Afghanen 

dürfen sich formell im Land frei bewegen und niederlassen. Als zentrale Hürde für die Bewegungsfreiheit werden Sicherheitsbedenken 

genannt. Besonders betroffen ist das Reisen auf dem Landweg (AA 16.7.2020). Dazu beigetragen hat ein Anstieg von illegalen Kontrollpunkten 

und Überfällen auf Überlandstraßen (AA 16.7.2020; vgl. USDOS 11.3.2020, FH 4.2.2019). In bestimmten Gebieten machen Gewalt durch 

Aufständische, Landminen und improvisierte Sprengfallen (IEDs) das Reisen besonders gefährlich, speziell in der Nacht (FH 4.2.2019). Auch 

schränken gesellschaftliche Sitten die Bewegungsfreiheit von Frauen ohne männliche Begleitung ein (USDOS 11.3.2020; vgl. STDOK 6.2020). 

Es gibt internationale Flughäfen in Kabul, Herat, Kandahar und Mazar-e Sharif, bedeutende Flughäfen, für den Inlandsverkehr außerdem in 

Ghazni, Nangarhar, Khost, Kunduz und Hel- mand sowie eine Vielzahl an regionalen und lokalen Flugplätzen. Es gibt keinen öffentlichen 

Schienenpersonenverkehr (AA 2.9.2019). 

Die Ausweichmöglichkeiten für diskriminierte, bedrohte oder verfolgte Personen hängen maßgeblich vom Grad ihrer sozialen Verwurzelung, 

ihrer Ethnie und ihrer finanziellen Lage ab. Die sozialen Netzwerke vor Ort und deren Auffangmöglichkeiten spielen eine zentrale Rolle für 

den Aufbau einer Existenz und die Sicherheit am neuen Aufenthaltsort. Für eine Unterstützung seitens der Familie kommt es auch darauf an, 

welche politische und religiöse Überzeugung den jeweiligen Heimatort dominiert. Für Frauen ist es kaum möglich, ohne familiäre Einbindung 

in andere Regionen auszuweichen. Durch die hohe soziale Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum keine, aber auch in den Städten kaum 

Anonymität zu erwarten (AA 16.7.2020). 

Die Stadt Kabul ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen und ethnisch gesehen vielfältig. Neuankömmlinge aus den Provinzen 

tendieren dazu, sich in Gegenden niederzulassen, wo sie ein gewisses Maß an Unterstützung ihrer Gemeinschaft erwarten können (sofern 

sie solche Kontakte haben) oder sich in jenem Stadtteil niederzulassen, der für sie am praktischsten sie ist, da viele von ihnen - zumindest 

anfangs - regelmäßig zurück in ihre Heimatprovinzen pendeln. Die Auswirkungen neuer Bewohner auf die Stadt sind schwer zu evaluieren. 

Bewohner der zentralen Stadtbereiche neigen zu öfteren Wohnortwechseln, um näher bei ihrer Arbeitsstätte zu wohnen oder um 

wirtschaftlichen Möglichkeiten und sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. Diese ständigen Wohnortwechsel haben einen störenden Effekt 

auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der Beschwerde bemerkbar macht „man kenne seine Nachbarn nicht mehr" (AAN 

Auch in größeren Städten erfolgt in der Regel eine Ansiedlung innerhalb von ethnisch geprägten Netzwerken und Wohnbezirken. Die 

Absorptionsfähigkeit der genutzten Ausweichmöglichkeiten, vor allem im Umfeld größerer Städte, ist durch die hohe Zahl der 

Binnenvertriebenen und der Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan bereits stark in Anspruch genommen. Dies schlägt sich sowohl in einem 

Anstieg der Lebenshaltungskosten als auch in einem erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt nieder (AA 16.7.2020). 

Die internationalen Flughäfen in Kabul, Mazar-e Sharif, Kandarhar und Herat werden aktuell international wie auch national angeflogen und 

auch findet Flugverkehr zu nationalen Flughäfen wie jenem in Bamyan statt (F 24 18.11.2020; vgl. IOM 18.3.2021). Derzeit verkehren Busse, 

Sammeltaxis und Flugzeuge zwischen den Provinzen und Städten. Die derzeitige Situation führt zu keiner Einschränkung der 

Bewegungsfreiheit (IOM 18.3.2021). 
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Meldewesen 

Afghanistan hat kein zentrales Bevölkerungsregister, ebenso wenig ’gelbe Seiten’ oder Datenbanken mit Telefonnummerneinträgen (EASO 

2.2018; vgl. STDOK 13.6.2019). Auch muss sich ein Neuankömmling bei Ankunft nicht in dem neuen Ort registrieren. Die Gemeinschafts- bzw. 

Bezirksältesten führen kein Personenstandsregister, die Regierung registriert jedoch Rückkehrer (STDOK 13.6.2019). Durch die hohe soziale 

Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum keine, aber auch in den Städten kaum Anonymität zu erwarten (AA 16.7.2020). 

Da es in der Vergangenheit zu Fällen kam, bei denen Wohnungen zur Vorbereitung von terroristischen oder kriminellen Taten verwendet 

wurden, müssen nun insbesondere in Kabul, aber auch in Mazar-e Sharif unter Umständen beispielsweise im Stadtzentrum gewisse Melde- 

und Ausweisvorgaben beim Mieten einer Wohnung oder eines Hauses erfüllt werden (STDOK 21.7.2020). Es ist gesetzlich vorgeschrieben, 

dass sich Mieter wie auch Vermieter beim Abschluss einer Mietvereinbarung mit einem Identitätsnachweis ausweisen, was jedoch nicht 

immer eingehalten wird. In Gebieten ohne hohes Sicherheitsrisiko ist es oftmals möglich, ohne einen Identitätsnachweis oder eine 

Registrierung bei der Polizei eine Wohnung zu mieten. Dies hängt allerdings auch vom Vertrauen des Vermieters in den potenziellen Mieter 

ab (STDOK 21.7.2020; vgl. RA KBL 5.4.2020). 
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IDPs und Flüchtlinge 

UNOCHA verifizierte im Jahr 2020 332.902 Menschen als Binnenvertriebene aufgrund des Konflikts und Naturkatastrophen (UNOCHA 

27.12.2021; vgl. NRC 11.2020, AI 30.3.2021) und bis März 2021 wurden von UNOCHA 50.360 Binnenvertriebene im laufenden Jahr 2021 

verifiziert (UNOCHA 14.3021). Nach Berichten des Ministeriums für Flüchtlinge und Repatriierung wurden im Jahr 2020 74.087 Familien 

aufgrund von Krieg und Unsicherheit vertrieben (AIHRC 

, zusätzlich zu den 4,1 Millionen Menschen, die seit 2012 vertrieben wurden und von denen viele keine Anzeichen dafür zeigen, dass sie 

zurückkehren wollen. Vor diesem Hintergrund kehren jedes Jahr Hunderttausende von Afghanen spontan zurück oder werden zur Rückkehr 

gezwungen. Rückkehrer werden oft de facto zu Binnenvertriebenen, da Konflikte und verlorene Gemeinschaftsnetzwerke sie daran hindern, 

an ihren Herkunftsort zurückzukehren (NRC 11.2020). Die genaue Zahl der Binnenvertriebenen lässt sich jedoch nicht bestimmen, zumal viele 

in abgelegenen Regionen oder städtischen Slums Zuflucht suchen oder in Gebieten leben, die von aufständischen Gruppen kontrolliert 

werden und daher nicht erfasst werden können (STDOK 10.2020). 

Die meisten IDPs stammen aus unsicheren ländlichen Ortschaften und kleinen Städten und suchen nach relativ besseren 

Sicherheitsbedingungen sowie Regierungsdienstleistungen in größeren Gemeinden und Städten innerhalb derselben Provinz. In allen 34 

Provinzen werden IDPs aufgenommen (USDOS 11.3.2020). 

Durch die Dürre wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2018 mehr als 260.000 Menschen aus den Provinzen Badghis, Daikundi, Herat und 

Ghor zu IDPs (UNOCHA 20.10.2018), zahlreiche Menschen verließen auch ihre Heimatprovinzen Jawzjan und Farah (STDOK 13.6.2019). Die 

meisten von ihnen kamen in Lager in den Städten Herat oder Qala-e-Naw (Badghis) (UNOCHA 22.7.2019; vgl. IFRC 9.7.2019). Im Jahr 2018 

sind im Westen Afghanistans aufgrund der Dürre ca. 19 Siedlungen für Binnenvertriebene entstanden, der Großteil davon ca. 20-25 km von 

Herat- Stadt entfernt. Vertriebene Personen siedelten sich hauptsächlich in Stadtrandgebieten an, um sich in der Stadt Zugang zu 

Dienstleistungen (die in den Siedlungen, welche grundsätzlich auf freiem Feld entstanden, nicht vorhanden sind) und dem Arbeitsmarkt zu 

verschaffen (STDOK. 
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Die Mehrheit der Binnenflüchtlinge lebt, ähnlich wie Rückkehrer aus Pakistan und dem Iran, in Flüchtlingslagern, angemieteten Unterkünften 

oder bei Gastfamilien. Die Bedingungen sind prekär. Der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und wirtschaftlicher Teilhabe ist stark 

eingeschränkt. Der hohe Konkurrenzdruck führt oft zu Konflikten. 75% der Binnenflüchtlinge sind auf humanitäre Hilfe angewiesen (AA 

16.7.2020). 

Der begrenzte Zugang zu humanitären Hilfeleistungen führt zu Verzögerungen bei der Identifizierung, Einschätzung und zeitnahen 

Unterstützung von Binnenvertriebenen. Diesen fehlt weiterhin Zugang zu grundlegendem Schutz, einschließlich der persönlichen und 

physischen Sicherheit sowie Unterkunft (USDOS 11.3.2020). 

IDPs sind in den Möglichkeiten eingeschränkt, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Oft kommt es nach der ersten Binnenvertreibung zu 

einer weiteren Binnenwanderung. Vor allem binnenvertriebene Familien mit einem weiblichen Haushaltsvorstand haben oft Schwierigkeiten, 

grundlegende Dienstleistungen zu erhalten, weil sie keine Identitätsdokumente besitzen (USDOS 11.3.2020). Das Einkommen von 

Binnenvertriebenen und Rückkehrern ist nach wie vor gering, da die Mehrheit der Menschen innerhalb dieser Gemeinschaften von 

Tagelöhnern und/oder Überweisungen von Verwandten im Ausland abhängig ist, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten (Halle 12.2020). 

Die vier Millionen Binnenvertriebenen in Afghanistan leben unter Bedingungen, die sich perfekt für die schnelle Übertragung eines Virus wie 

COVID-19 eignen. Die Lager sind beengt, unhygienisch und es fehlt selbst an den grundlegendsten medizinischen Einrichtungen. Sie leben in 

Hütten aus Lehm, Pfählen und Plastikplanen, in denen bis zu zehn Personen in nur einem oder zwei Räumen untergebracht sind, und sind 

nicht in der Lage, soziale Distanzierung und Quarantäne zu praktizieren (AI 30.3.2021). Der Zugang zur Gesundheitsversorgung war für 

Binnenvertriebene und Rückkehrer bereits vor der COVID-19-Pandemie eingeschränkt. Seit Beginn der Pandemie hat sich der Zugang weiter 

verschlechtert, da einige medizinische Zentren in COVID-19-Behandlungszentren umgewandelt wurden und die Finanzierung der 

humanitären Hilfe zurückging. Es gibt eine von Ärzte ohne Grenzen betriebene mobile Klinik in Herat, die bei der Behandlung einiger 

chronischer Krankheiten hilft (Halle 12.2020). Das Ministerium für Flüchtlinge und Repatriierung (MoRR) hat einige Aufklärungskampagnen 

zum Thema Gesundheit durchgeführt und Seife verteilt, aber laut Amnesty International scheinen diese Kampagnen die Binnenvertriebenen, 

die in den Siedlungen in den Provinzen leben, nicht erreicht zu haben (AI 30.3.2021). 

Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, Rückkehrern und 

anderen betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die Unterstützungsfähigkeit der afghanischen Regierung bezüglich 

vulnerabler Personen - inklusive Rückkehrern aus Pakistan und Iran - ist beschränkt und auf die Hilfe durch die internationale Gemeinschaft 

angewiesen (USDOS 11.3.2020). 

Der Afghanistan Humanitarian Response Plan, der bis 2021 eine deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen für die Afghanen vorsah, 

ist nach wie vor stark unterfinanziert, da mit Stand 

nur 23 Prozent des Bedarfs finanziert wurden. Diese Unterfinanzierung spiegelt sich in der Nationalen Politik für Binnenvertriebene wider, 

die dringend die versprochenen Mittel in der Höhe von 396 Millionen US-Dollar benötigt, um auf die Situation der Binnenvertriebenen und 

der aus Pakistan und dem Iran zurückkehrenden Arbeitsmigranten zu reagieren (AI 30.3.2021). 

Flüchtlinge in Afghanistan 

Die afghanische Regierung hat noch keinen Entwurf für ein nationales Flüchtlings- oder Asylgesetz verabschiedet. Die Regierung arbeitet mit 

UNHCR, der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und anderen humanitären Organisationen zusammen, um 

Binnenvertriebenen, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen Betroffenen Schutz und Hilfe zu gewähren. Auch registriert und 

koordiniert UNHCR den Schutz von ca. 500 Flüchtlingen in Städten. Afghanistan beherbergt etwa 76.000 pakistanische Flüchtlinge, die 2014 

aus Pakistan geflohen sind; UNHCR registrierte etwa 41.000 Flüchtlinge in der Provinz Khost und verifizierte mehr als 

Flüchtlinge in der Provinz Paktika (USDOS 11.3.2020; vgl. UNHCR 25.2.2019, UNOCHA 
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Grundversorgung und Wirtschaft 

Trotz Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, erheblicher Anstrengungen der afghanischen Regierung und kontinuierlicher 

Fortschritte belegte Afghanistan 2020 lediglich Platz 169 von 189 des Human Development Index (UNDP o.D). Die afghanische Wirtschaft ist 

stark von internationalen Hilfsgeldern abhängig. Das Budget zur Entwicklungshilfe und Teile des operativen Budgets stammen aus 

internationalen Hilfsgeldern (AF 2018; vgl. WB 7.2019). Jedoch konnte die afghanische Regierung seit der Fiskalkrise des Jahres 2014 ihre 

Einnahmen deutlich steigern (USIP 15.8.2019; vgl. WB 7.2019). 

Die afghanische Wirtschaft stützt sich hauptsächlich auf den informellen Sektor (einschließlich illegaler Aktivitäten), der 80 bis 90 % der 

gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmacht und weitgehend das tatsächliche Einkommen der afghanischen Haushalte bestimmt (ILO 5.2012; 

vgl. ACCORD 7.12.2018). Lebensgrundlage für rund 80% der Bevölkerung ist die Landwirtschaft (FAO 23.11.2018; vgl. Haider/Kumar 2018), 

wobei der landwirtschaftliche Sektor gemäß Prognosen der Weltbank im Jahr 2019 einen Anteil von 18,7% am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

hatte (Industrie: 24,1%, tertiärer Sektor: 53,1%; WB 7.2019). 45% aller Beschäftigen arbeiten im Agrarsektor, 20% sind im 

Dienstleistungsbereich tätig (STDOK 10.2020; vgl. CSO 2018). 

Afghanistan erlebte von 2007 bis 2012 ein beispielloses Wirtschaftswachstum. Während die Gewinne dieses Wachstums stark konzentriert 

waren, kam es in diesem Zeitraum zu Fortschritten in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Seit 2014 verzeichnet die afghanische 

Wirtschaft ein langsames Wachstum (im Zeitraum 2014-2017 durchschnittlich 2,3%, 2003-2013: 9%) was mit dem Rückzug der 

internationalen Sicherheitskräfte, der damit einhergehenden Kürzung der internationalen Zuschüsse und einer sich verschlechternden 

Sicherheitslage in Verbindung gebracht wird (WB 8.2018; vgl. STDOK 10.2020). Im Jahr 2018 betrug die Wachstumsrate 1,8%. Das langsame 

Wachstum wird auf zwei Faktoren zurückgeführt: einerseits hatte die schwere Dürre im Jahr 2018 negative Auswirkungen auf die 

Landwirtschaft, andererseits verringerte sich das Vertrauen der Unternehmer und Investoren. Das Wirtschaftswachstum konnte sich zuletzt 

aufgrund der besseren Witterungsbedingungen für die Landwirtschaft erholen und lag 2019 laut Weltbank-Schätzungen bei 2,9%. Für 2020 

geht die Weltbank COVID-19-bedingt von einer Rezession (bis zu -8% BIP) aus (AA 16.7.2020; vgl. WB 4.2020). Eine Reihe von U.S.- 

Wirtschafts- und Sozialentwicklungsprogrammen haben ihre Ziele für das Jahr 2020, aufgrund COVID-19-bedingter Einschränkungen nicht 

erreicht (SIGAR 30.1.2021). 

Günstige Wetterbedingungen während der Aussaat 2020 lassen eine weitere Erholung der Weizenproduktion von der Dürre 2018 erwarten. 

COVID-19-bedingte Sperrmaßnahmen hatten bisher nur begrenzte Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion, da sie in ländlichen 

Gebieten nicht durchgesetzt werden konnten (IOM 23.9.2020). 
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Armut und Lebensmittelunsicherheit 

Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt (AA 16.7.2020; AF 2018). Die Grundversorgung ist für große Teile der 

Bevölkerung eine tägliche Herausforderung, dies gilt in besonderem Maße für Rückkehrer. Diese bereits prekäre Lage hat sich seit März 2020 

durch die COVID-19-Pandemie stetig weiter verschärft. Es wird erwartet, dass 2021 bis zu 18,4 Millionen Menschen (2020: 14 Mio Menschen) 

auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden (UNGASC 

. Laut einer IPC-Analyse [Anm.: Integrated Food Security Phase Classification] vom April wurde geschätzt, dass die Zahl der Menschen, die in 

Afghanistan unter akuter Ernährungsunsicherheit der Stufe 4 des[Anm.: fünfteiligen] Emergency-IPC-Index leiden, im Zeitraum August 2020 

- März 2021 3,6 Millionen betragen würde (IPC 10.2020). 

In humanitären Geberkreisen wird von einer Armutsrate von 80% in Afghanistan ausgegangen. Auch die Weltbank prognostiziert einen 

weiteren Anstieg, da das Wirtschaftswachstum durch die hohen Geburtenraten absorbiert wird. Zusätzlich belastet die COVID-19-Krise mit 

einhergehender wirtschaftlicher Rezession die privaten Haushalte stark. Das Gefälle zwischen urbanen Zentren und ländlichen Gebieten 

bleibt eklatant. Außerhalb der Hauptstadt Kabul und der Provinzhauptstädte gibt es vielerorts nur unzureichende Infrastruktur für Energie, 

Trinkwasser und Transport (AA 16.7.2020). Während in ländlichen Gebieten bis zu 60% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben 

(STDOK 10.2020; vgl. CSO 2018), sind es in urbanen Gebieten rund 41,6% (NSIA2019). 

Lebensmittelunsicherheit 

Die akute Ernährungsunsicherheit in ganz Afghanistan verschlechtert sich weiter und wird voraussichtlich einen ähnlichen Schweregrad 

erreichen, wie er während der Dürre 2018/2019 beobachtet wurde, wobei der Hauptgrund für die Verschlechterung der 

Ernährungssicherheit die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind (USAID 12.1.2021). 

Nach Angaben der Vereinten Nationen lag die Zahl der Menschen, die von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sind, im Zeitraum von 

August bis Oktober 2020 bei etwa 36% der untersuchten Bevölkerung, und die Zahl für den Zeitraum von November 2020 bis März 2021 

wurde ein Anstieg auf 42% - zwischen 11,15 (ICP) und 13,9 (USAID) Millionen Menschen - prognostiziert (USAID 12.1.2021; vgl. ICP 10.2020). 

Die COVID-19-Krise führte zu einem deutlichen Anstieg der akuten Ernährungsunsicherheit (USAID 12.1.2021; vgl. ICP 10.2020) und einem 

deutlichen Anstieg der Lebensmittelpreise (ICP 10.2020; vgl. IOM 18.3.2021). Die Preise scheinen seit April 2020, nach Verteilung von Weizen 

aus strategischen Getreidereserven, Durchsetzung von Anti-Preismanipulations-Rege- lungen und der Wiederöffnung der Grenzen für 

Lebensmittelimporte, wieder gesunken zu sein (IOM 18.3.2021). Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Bewässerung und 

Viehzucht lagen die Lebensmittelpreise auf den wichtigsten Märkten im Dezember 2020 weiterhin über dem Durchschnitt, was hauptsächlich 

auf höhere Preise für importierte Lebensmittel auf den Quellmärkten zurückzuführen ist, insbesondere für Weizen in Kasachstan. Auf 

nationaler Ebene waren die Preise für Weizenmehl in Afghanistan von November bis Dezember 2020 stabil, allerdings auf einem Niveau, das 

11% über dem des letzten Jahres und 27% über dem Dreijahresdurchschnitt lag (FEWS NET 1.2021; vgl. IOM 18.3.2021). 

Die afghanische Grenzen sind alle offen, was den normalen Handel mit Lebensmitteln erleichtert. Insgesamt werden in den kommenden 

Monaten zwar keine signifikanten zusätzlichen negativen Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit erwartet, aber die anhaltenden 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind in Afghanistan immer noch sichtbar. Insbesondere wird erwartet, dass die 
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unterdurchschnittliche Anzahl von Wanderarbeitern im Iran zu unterdurchschnittlichen Überweisungen für ländliche und städtische 

Haushalte beitragen wird (FEWS NET 1.2021; vgl. IOM 18.3.2021). 

Auf der folgenden Karte findet sich die Prognose für die Lebensmittelsicherheit Afghanistans für den Zeitraum Februar bis Mai 2021. Dieser 

Karte zufolge befindet sich die Stadt Herat auf Stufe 3 („Crisis") des von FEWS NET verwendeten fünfstufigen Klassifizierungssystems. Mazar-

e Sharif befindet sich laut derselben Prognose im selben Zeitraum auf Stufe 2 („Stressed") (ACCORD 27.1.2021; vgl. FEWS NET 1.2021). 

In städtischen Gebieten werden die geringere Verfügbarkeit von Einkommensmöglichkeiten während des Winters, unterdurchschnittliche 

Rücküberweisungen und überdurchschnittliche Nahrungsmittelpreise wahrscheinlich den Zugang zu Nahrung und Einkommen für viele arme 

Haushalte einschränken, wobei während des gesamten Zeitraums bis Mai 2021 ohne Hilfe eine Bewertung mit IPC Stufe 3 („Crisis") erwartet 

wird. Wenn die Umsetzung des COVID-19- Hilfsprogramms voranschreitet, werden sich die Haushalte, welche humanitäre Hilfe erhalten, 

wahrscheinlich auf IPC Stufe 2 („Stressed") verbessern, bis sie die Hilfe ausschöpfen. Nach den vorliegenden Informationen (Stand 29.1.2021) 

haben insgesamt 3.020 städtische Haushalte (ca. 

Personen, was weniger als 1% der Bevölkerung entspricht) in 13 Provinzhauptstädten diese Unterstützung erhalten (FEWS NET 1.2021). 

Die meisten ländlichen Gebiete haben IPC Stufe 2 („Stressed") und es wurde erwartet, dass dies während des gesamten Zeitraums bis Mai 

2021 bestehen bleibt. In Gebieten, in denen die Ernte geringer ausgefallen ist und in Gebieten, die am stärksten von Konflikten betroffen 

sind, ist jedoch für den Rest der ertragsarmen Saison ein Abrutschen auf IPC Stufe 3 („Cri- sis") wahrscheinlich. Im ganzen Land wird erwartet, 

dass eine zunehmende Anzahl von armen Haushalten - insbesondere solche mit unterdurchschnittlichen Vorräten oder solche, die nur 

geringe Geldsendungen erhalten - mit IPC Stufe 3 („Crisis") zu bewerten wären, wenn die Vorräte aufgebraucht sind (FEWS NET 1.2021). 
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https://www.ecoi.net/en/file/local/2038971/AFG 

H_THEM_Die+aktuelle+sozio%C3%B6konomische+Lage+in+Afghanistan+%28Rasuly-Palecz ek%29_2020-09.pdf, Zugriff 13.10.2020 
UNGASC - United Nations General Assembly Security Council (9.12.2020): The Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security, 

https://www.ecoi.net/en/file/localf2 042191A_75_634_E.pdf, Zugriff 12.1.2020 
USAID - United States Agency for International Development [USA] (12.1.2021): Afghanistan - Complex Emergency, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2021_01_12%20 
USG%20Afghanistan%20Complex%20Emergency%20Fact%20Sheet%20%231.pdf , Zugriff 

11.2.2021 
USAID - United States Agency for International Development [USA] (12.6.2020): Afghanistan - Complex Emergency Fact Sheet #3, FISCAL YEAR (FY) 2020, 

https://www.usaid.gov/humanitari an-assistance/afghanistan , Zugriff 2.10.2020 

Wohnungsmarkt und Lebenserhaltungskosten 

Die Miete für eine Wohnung im Stadtzentrum von Kabul liegt durchschnittlich zwischen 200 USD und 350 USD im Monat. Für einen 

angemessenen Lebensstandard muss zudem mit durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von bis zu 350 USD pro Monat (Stand 2020) 

gerechnet werden (IOM 2020). Auch in Mazar-e Sharif stehen zahlreiche Wohnungen zur Miete zur Verfügung. Dies gilt auch für Rückkehrer. 

Die Höhe des Mietpreises für eine drei-Zimmer-Woh- nung in Mazar-e Sharif schwankt unter anderem je nach Lage zwischen 100 USD und 

300 USD monatlich (STDOK 21.7.2020). Einer anderen Quelle zufolge liegen die Kosten für eine einfache Wohnung in Afghanistan ohne 

Heizung oder Komfort, aber mit Zugang zu fließenden Wasser, sporadisch verfügbarer Elektrizität, einer einfachen Toilette und einer 

Möglichkeit zum Kochen zwischen 80 USD und 100 USD im Monat (Schwörer 30.11.2020). Es existieren auch andere 

Unterbringungsmöglichkeiten wie Hotels und Teehäuser, die etwa von Tagelöhnern zur Übernachtung genutzt werden (STDOK 21.7.2020). 

Auch eine Person, welche in Afghanistan über keine Familie oder Netzwerk verfügt, sollte in der Lage sein, dort Wohnraum zu finden - 

vorausgesetzt die Person verfügt über die notwendigen finanziellen Mittel (Schwörer 30.11.2020; vgl. STDOK 21.7.2020). Private 

Immobilienunternehmen in den Städten informieren über Mietpreise für Häuser und Wohnungen (IOM 2020). 

Wohnungszuschüsse für sozial Benachteiligte oder Mittellose existieren in Afghanistan nicht (IOM 2020). 

Allgemein lässt sich sagen, dass die COVID-19-Pandemie keine besonderen Auswirkungen auf die Miet- und Kaufpreise in Kabul hatte. Die 

Mieten sind nicht gestiegen und aufgrund der momentanen wirtschaftlichen Unsicherheit sind die Kaufpreise von Häusern eher gesunken 

(Schwörer 30.11.2020). 
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Betriebs- und Nebenkosten wie Wasser und Strom kosten in der Regel nicht mehr als 40 USD pro Monat. Abhängig vom Verbrauch können 

die Kosten allerdings höher liegen. Die Kosten in der Innenstadt Kabuls sind höher. In ländlichen Gebieten kann man mit mind. 50 % weniger 

Kosten für die Miete und den Lebensunterhalt rechnen (IOM 2020). 

Rückkehrende können bis zu zwei Wochen im IOM Empfangszentrum Spinzar Hotel Unterkommen. Die Kosten dafür betragen 1.425 AFN pro 

Nacht (IOM 2020). Viele Rückkehrer wohnen nach ihrer Ankunft übergangsweise in Teehäusern. Diese waren während des Lockdowns in 

Afghanistan im März 2020 vorübergehend geschlossen, sind jedoch aktuell wieder geöffnet (Schwörer 30.11.2020). 
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sozioökonomischen Faktoren in der Provinz Herat auf Basis von Interviews im Zeitraum November 2018 bis Jänner 2019, https://www.ecoi.net 
/en/file/local/2010507/AFGH_ANALYSE_Herat_2019_06_13.pdf, Zugriff 30.11.2020 

Arbeitsmarkt 

Die Schaffung von Arbeitsplätzen bleibt eine zentrale Herausforderung für Afghanistan (AA 16.7.2020; vgl. STDOK 10.2020). Der Arbeitsmarkt 

ist durch eine niedrige Erwerbsquote, hohe Arbeitslosigkeit sowie Unterbeschäftigung und prekäre Arbeitsverhältnisse charakterisiert 

(STDOK 10.2020; vgl. Ahmend 2018; CSO 2018). 80% der afghanischen Arbeitskräfte befinden sich in „prekären Beschäftigungsverhältnissen“, 

mit hoher Arbeitsplatzunsicherheit und schlechten Arbeitsbedingungen (AAN 3.12.2020; vgl.: CSO 2018). Schätzungsweise 16% der prekär 

Beschäftigten sind Tagelöhner, von denen sich eine unbestimmte Zahl an belebten Straßenkreuzungen der Stadt versammelt und nach Arbeit 

sucht, die, wenn sie gefunden wird, ihren Familien nur ein Leben von der Hand in den Mund ermöglicht (AAN 3.12.2020). Nach Angaben der 

Weltbank ist die Arbeitslosenquote innerhalb der erwerbsfähigen Bevölkerung in den letzten Jahren zwar gesunken, bleibt aber auf hohem 

Niveau und dürfte wegen der COVID-19-Pan- demie wieder steigen (AA 16.7.2020; cf. IOM 18.3.2021) ebenso wie die Anzahl der prekär 

beschäftigten (AAN 3.12.2020), auch wenn es keine offiziellen Regierungsstatistiken über die Auswirkungen der Pandemie auf den 

Arbeitsmarkt gibt (IOM 23.9.2020). 

Schätzungen zufolge sind rund 67% der Bevölkerung unter 25 Jahren alt (NSIA 1.6.2020; vgl STDOK 10.2020). Am Arbeitsmarkt müssten 

jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, um Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt integrieren zu können (STDOK 

. Somit treten jedes Jahr sehr viele junge Afghanen in den Arbeitsmarkt ein, während die Beschäftigungsmöglichkeiten aufgrund 

unzureichender Entwicklungsressourcen und mangelnder Sicherheit nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten können (WB 

8.2018; vgl. STDOK 10.2020, CSO 2018). In Anbetracht von fehlendem Wirtschaftswachstum und eingeschränktem Budget für öffentliche 

Ausgaben stellt dies eine gewaltige Herausforderung dar. Letzten Schätzungen zufolge sind 1,9 Millionen Afghan/innen arbeitslos - Frauen 

und Jugendliche haben am meisten mit dieser Jobkrise zu kämpfen. Jugendarbeitslosigkeit ist ein komplexes Phänomen mit starken 

Unterschieden im städtischen und ländlichen Bereich (STDOK 4.2018; vgl. CSO 2018). 

Der afghanische Arbeitsmarkt ist durch eine starke Dominanz des Agrarsektors, eine Unterrepräsentation von Frauen und relativ wenigen 

Möglichkeiten für junge Menschen gekennzeichnet. Es gibt einen großen Anteil an Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen, 

was auf das hohe Maß an Informalität des Arbeitsmarktes hinweist, welches mit der Bedeutung des Agrarsektors in der Wirtschaft einhergeht 

(CSO 8.6.2017). Im Rahmen einer Befragung an 15.012 Personen gaben rund 36% der befragten Erwerbstätigen an, in der Landwirtschaft 

tätig zu sein (AF 2018). 

Bei der Arbeitssuche spielen persönliche Kontakte eine wichtige Rolle. Ohne Netzwerke ist die Arbeitssuche schwierig (STDOK 21.7.2020; vgl. 

STDOK 13.6.2019, STDOK 4.2018). Bei Ausschreibung einer Stelle in einem Unternehmen gibt es in der Regel eine sehr hohe Anzahl an 

Bewerbungen und durch persönliche Kontakte und Empfehlungen wird mitunter Einfluss und Druck auf den Arbeitgeber ausgeübt (STDOK 

13.6.2019). Eine im Jahr 2012 von der ILO durchgeführte Studie über die Beschäftigungsverhältnisse in Afghanistan bestätigt, dass 

Arbeitgeber persönliche Beziehungen und Netzwerke höher bewerten als formelle Qualifikationen. Analysen der norwegischen COI-Einheit 

Landinfo zufolge gibt es keine Hinweise, dass sich die Situation seit 2012 geändert hätte (STDOK 4.2018). 

In Afghanistan existiert keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit (CSO 2018; vgl. IOM 18.3.2021). Lediglich beratende 

Unterstützung wird vom Ministerium für Arbeit und Soziale Belange (MoLSAMD) und der NGO ACBAR angeboten. Auch Rückkehrende haben 

dazu Zugang - als Voraussetzung gilt hierfür die afghanische Staatsbürgerschaft. Für das Anmeldeverfahren sind das Ministerium für Arbeit 

und Soziale Belange und die NGO ACBAR zuständig; Rückkehrende sollten ihren Lebenslauf an eine der Organisationen weiterleiten, 

woraufhin sie informiert werden, inwiefern Arbeitsmöglichkeiten zum Bewerbungszeitpunkt zur Verfügung stehen. Unter Leitung des 

Bildungsministeriums bieten staatliche Schulen und private Berufsschulen Ausbildungen an (STDOK 4.2018). 

Laut dem Afghanistan National Peace and Development Framework (ANPDF) hat die Regierung geplant, sich auf mehrere Sektoren zu 

konzentrieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Insbesondere konzentriert sie sich auf umfassende Programme zur Entwicklung der 

Landwirtschaft und des Privatsektors. Laut ANPDF steigt und fällt das afghanische BIP mit der Leistung der Landwirtschaft, die für mindestens 

40% der Bevölkerung Arbeitsplätze schafft und einen bedeutenden Anteil der aktuellen Exporte ausmacht (IOM 18.3.2021; vgl. GoIRA2021). 
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Neben einer mangelnden Arbeitsplatzqualität ist auch die große Anzahl an Personen im wirtschaftlich abhängigen Alter (insbes. Kinder) ein 

wesentlicher Armutsfaktor (CSO 2018; vgl. Hai- der/Kumar 2018): Die Notwendigkeit, das Einkommen von Erwerbstätigen mit einer großen 

Anzahl von Haushaltsmitgliedern zu teilen, führt oft dazu, dass die Armutsgrenze unterschritten wird, selbst wenn Arbeitsplätze eine 

angemessene Bezahlung bieten würden. Ebenso korreliert ein Mangel an Bildung mit Armut, wobei ein niedriges Bildungsniveau und 

Analphabetismus immer noch weit verbreitet sind (CSO 2018). 

Während Frauen am afghanischen Arbeitsmarkt eine nur untergeordnete Rolle spielen, stellen sie jedoch im Agrasektor 33% und im 

Textilbereich 65% der Arbeitskräfte (STDOK 10.2020; vgl. CSO 2018). 

Ungelernte Arbeiter erwirtschaften ihr Einkommen als Tagelöhner, Straßenverkäufer oder durch das Betreiben kleiner Geschäfte. Der 

Durchschnittslohn für einen ungelernten Arbeiter ist unterschiedlich, für einen Tagelöhner beträgt er etwa 5 USD pro Tag (IOM 18.3.2021). 

Während der COVID-19-Pandemie ist die Situation für Tagelöhner sehr schwierig, da viele Wirtschaftszweige durch die Sperr- und 

Restriktionsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 negativ beeinflusst wurden. Kleine und große Unternehmen boten in der Regel 

direkte Arbeitsmöglichkeiten für Tagelöhner (IOM 18.3.2021). 
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Wirtschaft und Versorgungslage in den Städten Herat, Kabul und Mazar-e Sharif 

Kabul 

Die Wirtschaft der Provinz Kabul hat einen weitgehend städtischen Charakter, wobei die wirtschaftlich aktive Bevölkerung in 

Beschäftigungsfeldern, wie dem Handel, Dienstleistungen oder einfachen Berufen tätig ist (CSO 8.6.2017). Kabul-Stadt hat einen hohen Anteil 

an Lohnarbeitern, während Selbstständigkeit im Vergleich zu den ländlichen Gebieten Afghanistans weniger verbreitet ist (USIP 10.4.2017). 

Zu den wichtigsten Arbeitgebern in Kabul gehört der Dienstleistungssektor, darunter auch die öffentliche Verwaltung (CSO 8.6.2017). Die 

Gehälter sind in Kabul im Allgemeinen höher als in anderen Provinzen, insbesondere für diejenigen, welche für ausländische Organisationen 

arbeiten. Kabul ist das wichtigste Handels- und Beschäftigungszentrum Afghanistans und hat ein größeres Einzugsgebiet in den Provinzen 

Parwan, Logar und Wardak. Menschen aus kleinen Dörfern pendeln täglich oder wöchentlich nach Kabul, um landwirtschaftliche Produkte 

zu handeln oder als Wachen, Hausangestellte oder Lohnarbeiter zu arbeiten (USIP 10.4.2017). 

Ergebnisse einer Studie ergaben, dass Kabul unter den untersuchten Provinzen den geringsten Anteil an Arbeitsplätzen im Agrarsektor hat, 

dafür eine dynamischere Wirtschaft mit einem geringeren Anteil an Arbeitssuchenden, Selbständigen und Familienarbeitern. Die besten (Ar- 

beits-) Möglichkeiten für Junge existieren in Kabul. Trotz der niedrigeren Erwerbsquoten ist der Frauenanteil in hoch qualifizierten Berufen 

in Kabul am größten (49,6 Prozent) (CSO 8.6.2019). 

Herat 

Der Einschätzung einer in Afghanistan tätigen internationalen NGO zufolge gehört Herat zu den „bessergestellten“ und „sichereren 

Provinzen" Afghanistans und weist historisch im Vergleich mit anderen Teilen des Landes wirtschaftlich und sicherheitstechnisch relativ gute 

Bedingungen auf (STDOK 13.6.2019). Aufgrund der sehr jungen Bevölkerung ist der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter in Herat - 
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wie auch in anderen afghanischen Städten - vergleichsweise klein. Erwerbstätige müssen also eine große Anzahl an von ihnen abhängigen 

Personen versorgen. Hinzu kommt, dass Herat als Hotspot für Tagelöhner gilt (AAN 3.12.2020) - die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung in 

Herat sind Tagelöhner, welche Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt in besonderem Ausmaß ausgesetzt sind (USIP 2.4.2015). Die Verbreitung 

von Tagelohnarbeit ist zum Teil eine Folge der massiven Bevölkerungsbewegungen - insbesondere des Zustroms von Zehntausenden von 

Menschen, die vor allem durch den Konflikt zwischen 2012 und 2019 vertrieben wurden. Diese Bevölkerungsbewegungen, insbesondere von 

Binnenflüchtlingen, haben die Provinz Herat, vor allem ihre Hauptstadt Herat-Stadt, zu einem zunehmend schwierigen Lebens- und 

Arbeitsraum gemacht (AAN 3.12.2020) 

Die Herater Wirtschaft bietet seit langem Arbeitsmöglichkeiten im Handel, darunter den Import und Export von Waren mit dem 

benachbarten Iran (GoIRA 2015; vgl. EASO 4.2019, WB/NSIA 

, wie auch Bergbau und Produktion (EASO 4.2019). Die Industrie der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) ist insbesondere 

im Handwerksbereich und in der Seiden- und Teppichproduktion gut entwickelt (GoIRA 2015; vgl. EASO 4.2019). Manche alten 

Handwerksberufe (Teppichknüpfereien, Glasbläsereien, die Herstellung von Stickereien) haben es geschafft zu überleben, während sich auch 

bestimmte moderne Industrien entwickelt haben (z.B. Lebensmittelverarbeitung und Verpackung). Die Arbeitsplätze sind allerdings von 

dervo- latilen Sicherheitslage bedroht (insbesondere Entführungen von Geschäftsleuten oder deren Angehörigen durch kriminelle 

Netzwerke, im stillen Einverständnis mit der Polizei). Als weitere Probleme werden Stromknappheit bzw. -ausfälle, Schwierigkeiten, mit 

iranischen oder anderen ausländischen Importen zu konkurrieren und eine steigende Arbeitslosigkeit genannt. 

Mazar-e Sharif 

Mazar-e Sharif und die Provinz Balkh sind historisch betrachtet das wirtschaftliche und politische Zentrum der Nordregion Afghanistans. 

Mazar-e Sharif profitierte dabei von seiner geografischen Lage, einer vergleichsweise effektiven Verwaltung und einer relativ guten 

Sicherheitslage (ST- DOK 21.7.2020; vgl. GoIRA 2015). Mazar-e Sharif gilt als Industriezentrum mit großen Fertigungsbetrieben und einer 

Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen, welche Kunsthandwerk und Teppiche anbieten (GoIRA 2015). Balkh ist landwirtschaftlich 

eine der produktivsten Regionen Afghanistans wobei Landwirtschaft und Viehzucht die Distrikte der Provinz dominieren (STDOK 21.7.2020; 

vgl. MIC 2018). Die Arbeitsmarktsituation ist auch in Mazar-e Sharif eine der größten Herausforderungen. Auf Stellenausschreibungen melden 

sich innerhalb einer kurzen Zeitspanne sehr viele Bewerber und ohne Kontakte ist es schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. In den Distrikten 

ist die Anzahl der Arbeitslosen hoch. Die meisten Arbeitssuchenden begeben sich nach Mazar-e Sharif, um Arbeit zu finden (STDOK 

21.7.2020). 

In Mazar-e Sharif stehen zahlreiche Wohnungen zur Verfügung. Auch eine Person, die in Mazar- e Sharif keine Familie hat, sollte in der Lage 

sein, dort Wohnraum zu finden, wenn finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Des Weiteren gibt es in Mazar-e Sharif eine Anzahl von Hotels 

sowie Gast- oder Teehäusern, welche unter anderem von Tagelöhnern zur Übernachtung benutzt werden (STDOK 21.7.2020). 

Quellen: 
AAN - Afghan Analyst Network (3.12.2020): „Eat and Don’t Die“: Daily-wage labour as a window into Afghan society, https://www.afghanistan-

analysts.org/en/reports/economy-development-envi ronment/eat-and-dont-die-daily-wage-labour-as-a-window-into-afghan-society/, Zugriff 12.1.2021 
ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation 
: Themendossier zu Afghanistan: Sicherheitslage und sozioökonomische Lage in Herat und Masar-e Scharif, https://www.ecoi.net/en/document/2044247.html, 

Zugriff 4.2.2021 
CSO - Central Statistics Organization [jetzt NSIA - National Statistic and Information Aut- hority - Afghanistan] (8.6.2017): Economically Active Population, 

Provinces of Kabul, Bami- yan, Daykundi, Ghor, Kapisa and Parwan, https://afghanistan.unfpa.org/sites/default/files/pub- 
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STDOK - Staatendokumentation des BFA[Heugl, Katharina - Österreich] (21.7.2020): Informationen zu sozioökonomischen und sicherheitsrelevanten Faktoren in 

der Provinz Balkh auf Basis von Interviews im Rahmen der FFM Mazar-e Sharif 2019, https://www.ecoi.net/en/document/2034796 .html, Zugriff 2.10.2020 
STDOK - Staatendokumentation des BFA [Durante, Xenia] (13.6.2019): Analyse der Staatendokumentation: Afghanistan - Informationen zu sozioökonomischen 

Faktoren in der Provinz Herat auf Basis von Interviews im Zeitraum November 2018 bis Jänner 2019, https://www.ecoi.net/en/file/! 
ocal/2010507/AFGH_ANALYSE_Herat_2019_06_13.pdf, Zugriff 30.11.2020 

USIP - United States Institute of Peace [USA] (10.4.2017): Kabul and the Challenge of Dwind- ling Foreign Aid, https://www.usip.org/sites/default/files/2017-
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WB - World Bank/NSIA - National Statistics and Information Authority of Afghanistan (9.2018): Mapping Poverty in Afghanistan: Technical Report, 
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29.9.2020 

Rückkehr 

In den letzten zehn Jahren sind Millionen von Migranten und Flüchtlingen nach Afghanistan zurückgekehrt. Während der Großteil der 

Rückkehrer aus den Nachbarländern Iran und Pakistan kommt, sinken die Anerkennungsquoten für Afghanen im Asylbereich in der 

Europäischen Union und die Zahl derer die freiwillig, unterstützt und zwangsweise nach Afghanistan zurückkehren, nimmt zu (MMC 1.2019). 

Die schnelle Ausbreitung des COVID-19 Virus in Afghanistan hat starke Auswirkungen auf die Vulnerablen unter der afghanischen 

Bevölkerung, einschließlich der Rückkehrer, da sie nur begrenzten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, insbesondere zur 

Gesundheitsversorgung, haben und zudem aufgrund der landesweiten Abriegelung Einkommens- und Existenzverluste hinnehmen müssen 

(IOM 7.5.2020). 
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IOM (Internationale Organisation für Migration) verzeichnete im Jahr 2020 die bisher größte Rückkehr von undokumentierten afghanischen 

Migranten (MENAFN 15.2.2021). Von den mehr als 865.700 Afghanen, die im Jahr 2020 nach Afghanistan zurückkehrten, kamen etwa 

859.000 aus dem Iran und schätzungsweise 6.700 aus Pakistan(USAID 12.1.2021; vgl. TNH 26.1.2021). Im gesamten Jahr 2018 kehrten, im 

Vergleich dazu, aus den beiden Ländern insgesamt 805.850 Personen nach Afghanistan zurück (IOM 5.1.2019, vgl. AA 16.7.2020). 

Die freiwillige Rückkehr nach Afghanistan ist aktuell (Stand 19.3.2021) überden Luftweg möglich. Es gibt internationale Flüge nach Kabul, 

Mazar-e Sharif und Kandahar (IOM 18.3.2021; vgl. F 24 19.3.2021). Es sei darauf hingewiesen, dass diese Flugverbindungen unzuverlässig 

sind - in Zeiten einer Pandemie können Flüge gestrichen oder verschoben werden (IOM 18.3.2021). 

Seit 12.8.2020 ist der Grenzübergang Spin Boldak an der pakistanischen Grenze sieben Tage in der Woche für Fußgänger und Lastkraftwagen 

geöffnet (UNHCR 12.9.2020). Der pakistanische Grenzübergang in Torkham ist montags und dienstags für Rückkehrbewegungen nach 

Afghanistan und zusätzlich am Samstag für undokumentierte Rückkehrer und andere Fußgänger geöffnet (UNHCR 12.9.2020). 

Die Wiedervereinigung mit der Familie wird meist zu Beginn von Rückkehrern als positiv empfunden und ist von großer Wichtigkeit im 

Hinblick auf eine erfolgreiche Reintegration (MMC 1.2019; vgl. IOM KBL 30.4.2020, Reach 10.2017). Ohne familiäre Netzwerke kann es sehr 

schwer sein, sich selbst zu erhalten, da in Afghanistan vieles von sozialen Netzwerken abhängig ist. Eine Person ohne familiäres Netzwerk ist 

jedoch die Ausnahme und einige wenige Personen verfügen über keine Familienmitglieder in Afghanistan, da diese entweder in den Iran, 

nach Pakistan oder weiter nach Europa migrierten (IOM KBL 30.4.2020; vgl. Seefar 7.2018). Der Reintegrationsprozess der Rückkehrer ist oft 

durch einen schlechten psychosozialen Zustand charakterisiert. Viele Rückkehrer sind weniger selbsterhaltungsfähig als die meisten anderen 

Afghanen. Rückkehrerinnen sind von diesen Problemen im Besonderen betroffen (MMC 1.2019). Aufgrund der Sicherheitslage ist es 

Rückkehrern nicht immer möglich, in ihre Heimatorte zurückzukehren (VIDC 1.2021). 

„Erfolglosen“ Rückkehrern aus Europa haftet oft das Stigma des „Versagens" an. Wirtschaftlich befinden sich viele der Rückkehrer in einer 

schlechteren Situation als vor ihrer Flucht nach Europa (VIDC 1.2021; cf. Seefar 7.2018), was durch die aktuelle Situation im Hinblick auf die 

COVID-19-Pandemie noch verschlimmert wird (VIDC 1.2021). Rückkehrer drückten ihr Bedauern und ihre Scham über die Rückkehr aus, die 

sie als eine vertane Chance betrachteten, bei der Geld und Zeit verschwendet wurden (Seefar 7.2018; vgl. VIDC 1.2021, MMC 1.2019). 

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer die Unterstützung erhalten, die sie 

benötigen und dass eine umfassende Überprüfung stattfindet, können Personen, die freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan 

zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene Unterstützungsformen in Anspruch nehmen (STDOK 4.2018; vgl. STDOK 14.7.2020, IOM AUT 

23.1.2020, VIDC 1.2021). Für Rückkehrer leisten UNHCR und IOM in der ersten Zeit Unterstützung. Bei der Anschlussunterstützung ist die 

Transition von humanitärer Hilfe hin zu Entwicklungszusammenarbeit nicht immer lückenlos. Wegen der hohen Fluktuation im Land und der 

notwendigen Zeit der Hilfsorganisationen, sich darauf einzustellen, ist Hilfe nicht immer sofort dort verfügbar, wo Rückkehrer sich 

niederlassen. UNHCR beklagt zudem, dass sich viele Rückkehrer in Gebieten befinden, die für Hilfsorganisationen aufgrund der 

Sicherheitslage nicht erreichbar sind (AA 16.7.2020). 

Soziale, ethnische und familiäre Netzwerke sind für einen Rückkehrer unentbehrlich (VIDC 1.2021; vgl. IOM KBL 30.4.2020, MMC 1.2019, 

Reach 10.2017). Der Großteil der nach Afghanistan zurückkehrenden Personen verfügt über ein familiäres Netzwerk (STDOK 13.6.2019, IOM 

KBL 30.4.2020), auf das in der Regel zurückgegriffen wird. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage, den ohnehin großen 

Familienverbänden und individuellen Faktoren ist diese Unterstützung jedoch meistens nur temporär und nicht immer gesichert (STDOK 

13.6.2019). Neben der Familie als zentrale Stütze der afghanischen Gesellschaft kommen noch weitere wichtige Netzwerke zum Tragen, wie 

z. B. der Stamm, der Clan und die lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen beruflichen 

Netzwerken (Kollegen, Mitstudierende etc.) sowie politische Netzwerke usw. Die unterschiedlichen Netzwerke haben verschiedene 

Aufgaben und unterschiedliche Einflüsse - auch unterscheidet sich die Rolle der Netzwerke zwischen den ländlichen und städtischen 

Gebieten. Ein Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. So sind manche Rückkehrer auf soziale Netzwerke angewiesen, wenn 

es ihnen nicht möglich ist, auf das familiäre Netz zurückzugreifen. Ein Mangel an Netzwerken stellt eine der größten Herausforderungen für 

Rückkehrer dar, was möglicherweise zu einem neuerlichen Verlassen des Landes führen könnte. Die Rolle sozialer Netzwerke - der Familie, 

der Freunde und der Bekannten - ist für junge Rückkehrer besonders ausschlaggebend, um sich an das Leben in Afghanistan anzupassen. 

Sollten diese Netzwerke im Einzelfall schwach ausgeprägt sein, kann die Unterstützung verschiedener Organisationen und Institutionen in 

Afghanistan in Anspruch genommen werden (STDOK 4.2018; vgl. VIDC 1.2021). 

Rückkehrer aus dem Iran und aus Pakistan, die oft über Jahrzehnte in den Nachbarländern gelebt haben und zum Teil dort geboren wurden, 

sind in der Regel als solche erkennbar. Offensichtlich sind sprachliche Barrieren, von denen vor allem Rückkehrer aus dem Iran betroffen 

sind, weil sie Farsi (die iranische Landessprache) oder Dari (die afghanische Landessprache) mit iranischem Akzent sprechen. Zudem können 

fehlende Vertrautheit mit kulturellen Besonderheiten und sozialen Normen die Integration und Existenzgründung erschweren. Das Bestehen 

sozialer und familiärer Netzwerke am Ankunftsort nimmt auch hierbei eine zentrale Rolle ein. Über diese können die genannten 

Integrationshemmnisse abgefedert werden, indem die erforderlichen Fähigkeiten etwa im Umgang mit lokalen Behörden sowie sozial 

erwünschtes Verhalten vermittelt werden und für die Vertrauenswürdigkeit der Rückkehrer gebürgt wird (AA 16.7.2020). UNHCR 

verzeichnete jedoch nicht viele Fälle von Diskriminierung afghanischer Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan aufgrund ihres Status als 

Rückkehrer. Fast ein Viertel der afghanischen Bevölkerung besteht aus Rückkehrern. Diskriminierung beruht in Afghanistan großteils auf 

ethnischen und religiösen Faktoren sowie auf dem Konflikt (STDOK 13.6.2019). 
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Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Ausland werden von der afghanischen Gesellschaft häufig misstrauisch wahrgenommen. Dem 

deutschen Auswärtigen Amt sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthalts in Europa Opfer 

von Gewalttaten wurden (AA 16.7.2020) und auch IOM Kabul sind keine solchen Vorkommnisse bekannt (IOM KBL 30.4.2020). Andere 

Quellen geben jedoch an, dass es zu tätlichen Angriffen auf Rückkehrer gekommen sein soll (STDOK 10.2020; vgl Seefar 7.2018), wobei dies 

auch im Zusammenhang mit einem fehlenden Netzwerk vor Ort gesehen wird (Seefar 7.2018). UNHCR berichtet von Fällen 

zwangsrückgeführter Personen aus Europa, die von religiösen Extremisten bezichtigt werden, verwestlicht zu sein; viele werden der Spionage 

verdächtigt. Auch glaubt man, Rückkehrer aus Europa wären reich (STDOK 13.6.2019; vgl. VIDC 1.2021) und sie würden die 

Gastgebergemeinschaftausnutzen. Wenn ein Rückkehrer mit im Ausland erlangten Fähigkeiten und Kenntnissen zurückkommt, stehen ihm 

mehr Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung als den übrigen Afghanen, was bei der hohen Arbeitslosigkeit zu Spannungen innerhalb der 

Gemeinschaft führen kann (STDOK 13.6.2019). 

Haben die Rückkehrer lange Zeit im Ausland gelebt oder haben sie zusammen mit der gesamten Familie Afghanistan verlassen, ist es 

wahrscheinlich, dass lokale Netzwerke nicht mehr existieren oder der Zugang zu diesen erheblich eingeschränkt ist. Dies kann die 

Reintegration stark erschweren. Der Mangel an Arbeitsplätzen stellt für den Großteil der Rückkehrer die größte Schwierigkeit dar. 

Fähigkeiten, die sich Rückkehrer/innen im Ausland angeeignet haben, können eine wichtige Rolle bei der Arbeitsplatzsuche spielen (VIDC 

1.2021; vgl. STDOK 13.6.2019, STDOK 4.2018). Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt maßgeblich von lokalen Netzwerken ab (VIDC 1.2021; vgl. 

AA 16.7.2020, IOM KBL 30.4.2020, STDOK 10.2020). Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM und anderen humanitären 

Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. 

Die Fähigkeit der afghanischen Regierung, vulnerable Personen einschließlich Rückkehrer aus Pakistan und dem Iran zu unterstützen, bleibt 

begrenzt und ist weiterhin von der Hilfe der internationalen Gemeinschaft abhängig (USDOS 11.3.2020). Moscheen unterstützen in der Regel 

nur besonders vulnerable Personen und für eine begrenzte Zeit. Für Afghanen, die im Iran geboren oder aufgewachsen sind und keine Familie 

in Afghanistan haben, ist die Situation problematisch. Deshalb versuchen sie in der Regel, so bald wie möglich wieder in den Iran 

zurückzukehren (STDOK 13.6.2019). 

Viele afghanische Rückkehrer werden de facto IDPs, weil die Konfliktsituation sowie das Fehlen an gemeinschaftlichen Netzwerken sie daran 

hindert, in ihre Heimatorte zurückzukehren (UNOCHA 12.2018). Trotz offenem Werben der afghanischen Regierung für Rückkehr sind 

essenzielle Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit in den grenznahen Provinzen nicht auf einen Massenzuzug vorbereitet (AAN 

31.1.2018). Viele Rückkehrer leben in informellen Siedlungen, selbst gebauten Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die meisten 

Rückkehrer im Osten des Landes leben in überbelegten Unterkünften und sind von fehlenden Möglichkeiten zum Bestreiten des 

Lebensunterhaltes betroffen (UNOCHA 12.2018). 

Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für Rückkehrer und Binnenvertriebene (IDP) in Afghanistan zuständig (STDOK 4.2018). 

Rückkehrer/innen erhalten Unterstützung von der afghanischen Regierung, den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen 

Organisationen (z. B. IOM) sowie lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Es gibt keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für 

Rückkehrer (STDOK 4.2018; vgl. Asylos 8.2017). 

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung 

Neue politische Rahmenbedingungen für Rückkehrer und IDPs sehen bei der Reintegration unter anderem auch die individuelle finanzielle 

Unterstützung als einen Ansatz der „whole of community" vor. Demnach sollen Unterstützungen nicht nur Einzelnen zugutekommen, 

sondern auch den Gemeinschaften, in denen sie sich niederlassen. Die Rahmenbedingungen sehen eine Grundstücksvergabe vor, jedoch gilt 

dieses System als anfällig für Korruption und Missmanagement. Es ist nicht bekannt, wie viele Rückkehrer aus Europa Grundstücke von der 

afghanischen Regierung erhalten haben und zu welchen Bedingungen (STDOK 4.2018). 

Die Regierung Afghanistans bemüht sich gemeinsam mit internationalen Unterstützern, Land an Rückkehrer zu vergeben. Gemäß dem 2005 

verabschiedeten Land Allocation Scheme (LAS) sollten Rückkehrer und IDPs Baugrundstücke erhalten. Die bedürftigsten Fälle sollten prioritär 

behandelt werden (Kandiwal 9.2018; vgl. UNHCR 3.2020). Jedoch fanden mehrere Studien Probleme bezüglich Korruption und fehlender 

Transparenz im Vergabeprozess (Kandiwal 9.2018; vgl. UNAMA 3.2015, AAN 29.3.2016, WB/UNHCR 20.9.2017). Um den Prozess der 

Landzuweisung zu beginnen, müssen die Rückkehrer einen Antrag in ihrer Heimatprovinz stellen. Wenn dort kein staatliches Land zur Vergabe 

zur Verfügung steht, muss der Antrag in einer Nachbarprovinz gestellt werden. Danach muss bewiesen werden, dass der Antragsteller bzw. 

die nächste Familie tatsächlich kein Land besitzt. Dies geschieht aufgrund persönlicher Einschätzung eines Verbindungsmannes und nicht 

aufgrund von Dokumenten. Hier ist Korruption ein Problem. Je einflussreicher ein Antragsteller ist, desto schneller bekommt er Land 

zugewiesen (Kandiwal 9.2018). Des Weiteren wurde ein fehlender Zugang zu Infrastruktur und Dienstleistungen, wie auch eine weite 

Entfernung der Parzellen von Erwerbsmöglichkeiten kritisiert. IDPs und Rückkehrer ohne Dokumente sind von der Vergabe von Land 

ausgeschlossen (IDMC/NRC 2.2014; vgl. Kandiwal 9.2018). 

Die afghanische Regierung hat 2017 mit der Umsetzung des Aktionsplans für Flüchtlinge und Binnenflüchtlinge begonnen. Ein neues, 

transparenteres Verfahren zur Landvergabe an Rückkehrer läuft als Pilotvorhaben an, kann aber noch nicht flächendeckend umgesetzt 

werden. Erste Landstücke wurden identifiziert, die Registrierung von Begünstigten hat begonnen. 

Quellen: 
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Unterstützung durch IOM 

Die internationale Organisation für Migration (IOM - International Organization for Migration) unterstützt mit diversen Projekten die 

freiwillige Rückkehr und Reintegration von Rückkehrern nach Afghanistan. In Bezug auf die Art und Höhe der Unterstützungsleistung muss 

zwischen unterstützter freiwilliger und zwangsweiser Rückkehr unterschieden werden (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM AUT 23.1.2020, STDOK 

13.6.2019, STDOK 4.2018). Im Rahmen der unterstützten freiwilligen Rückkehr kann Unterstützung entweder nur für die Rückkehr (Reise) 

oder nach erfolgreicher Aufnahme in ein Reintegrationsprojekt auch bei der Wiedereingliederung geleistet werden (STDOK 14.7.2020; vgl. 

IOM AUT 23.1.2020). 
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IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. Aufgrund des stark reduzierten Flugbetriebs ist 

die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige Länder tatsächlich möglich. Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei 

Unterstützung bei der Ausreise am Flughafen Wien Schwechat an (STDOK 14.7.2020). 

Mit 1.1.2020 startete das durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union und das österreichische 

Bundesministerium für Inneres kofinanzierte Reintegrationsprojekt RESTART III. Im Unterschied zu den beiden Vorprojekten RESTART und 

RESTART 

steht dieses Projekt ausschließlich Rückkehrern aus Afghanistan zur Verfügung. RESTART 

ist wie das Vorgängerprojekt auf drei Jahre, nämlich bis 31.12.2022 ausgerichtet und verfügt über eine Kapazität von 400 Personen. Für alle 

diese 400 Personen ist neben Beratung und Information - in Österreich sowie in Afghanistan - sowohl die Bargeldunterstützung in der Höhe 

von 500 Euro wie auch die Unterstützung durch Sachleistungen in der Höhe von 2.800 Euro geplant (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM AUT 

23.1.2020, VIDC 1.2021). 

Die Teilnahme am Reintegrationsprojekt von IOM ist an einige (organisatorische) Voraussetzungen gebunden. So stellen Interessenten an 

einer unterstützten freiwilligen Rückkehr zunächst einen entsprechenden Antrag bei einer der österreichischen 

Rückkehrberatungseinrichtungen - dem VMÖ (Verein Menschenrechte Österreich) oder der Caritas bzw. in Kärnten auch beim Amt der 

Kärntner Landesregierung. Die jeweilige Rückkehrberatungsorganisation prüft dann basierend auf einem Kriterienkatalog des 

Innenministeriums, ob die Anforderungen für die Teilnahme durch die Antragsteller erfüllt werden. Für Reintegrationsprojekte ist durch das 

Innenministerium festgelegt, dass nur Personen an dem Projekt teilnehmen können, die einen dreimonatigen Aufenthalt in Österreich 

vorweisen können. Es wird hier jedoch auf mögliche Ausnahmen hingewiesen, wie zum Beispiel bei Personen, die im Rahmen der Dublin-

Regelung nach Österreich rücküberstellt werden. Des weiteren sieht die Regelung des Innenministeriums vor, dass nur eine Person pro 

Kernfamilie die Unterstützungsleistungen erhalten kann (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM AUT 23.1.2020). Im Anschluss unterstützt die jeweilige 

Rückkehrberatungseinrichtung den Interessenten beim Antrag auf Kostenübernahme für die freiwillige Rückkehr. Wenn die Teilnahme an 

dem Reintegrationsprojekt ebenso gewünscht ist, so ist ein zusätzlicher Antrag auf Bewilligung des Reintegrationsprojektes zu stellen. Kommt 

es in weiterer Folge zu einer Zustimmung des Antrags seitens des Innenministeriums wird ab diesem Zeitpunkt IOM involviert (STDOK 

14.7.2020; vgl. IOM AUT 23.1.2020). 

Es besteht auch die Möglichkeit, jederzeit einen Antrag auf freiwillige Rückkehr zu stellen, auch ohne Teilnahme an dem Projekt. Eine 

Mitarbeiterin von IOM Österreich weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es hier keine Trennung zwischen freiwilligen und 

unterstützten Rückkehrern gibt. Grundsätzlich spricht man von unterstützter freiwilliger Rückkehr und zusätzlich gibt es die 

Reintegrationsunterstützung bei Projektteilnahme (IOM AUT 23.1.2020; vgl. STDOK 14.7.2020). 

Neben Beratung und Vorabinformationen ist IOM für die Flugbuchung verantwortlich und unterstützt die Projektteilnehmer auch bei den 

Abflugmodalitäten. Flüge gehen in der Regel nach Kabul, können auf Wunsch jedoch auch direkt nach Mazar-e Sharif gehen [Anmerkung.: 

Unter Umgehung von Kabul]. Die Reise nach Herat beispielsweise findet in der Regel auf dem Luftweg über Kabul statt (IOM KBL 26.11.2018). 

Die österreichischen Mitarbeiter unterstützen die Projektteilnehmer beim Einchecken, der Sicherheitskontrolle, der Passkontrolle und 

begleiten sie bis zum Abflug-Terminal (STDOK 14.7.2020). Teilnehmer am Reintegrationsprojekt RESTART III von IOM landen in der Regel 

(zunächst) in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Dort werden sie von den örtlichen IOM-Mitarbeitern direkt nach Verlassen des Flugzeuges 

empfangen und bei den Ein- bzw. Weiterreiseformalitäten unterstützt. An den Flughäfen anderer Städte wie Mazar-e-Sharif, Kandahar oder 

Herat gibt es keine derartige Ausnahmeregelung (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM KBL 26.11.2018; IOM AUT 23.1.2020). 

RESTART sowie die Folgeprojekte RESTART II und RESTART III unterscheiden sich nur minimal voneinander. So ist beispielsweise die Höhe der 

Barzahlung und auch die Unterstützung durch Sachleistungen gleich geblieben, wobei im ersten RESTART Projekt und in der ersten Hälfte 

von RESTART II nur 2.500 Euro in Sachleistung investiert wurden und die restlichen 300 Euro für Wohnbedürfnisse, Kinderbetreuung oder 

zusätzlich für Bildung zur Verfügung standen. Dies wurde im Verlauf von RESTART II geändert und es ist nun auch in RESTART III der Fall, 

sodass die gesamte Summe für eine einkommensgenerierende Tätigkeit verwendet werden kann (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM AUT 

27.3.2020). 

Derzeit kann die Unterstützung durch IOM am Flughafen in Kabul, im IOM-Hauptbüro in Kabul sowie in den sieben Unterbüros (einschließlich 

Herat und Mazar-e Sharif) geleistet werden. Das IOM-Personal befindet sich teilweise im Homeoffice, aber die Rückkehrer können die IOM-

Bü- ros aufsuchen. Dies kann sich jedoch je nach Entwicklung von COVID-19 jederzeit ändern. Die Rückkehrer werden immer noch ermutigt, 

ihre Besuche in den IOM-Büros zu minimieren und stattdessen Beratung über das Telefon oder andere verfügbare Online-Tools zu suchen. 

Die Unterstützung bei der Reintegration wurde an die bestehenden Einschränkungen angepasst, z.B. wird virtuelle Beratung sowohl in 

Österreich als auch in Afghanistan angeboten, die Rückerstattung von Sachleistungen ist möglich, die Teilnehmer werden ermutigt, ein 

Bankkonto zu eröffnen, um Bargeld und Reintegrations-Sachleistungen zu erleichtern (IOM 18.3.2021). Zur raschen Eröffnung eines 

Bankkontos muss ein gültiges Identitätsdokument (z.B.: Tazkira) vorgelegt und verschiedene Formulare (je nach Bank oder Vertretern der 

jeweiligen Communities) ausgefüllt und unterzeichnet werden. Überweisungen innerhalb derselben Bank können in wenigen Minuten 

durchgeführt werden. Bei anderen Banken kann die Überweisung mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ein Bankkonto kann von allen 

Personen, auch jenen, die keine persönlichen Kontakte in Afghanistan haben, eröffnet werden (IOM AUT 10.2020). 
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Mit Stand 18.3.2021 wurden bereits 105 Teilnahmen im Rahmen des Restart III Projektes akzeptiert und 86 Personen sind im Zuge des 

Projektes freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt (IOM 

. Mit ihnen, als auch mit potenziellen Projektteilnehmern, welche sich noch in Österreich befinden, steht IOM Österreich in Kontakt und 

bietet Beratung/Information über virtuelle Kommunikationswege an (IOM AUT 18.5.2020). Bis zum 18.3.2021 haben 58 RESTART III-Pro- 

jektteilnehmer ihre Reintegrationspläne und die dazugehörigen Unterlagen bei IOM eingereicht und 42 Rückkehrer haben zumindest einen 

Teil ihrer Wiedereingliederungshilfe (die, wie bereits erwähnt, üblicherweise in zwei Tranchen geleistet wird) bereits erhalten (IOM 

18.3.2021). 

IOM-RADA 

IOM hat mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union das Projekt „RADA" (Reintegration Assistance and Development in 

Afghanistan) entwickelt (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM. 

Innerhalb dieses Projektes gibt es eine kleine Komponente (PARA - Post Arrival Reception Assistance), die sich speziell an zwangsweise 

rückgeführte Personen wendet. Der Leistungsumfang ist stark limitiert und nicht mit einer Reintegrationsunterstützung vergleichbar. Die 

Unterstützung umfasst einen kurzen medical check (unmittelbare medizinische Bedürfnisse) und die Auszahlung einer Bargeldunterstützung 

in der Höhe von 12.500 Afghani (rund 140 EUR) zur Deckung unmittelbarer, dringender Bedürfnisse (temporäre Unterkunft, Weiterreise, 

etc.). Diese ist jedoch nur für Rückkehrer zugänglich, die über den internationalen Flughafen von Kabul reisen (STDOK 14.7.2020; vgl. IOM 

AUT 23.1.2020, IOM 18.3.2021). 
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VIDC - Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (1.2021): From Austria to Afghanistan - Forced return and a new migration cycle, 
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2. Beweiswürdigung: 

2.1. Zu den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und zur Herkunft des Beschwerdeführers, zu seiner 

Volksgruppenzugehörigkeit sowie zu seiner familiären Situation in Afghanistan und in 

Österreich ergeben sich aus dem diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des 

Beschwerdeführers im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl und in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht. 

Dass der Beschwerdeführer in Afghanistan keine Probleme mit den dortigen Behörden hatte, 

ergibt sich aus den Angaben im Rahmen der mündlichen Beschwerdeverhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht. 

Die Feststellung zur Sozialisierung des Beschwerdeführers nach den afghanischen 

Gepflogenheiten, ergibt sich daraus, dass er in Afghanistan mit seiner afghanischen Familie 

aufgewachsen ist, er ist dort zur Schule gegangen und hat dort seinem Vater in der 

Landwirtschaft geholfen. 
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Die Feststellungen zum Gesundheitszustand gründen auf den diesbezüglich glaubhaften 

Aussagen des Beschwerdeführers bei der belangten Behörde und in der mündlichen 

Verhandlung und auf dem Umstand, dass im Verfahren nichts Gegenteiliges hervorgekommen 

ist.  

Zu dem vorgelegten Befund ist zu sagen, dass der Beschwerdeführer an keiner Erkrankung 

leidet, die in seinem Heimatland nicht ausreichend behandelbar wäre, weswegen nicht 

erkannt werden kann, dass in Bezug auf eine nachträglich geltend gemachte psychische 

Belastung bzw. Erkrankung des Beschwerdeführers Umstände eingetreten wären, die im Falle 

einer Verbringung des Beschwerdeführers nach Afghanistan eine Verletzung von Artikel 3 

EMRK bzw. § 8 Asylgesetz begründen würden. Die vorgelegten Befunde des 

Beschwerdeführers zeigen keine lebensbedrohliche Erkrankung des Beschwerdeführers auf, 

die aber nach der Judikatur des EGMR gefordert ist, um eine Verletzung des Artikel 3 EMRK 

im Falle einer Verbringung des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat zu erkennen. Hierzu 

wird auch angemerkt, dass der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung keine 

Erkrankung geltend machte, er erwähnte ausschließlich, dass er depressiv gewesen sei. Der 

Beschwerdeführer brachte zwar vor, er würde im Falle seiner Abschiebung Selbstmord 

begehen, doch ist im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht 

nicht der Eindruck einer schweren depressiven Verstimmung mit Suizidalität entstanden.  

Zum Vorbringen in Zusammenhang mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist auf die 

Judikatur des EGMR hinzuweisen, wo dieser wiederholt feststellte, dass aus Art. 3 EMRK 

grundsätzlich kein Bleiberecht mit der Begründung abgeleitet werden könne, dass der 

Herkunftsstaat gewisse soziale, medizinische oder sonstige unterstützende Leistungen nicht 

biete, die der Staat des gegenwärtigen Aufenthaltes bietet (vgl für mehrere. z. B. Urteil vom 

2.5.1997, EGMR 146/1996/767/964 (St. Kitts-Fall), oder auch Application no. 7702/04 by 

SALKIC and Others  against Sweden oder S.C.C. against Sweden v. 15.2.2000, 46553 / 99).Nur 

unter außerordentlichen Umständen kann die Entscheidung, den Fremden außer Landes zu 

schaffen, zu einer Verletzung des Art. 3 EMRK führen.  

Der EGMR hat (unter Berücksichtigung der jeweils gegebenen konkreten Umstände) in keinem 

der nachfolgend zitierten Fälle eine derart außergewöhnliche Situation angenommen (vgl. z.B. 

EGMR 10.11.2005, Paramsothy gegen die Niederlande [Erkrankung an Posttraumatischem 

Stresssyndrom], EGMR 10.11.2005, Ramadan gegen die Niederlande, Nr. 35989/03 

[Erkrankung an Depression, teils mit psychotischer Charakteristik], EGMR 27.09.2005, Hukic 

gegen Schweden, Nr. 17416/05 [Erkrankung am Down-Syndrom], EGMR 22.09.2005, Kaldik 

gegen Deutschland, Nr. 28526 [Erkrankung an Posttraumatischem Stresssyndrom mit 
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Selbstmordgefahr], EGMR 31.05.2005, Ovdienko gegen Finnland, Nr. 1383/04 [Erkrankung an 

schwerer Depression mit Selbstmordgefahr], EGMR 25.11.2004, Amegnigan gegen die 

Niederlande, Nr. 25629/04 [HIV-Infektion], EGMR 29.06.2004, Salkic gegen Schweden, Nr. 

7702/04 [psychische Beeinträchtigungen bzw. Erkrankungen], EGMR 22.06.2004, Ndangoya 

gegen Schweden, Nr. 17868/03 [HIV-Infektion], EGMR 06.02.2001, Bensaid gegen Vereinigtes 

Königreich [Erkrankung an Schizophrenie]). 

Im gegenständlichen Fall sind die vom EGMR verlangten außerordentlichen Umstände im 

Hinblick auf die vom Beschwerdeführer vorgelegten Befunde in keinster Weise zu erkennen. 

Die Feststellung, dass die Erkrankungen des Beschwerdeführers in Afghanistan behandelbar 

sind, stützt sich auf die zur Situation in Afghanistan getroffenen Feststellungen. Daraus ergibt 

sich, dass psychische Erkrankungen in Afghanistan, jedenfalls in Herat und Mazar-e-Sharif 

medikamentös behandelt werden können. Es gibt aktuelle Bemühungen, die Akzeptanz und 

Kapazitäten für psychiatrische Behandlungsmöglichkeiten zu stärken und auch Aufklärung zu 

betreiben. Bezogen auf den konkreten Fall kann eine psychiatrische Versorgung in 

öffentlichen Krankenhäusern kostenlos erhalten werden. 

2.2. Zu den Feststellungen zum Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers:  

Es obliegt dem Beschwerdeführer, die Umstände der Flucht einigermaßen nachvollziehbar 

und genau zu schildern. Aus den Angaben des Beschwerdeführers lässt sich jedoch keine 

lineare Handlung erkennen, die objektiv geeignet wäre, einen asylrelevanten 

Verfolgungsgrund zu verwirklichen. 

Im vorliegenden Fall bedarf es zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit eines Minderjährigen 

einer besonders sorgfältigen Beweiswürdigung (vgl. BwGH 26.2.2020, Ra 2020/18/0059). Es 

ist eine besonders sorgfältige Beurteilung der Art und Weise des erstatteten Vorbringens zu 

den Fluchtgründen erforderlich und die Dichte dieses Vorbringens darf nicht mit "normalen 

Maßstäben" gemessen werden (vgl. dazu auch UNHCR-Richtlinien zum Internationalen Schutz 

Nr. 8 - Asylanträge von Kindern vom 22.12.2009, Rz 4). Das Fluchtvorbringen des 

Beschwerdeführers ist unter diesem Gesichtspunkt zu würdigen: 

Der Beschwerdeführer war zum Zeitpunkt seiner Erstbefragung vor der belangten Behörde 

bereits fast sechzehn Jahre alt und war daher noch minderjährig, aber keinesfalls mehr als 

"Kind" anzusehen, vor allem nicht für afghanische Verhältnisse, immerhin schaffte der 

minderjährige Beschwerdeführer ohne erwachsene Begleitperson die Flucht nach Europa. 

Allein dies zeigt, dass er alt genug war, Verantwortung zu übernehmen und keinesfalls mehr 
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als Kind anzusehen ist. Vom Beschwerdeführer ist daher zu erwarten, dass er die Ereignisse 

umfassend und schlüssig darstellen kann. Zudem war der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt 

seiner niederschriftlichen Einvernahme vor der belangten Behörde bereits 17 Jahre alt und in 

der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht bereits volljährig und ist 

daher erst recht zu erwarten, dass er eine schlüssige und umfassende Aussage in seiner 

Muttersprache macht, zumal er mehrmals auf die Bedeutung der Einvernahme hingewiesen 

wurde. 

Der Beschwerdeführer war im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt 

für Fremdenwesen und Asyl nicht in der Lage, selbstständig eine detaillierte Schilderung 

seines Fluchtvorbringens zu tätigen, sondern führte er ausschließlich aus, dass seine Sicherheit 

ihn zum Verlassen des Herkunftsstaates gebracht habe. Es bedurfte mehrfaches Nachfragen 

durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, um nähere Details zum Fluchtvorbringen 

zu erhalten. Der Beschwerdeführer hat insgesamt sechs Jahre die Schule in Afghanistan 

besucht und ist daher jedenfalls davon auszugehen, dass er bereits im Zuge der 

niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in der Lage 

war, obwohl er zu diesem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt war, von sich aus sein Fluchtvorbringen 

in seiner Muttersprache vollständig und detailliert zu schildern, insbesondere da diese Vorfälle 

ihn dazu brachten, seinen Herkunftsstaat zu verlassen und davon auszugehen ist, dass er sich 

auch nach nicht ganz zwei Jahren noch ausreichend an diese einschneidenden Ereignisse 

erinnern kann. Im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl nutzte er jedoch nicht die Chance sein Fluchtvorbringen ausführlich 

darzulegen, sondern begnügte er sich mit zwei Sätzen, in denen er nicht auf sein eigentliches 

Fluchtvorbringen einging. Bereits diese vagen und detaillosen Angaben des 

Beschwerdeführers zu seiner Fluchtgeschichte führen zum Schluss über die Unglaubhaftigkeit 

der getätigten Angaben. 

Erst im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht nutzte er die 

Chance und führte sein Fluchtvorbringen in der freien Erzählung etwas näher aus. Trotzdem 

bedurfte es näheren Nachfragens, um das gesamte Fluchtvorbringen zu erfahren. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht auch einen handgeschriebenen Text vorlegte, auf den er bereits 

seine Fluchtgeschichte kurz ausführte. Trotz der oberflächlichen Ausführungen des 

Fluchtgrundes in diesem Text ist daher jedenfalls davon auszugehen, dass der 

Beschwerdeführer sich auf die mündliche Verhandlung und die Befragung nach dem 

Fluchtgrund bereits vorbereitet hat. Diesem handgeschriebenen Text sind auch keine genauen 
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Details zum Fluchtgrund zu entnehmen, sondern wird nur allgemein von einer Gruppe von 

Leuten gesprochen, welche sich den Reichtum anderer Personen zu erobern versucht hätten.  

Die vorgebrachten Fluchtgründe sind unglaubhaft, da der Beschwerdeführer nicht schlüssig 

darlegen konnte, warum gerade er seinen Herkunftsstaat verlassen hat, wenn sowohl die 

behauptete Bedrohung als auch der tätliche Angriff seinem Vater gegolten hätten. Der 

Beschwerdeführer beantwortete im Rahmen der mündlichen Verhandlung die Frage, ob er 

selbst jemals persönlich bedroht worden sei, ausdrücklich mit „Nein.“ Befragt, warum gerade 

der Beschwerdeführer seinen Herkunftsstaat verlassen habe und nicht sein Vater, konnte er 

nur ausführen, dass es vielleicht aus dem Grund sei, dass er der einzige Sohn sei. Es ist nicht 

glaubhaft, dass der Vater des Beschwerdeführers, der insgesamt dreimal persönlich bedroht 

worden sei, einzig seinen Sohn von zu Hause wegschickt und selber mit der restlichen Familie, 

obwohl er persönlich bereits tätlich angegriffen worden sei, dort weiter wohnen bleibt.  

Dem Beschwerdeführer ist es zudem nicht gelungen, stringente Angaben zu den behaupteten 

Bedrohungen zu machen. Im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt 

für Fremdenwesen und Asyl führte er noch aus, beim ersten Besuch des Mannes, sei sein Vater 

nicht zu Hause gewesen und sei er von dem Mann angeschrien worden, dass das Grundstück 

ihm gehören würde. Weiters führte er aus, dass seinem Vater beim zweiten Besuch des 

Mannes mit dem Gewehrkolben auf die Brust geschlagen worden sei, der Beschwerdeführer 

währenddessen in seinem Zimmer gewesen sei. Es sei zudem zu einem dritten Besuch 

gekommen. Dem widersprechend führte er im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht aus, sein Vaters sei beim dritten Besuch des Mannes mit dem 

Gewehr geschlagen worden und habe sein Vater im Gesicht geblutet. Dabei sei der 

Beschwerdeführer nicht zu Hause gewesen, sondern sei ihm dies erst bei seiner Rückkehr 

erzählt worden. Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer, trotz seines jungen 

Alters beim Verlassen des Herkunftsstaates, in der Lage ist, gleichbleibende Angaben über die 

behauptete Bedrohung zu tätigen, zumal dies ein einschneidendes Ereignis in seinem Leben 

dargestellt hätte.  

Der Beschwerdeführer widersprach sich zudem bei den Angaben über die Person, von der 

seine Familie bedroht worden sei. Im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme vor dem 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl führte er aus, es sei ein Mann namens „ XXXX “ 

gewesen, der beim zweiten Vorfall mit zwei oder drei weiteren vermummten Männern, bzw. 

gab er ein paar Fragen später explizit an, mit zwei weiteren Personen, gekommen sei. Im Zuge 

der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht sprach er nur noch von einer 

Gruppe, bestehend aus vier oder fünf Männern, die  XXXX gewesen seien. Darüber hinaus gab 
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der Beschwerdeführer im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl auf Nachfrage, ob der Mann, der die Familie bedroht habe, in seinem 

Dorf gelebt habe, an, er hätte es gewusst, wenn er dort gelebt hätte, er wisse nicht, in 

welchem Dorf dieser gelebt habe. Im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht führte er divergierend an, die Gruppe von Männern hätte in 

seinem Dorf gelebt.  

Der Beschwerdeführer war weder im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme vor dem 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, noch in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht in der Lage, die behaupteten Bedrohungen während der insgesamt 

drei Besuche detailliert und nachvollziehbar zu schildern. Bei seinen Antworten blieb er stets 

vage und hielt sich dabei sehr kurz und allgemein. Er konnte kein Vorbringen erstatten, aus 

dem hervorgeht, was bei diesen drei Vorfällen tatsächlich geschehen wäre und dies obwohl 

er zumindest einmal dabei auch zu Hause gewesen sei. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 

Beschwerdeführer keine detaillierten und nachvollziehbaren Angaben tätigen konnte, wie oft 

er bei diesen Vorfällen tatsächlich zu Hause gewesen sei und diese selbst mitbekommen habe. 

Auch aus diesem Grund sind die Angaben des Beschwerdeführers unglaubhaft.  

Hinzu kommt, dass die Familie des Beschwerdeführers noch mindestens sieben Monate im 

Haus verblieben ist und der Beschwerdeführer nicht in der Lage war, schlüssig und 

nachvollziehbar zu schildern, warum seine Familie das Grundstück schließlich doch abgegeben 

habe. Er brachte ausschließlich vor, dass sein Vater seine Grundstücke abgegeben habe, er 

konnte keinen weiteren Vorfall, welcher nach seiner Ausreise geschehen sei, vorbringen. Im 

Zuge der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

brachte er zunächst noch vor, das Grundstück sei die Lebensgrundlage gewesen und ist es 

auch deshalb nicht nachvollziehbar, dass der Vater dieses – ohne weiteren Vorfall – doch noch 

abgibt. Darüber hinaus ist es nicht schlüssig, dass der Vater des Beschwerdeführers diesen 

direkt nach dem dritten Vorfall nach Europa geschickt hat, mit der restlichen Familie weitere 

sieben Monate im Haus und noch länger in Afghanistan bleibt, anstelle das Geld für die 

Schleppung dafür zu nutzen, die ganze Familie in Sicherheit zu bringen, zumal nach den 

Angaben des Beschwerdeführers, dieser nicht primär bedroht worden sei, sondern sein Vater. 

Der Beschwerdeführer gab selbst an, dass sein Vater die Grundstücke bereits abgegeben 

habe, es ist nicht nachvollziehbar, dass aktuell noch eine Bedrohung bestehen würde. Auch 

wenn die Grundstücksstreitigkeiten tatsächlich stattgefunden hätten, wovon das 

Bundesverwaltungsgericht wie bereits ausgeführt nicht ausgeht, ist es bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan ausgeschlossen, dass diese Personengruppe den Beschwerdeführer nach über 
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fünf Jahren in ganz Afghanistan noch suchen würde, zumal er persönlich nie bedroht wurde. 

Es besteht für diese Personengruppe kein Grund, den Beschwerdeführer aufzusuchen oder 

ihn anzugreifen oder gar zu töten, da sie bereits das Grundstück in Besitz genommen haben. 

Darüber hinaus würde der Beschwerdeführer nicht in die Provinz Ghazni zurückkehren, 

sondern ist ihm eine innerstaatliche Fluchtalternative in Mazar-e-Sharif zumutbar und würde 

diese Personengruppe den Beschwerdeführer dort weder suchen noch finden können. Selbst 

wenn diese Personengruppe Kontakt zu den Taliban hätte, ist es ausgeschlossen, dass diese 

ihn nach über fünf Jahren noch suchen oder gar finden könnten. Der Beschwerdeführer hat 

sich nach seinen eigenen Angaben selbst nicht gegen die Enteignung gewehrt und waren die 

Bedrohungen gegen seinen Vater gerichtet, sodass sich der Beschwerdeführer der 

Personengruppe nicht persönlich entgegengestellt hat. Dass der Beschwerdeführer als Sohn 

der Erbe sei, vermag an der Beurteilung einer aktuellen Bedrohung nichts zu ändern, zumal er 

aufgrund der Enteignung und aufgrund des Umstandes, dass er nicht nach Ghazni, sondern 

nach Mazar-e-Sharif zurückkehren würde, keinerlei Bedrohung ausgesetzt wäre.  

Eine Verfolgung des Beschwerdeführers alleine aus dem Umstand, dass er der Volksgruppe 

der  XXXX angehört, ist nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Der 

Beschwerdeführer hat im gesamten Verfahren nicht hinreichend dargelegt, warum er konkret 

aufgrund seiner Volksgruppenzugehörigkeit einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt sein 

könnte. Ein individuelles Bedrohungs- oder Verfolgungsszenario wurde nicht dargetan. Unter 

Berücksichtigung der aktuellen Lage in Afghanistan kann derzeit nicht davon ausgegangen 

werden, dass der Beschwerdeführer ohne Hinzutreten weiterer wesentlicher individueller 

Umstände als  XXXX (Sayed, auch Sadat) verfolgt werden würde. 

Im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

befragt gab der Beschwerdeführer einen expliziten Vorfall betreffend eines Überfalls der 

Taliban auf einen Bus, in dem er mit seinem Vater gesessen sei, an, doch hätten sie vom 

Busfahrer gerettet werden können. Zeitlich gab er an, er sei dabei noch klein gewesen, sodass 

davon auszugehen ist, dass dieser Vorfall keine aktuelle Bedrohung darstellt. Weiters führte 

er „Die Anschläge in Bazar Anguri“ durch die Taliban an, doch auch diese hätten 

stattgefunden, als der Beschwerdeführer noch klein gewesen sei, sodass auch daraus keine 

aktuelle Bedrohung abzuleiten ist. Darüber hinaus handelt es sich bei beiden Vorbringen nicht 

um eine individuelle Bedrohung, sondern sei er nur zufällig in die Situationen geraten, sodass 

nicht davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer in Mazar-e-Sharif einer Bedrohung 

durch die Taliban ausgesetzt ist.  
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Überdies ist für das Bundesverwaltungsgericht nicht nachvollziehbar, warum konkret der 

Beschwerdeführer einer Gefährdung durch die Taliban ausgesetzt sein sollte, obwohl er von 

diesen niemals persönlich bedroht wurde oder überhaupt Kontakt zu diesen hatte. Der 

Beschwerdeführer brachte im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht zwar vor, dass die Personengruppe, die seine Familie bedroht 

hätte, den Taliban nahestehen würde, doch ist nicht davon auszugehen, dass eine Bedrohung 

durch die Taliban dem Beschwerdeführer gegenüber bestehen würde.  

Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht nicht angeben konnte, was ihm bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan geschehen würde. Eine tatsächlich bestehende Bedrohung in Afghanistan hat er 

nicht vorgebracht, sondern führte er dabei lediglich aus, dass er davon ausgegangen sei, in 

Österreich bleiben zu können.  

Dabei ist festzuhalten, dass aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung davon ausgegangen 

werden kann, dass der Beschwerdeführer grundsätzlich in der Lage sein muss, umfassende 

und inhaltlich übereinstimmende Angaben zu den konkreten Umständen und dem Grund der 

Ausreise aus dem Herkunftsstaat zu machen, zumal eine Person, die aus Furcht vor Verfolgung 

ihren Herkunftsstaat verlassen hat, gerade in ihrer ersten Befragung auf konkrete Befragung 

zu ihrer Flucht die ihr gebotene Möglichkeit wohl kaum ungenützt lassen wird, die Umstände 

und Gründe ihrer Flucht in umfassender und in sich schlüssiger Weise darzulegen, um den 

beantragten Schutz vor Verfolgung möglichst rasch erhalten zu können. Es entspricht auch der 

allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine mit Vernunft begabte Person, die behauptet, aus 

Furcht vor Verfolgung aus ihrem Herkunftsstaat geflüchtet zu sein, über wesentliche 

Ereignisse im Zusammenhang mit der Flucht, die sich im Bewusstsein dieser Person einprägen, 

selbst nach einem längeren Zeitraum noch ausreichend konkrete, widerspruchsfreie und 

nachvollziehbare Angaben machen kann. 

Das Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinen Fluchtgründen ist nicht glaubhaft, zumal es 

zum einen widersprüchlich und vage ist. Der Beschwerdeführer führt sein Vorbringen zu 

seinen Fluchtgründen oberflächlich aus und konkretisierte dies trotz wiederholter Nachfragen 

zu keinem Zeitpunkt. Der Beschwerdeführer wurde mehrmals aufgefordert, konkrete 

Angaben zu machen – die Antworten entbehrten jedoch weiterhin jeglicher detaillierter 

Angaben.  

Das erkennende Gericht geht folglich angesichts des sehr oberflächlich gehaltenem 

Vorbringens des Beschwerdeführers in zentralen Punkten unter Einbeziehung des in der 
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mündlichen Beschwerdeverhandlung vom Beschwerdeführer gewonnenen persönlichen 

Eindrucks von der Unglaubwürdigkeit der Angaben zum Fluchtgrund und davon aus, dass die 

angeblichen (fluchtauslösenden) Ereignisse in der geschilderten Form in Wahrheit nicht 

stattgefunden haben und die behauptete Bedrohung durch die Personengruppe bzw. durch 

die Person  XXXX tatsächlich nicht besteht. Es kann dem Beschwerdeführer nicht geglaubt 

werden, dass ihm bei Rückkehr nach Afghanistan eine Verfolgung durch diese 

Personengruppe bzw. die Taliban drohen würde.  

Es entspricht der ständigen Judikatur des VwGH, Gründe, die zum Verlassen des Heimatlandes 

bzw. Herkunftsstaates geführt haben, im Allgemeinen als nicht glaubwürdig anzusehen, wenn 

der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im 

Laufe des Verfahrens – niederschriftlichen Einvernahmen – unterschiedlich oder sogar 

widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden 

Geschehnisabläufen oder mit tatsächlichen Verhältnissen bzw. Ereignissen nicht vereinbar 

und daher unwahrscheinlich erscheinen, oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät 

im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 06.03.1996, 95/20/0650). 

Der Beschwerdeführer hat zusammengefasst kein substantiiertes nachvollziehbares 

Vorbringen dahingehend erstattet, dass er im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan einer 

konkreten individuellen Verfolgung ausgesetzt wäre. Aus den äußerst vagen Angaben des 

Beschwerdeführers im gesamten Verfahren lässt sich nicht auf eine aktuelle Gefährdung des 

Beschwerdeführers schließen. Er konnte nicht glaubhaft machen, dass er oder ein 

Familienmitglied eine persönliche Feindschaft in Afghanistan hatte bzw. hat. Eine individuelle 

Verfolgung des Beschwerdeführers als Familienangehöriger seines Vaters lässt sich aufgrund 

der Angaben des Beschwerdeführers diesbezüglich nicht ableiten. Er brachte auch im 

gesamten Verfahren nicht vor, dass gerade er als Sohn seines Vaters gesucht und verfolgt oder 

getötet werden würde. 

2.3. Zu den Feststellungen zum (Privat)Leben des Beschwerdeführers in Österreich 

Die Feststellungen zu den Vorstrafen des Beschwerdeführers gründen sich auf den im Akt 

aufliegenden Urteilen des Landesgerichtes für Strafsachen  XXXX vom 16.12.2019 zu  

 XXXX  und des Bezirksgerichtes  XXXX vom 25.09.2020 zu XXXX .  

Die Feststellungen zur Anzeige der Landespolizeidirektion  XXXX betreffend die Erregung 

berechtigtes Ärgernisses und Störung der öffentlichen Ordnung gründen sich auf der im Akt 

aufliegenden Anzeige vom 31.10.2018.  
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Die Feststellungen zur Diversion betreffend absichtlich schwerer Körperverletzung gründen 

sich auf das Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen  XXXX vom 11.06.2019 zu XXXX .  

Dass der Beschwerdeführer keinen Willen zu Besserung zeigt, ergibt sich aus der Diversion 

sowie den zwei vorliegenden strafgerichtlichen Verurteilungen und dem Umstand, dass der 

Beschwerdeführer versuchte die Taten zu relativieren, in dem er in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht ausführte, er sei jung gewesen und habe 

etwas Geld benötigt, um sich die Gegend anzusehen. Die absichtlich schwere 

Körperverletzung, welche mittels Diversion erledigt wurde, bestreitet der Beschwerdeführer. 

Insbesondere, da die letzte Verurteilung im September 2020 stattgefunden hat, ist nicht 

davon auszugehen, dass er bereits geläutert ist und sein strafbares Verhalten ausschließlich 

auf seine Jugend zurückzuführen ist. Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer die zweite 

rechtskräftig verurteilte Tat während noch offener Probezeit begangen hat.  

Dass der Beschwerdeführer Leistungen aus der Grundversorgung in Anspruch nimmt und in 

Österreich keiner legalen Beschäftigung nachgeht, ergibt sich aus der Einsichtnahme ins 

Grundversorgungssystem und den Angaben des Beschwerdeführers im Rahmen der 

mündlichen Beschwerdeverhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die vom 

Beschwerdeführer getätigte gemeinnützige Arbeit wird dadurch relativiert, dass er diese 

aufgrund der Diversion beginnen musste. 

Die Feststellungen zum Verlust des Aufenthaltsrechts ergeben sich aus den im Akt 

aufliegenden Verfahrensanordnungen vom 08.03.2019 und 04.12.2019 sowie dem 

beschwerdegegenständlichen Bescheid vom 09.07.2020. 

2.4. Zu den Feststellungen zur Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat 

Die Feststellungen zur zukünftig erwartbaren (existenziellen) Situation des 

Beschwerdeführers im Falle einer Rückkehr ergeben sich aus den Angaben des 

Beschwerdeführers, den obigen Länderberichten und aus den Angaben im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung. Ob die Familie des Beschwerdeführers nach wie vor im Heimatdorf 

lebt kann nicht festgestellt werden, aber dass sein Großvater mütterlicherseits nach wie vor 

im Heimatdorf lebt, hat der Beschwerdeführer selbst vorgebracht. Im Falle einer Rückkehr 

nach Afghanistan könnte der gesunde und arbeitsfähige Beschwerdeführer wieder – wie 

schon vor seiner Ausreise – als Landwirt arbeiten. Auch könnte er in Mazar- e - Sharif Arbeit 

suchen. Folglich kann im konkreten Fall davon ausgegangen werden, dass der 

Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat nicht in eine derart 

ausweglose Lage geraten würde, die ihm jegliche Existenzgrundlage entzieht.  
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Wie oben festgestellt, ist der Beschwerdeführer ausreichend gesund, verfügt über 

Schulbildung und Erfahrung in der Landwirtschaft durch die Mithilfe bei seinem Vater und ist 

im erwerbsfähigen Alter. In Mazar-e-Sharif ist nach den vorliegenden Länderberichten die 

allgemeine Lage als vergleichsweise sicher und stabil zu bezeichnen, auch wenn es dort zu 

vereinzelten Anschlägen kommt. Die afghanische Regierung behält jedoch die Kontrolle über 

Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren.  

Dem Beschwerdeführer ist es auch nicht gelungen darzulegen, dass er aus in seiner Person 

gelegenen individuellen Gründen (auch in Verbindung mit Konfession und/oder 

Volksgruppenzugehörigkeit) in Afghanistan Verfolgungshandlungen ausgesetzt wäre.  

Die fallbezogenen Feststellungen zur Lage in Afghanistan stützen sich auf das 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 02.04.2021, sowie den EASO-Bericht 

‚Country Guidance: Afghanistan‘ von Juni 2019, die UNHCR-Richtlinien vom 30.08.2018 und 

beruhen auf einer Vielzahl von jeweils angeführten verschiedenen, voneinander 

unabhängigen Quellen von regierungsoffiziellen und nicht-regierungsoffiziellen Stellen. In 

ihrer Kernaussage bieten diese Dokumentationen ein stimmiges und einheitliches Gesamtbild 

ohne wesentliche Widersprüche und besteht daher für das Bundesverwaltungsgericht kein 

Anlass, an der Richtigkeit der darin getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln. 

Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde 

liegen, ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter 

Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte 

aktuelleren Datums für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert 

haben. So hat sich insbesondere auch seit der Verhandlung auf Basis der aktuellen 

Quellenlage, vor allem der aktualisierten Version des Länderinformationsblatts vom 

02.04.2021 die Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers nicht wesentlich verändert 

beziehungsweise nicht in einer Weise oder in einem Ausmaß verändert, die für den 

Beschwerdeführer asylrechtlich von Relevanz wäre beziehungsweise für die Frage der 

Schutzgewährung entscheidungswesentlich wäre. 

Die Ausführungen und Einwände des Beschwerdeführers waren nicht geeignet, den zu Grunde 

gelegten Länderfeststellungen und Quellen substantiiert entgegenzutreten und diese 

nachhaltig zu erschüttern. 

Die Grundversorgung ist in Afghanistan generell – und so insbesondere auch in der Stadt 

Mazar e Sharif– grundlegend gesichert. Der aktuellen Quellenlage ist nicht zu entnehmen, 

dass die Grundversorgung der Bevölkerung (mit Nahrungsmittel und Trinkwasser) in Mazar-e 



- 58 - 

 

Sharif generell nicht mehr gewährleistet oder das Gesundheitsversorgungssystem 

zusammengebrochen wäre. Auch aus den UNHCR-Richtlinien vom 30.08.2018 ist nicht 

ableitbar, dass aus diesem Grund eine Rückkehr generell nicht in diese Stadt möglich ist.  

Insgesamt zeigt die Quellenlage keine Situation insbesondere in Mazar-e Sharif auf, welche 

generell einer Rückkehr entgegenstehen würde, dies auch unter Berücksichtigung der UNHCR-

Richtlinie vom 30.08.2018 (vgl. dazu die rechtliche Beurteilung). 

Es wird nicht verkannt, dass sich die Lage für Rückkehrer aufgrund der wirtschaftlichen Lage 

in Afghanistan als durchaus schwierig erweisen und für Rückkehrer ohne soziales Netzwerk 

eine besondere Herausforderung darstellen kann, jedoch kann, wie dargetan, auf Basis der 

Berichtslage nicht davon ausgegangen werden, dass eine Rückkehr nach Afghanistan 

allgemein nicht zugemutet werden kann und für jeden Rückkehrer eine existenzbedrohende 

Situation entsteht. 

Die Feststellung, dass dem Beschwerdeführer eine Rückkehr nach Mazar-e Sharif möglich und 

zumutbar ist, ergibt sich zunächst daraus, dass der Beschwerdeführer während des gesamten 

Verfahrens nicht glaubhaft machen konnte, dass er im Fall der Rückkehr nach Afghanistan mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer wie immer gearteten Verfolgung ausgesetzt wäre. 

Dass dem Beschwerdeführer eine Ansiedlung in Mazar-e Sharif möglich und zumutbar ist, 

basiert auf einer Zusammenschau der länderspezifischen Feststellungen und den beim 

Beschwerdeführer vorliegenden persönlichen Umständen. Diesbezüglich sind insbesondere 

auch seine Sprachkenntnisse und seine Arbeitserfahrung in der Landwirtschaft zu 

berücksichtigen. Es gibt keinen Anhaltspunkt, wieso er in Mazar-e Sharif nicht in der Lage sein 

sollte, seine Existenz - etwa auch durch Gelegenheits- und Hilfsarbeiten - zu sichern und eine 

einfache Unterkunft zu finden. Er könnte in dieser Stadt seine grundlegenden und 

notwendigen Lebensbedürfnisse befriedigen und würde nicht in eine ausweglose bzw. 

existenzbedrohende Lage geraten. Der Beschwerdeführer findet in dieser Stadt zwar kein 

soziales Netzwerk vor, jedoch weist der gesunde und arbeitsfähige Beschwerdeführer keine 

besondere Vulnerabilität auf. 

Zur Erleichterung seiner Rückkehr könnte der Beschwerdeführer zudem eine finanzielle 

Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen, die zumindest in der ersten Zeit als Überbrückung dienen 

kann, bis er eine Arbeit gefunden hat.  

Zusammengefasst ergibt sich unter Zugrundelegung der in den Feststellungen 

wiedergegebenen Länderberichte unter dem Aspekt der Sicherheitslage in Mazar-e Sharif 
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keine besondere Gefährdungssituation für den Beschwerdeführer; auch hinsichtlich der 

Versorgunglage in Mazar-e Sharif wurde keine Situation aufgezeigt, die einer Rückkehr des 

Beschwerdeführers dorthin grundsätzlich entgegenstehen würde. 

2.5. Zu den Feststellungen zur aktuell vorliegenden Pandemie aufgrund des Corona-Virus 

Laut dem Länderbericht vom 18.5.2020 gilt die Stadt Herat aufgrund der Nähe zum Iran als 

der COVID-19-Hotspot Afghanistans (DW 22.4.2020; vgl. NYT 22.4.2020); dort wurde nämlich 

die höchste Anzahl bestätigter COVID-19-Fälle registriert (TN 7.4.2020b; vgl. DW 22.4.2020). 

Auch hat sich dort die Anzahl positiver Fälle unter dem Gesundheitspersonal verstärkt. Dem 

Länderbericht vom 18.05.2020 zufolge können nach offiziellen Schätzungen in Herat-Stadt 

150.000 Tagelöhner aufgrund des Lockdowns nicht arbeiten und haben somit kein 

Einkommen. Weil es in Herat an Ressourcen mangelt, um Hunderttausende zu ernähren, 

nimmt die Bevölkerung die Bedrohung durch das Virus nicht ernst. Zwar hat die Bevölkerung 

anfangs großzügig gespendet, aber auch diese Spenden werden weniger, nachdem die 

langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen auf Unternehmen sichtbar werden (NYT 

22.4.2020). 

In diesem Zusammenhang wird aber festgehalten, dass in casu für den Beschwerdeführer 

Mazar-e Sharif als Innerstaatliche Fluchtalternative vor dem Hintergrund seiner persönlichen 

Voraussetzungen geprüft wurde und der aktuelle Länderbericht vom 02.04.2021 für Mazar-e 

Sharif von keinem Lockdown in dieser Stadt berichtet, sodass nicht davon auszugehen ist, dass 

die Versorgungssituation und / oder Arbeitsmarktlage covid19-bedingt sich aktuell anders 

verhält, als vor dem Ausbruch von COVID-19. 

Dem Länderbericht vom 02.04.2021 ist aber nicht nur zu entnehmen: „IOM Österreich 

unterstützt auch derzeit Rückkehrer im Rahmen der freiwilligen Rückkehr und Teilnahme an 

Reintegrationsprogrammen. Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei 

Unterstützung bei der Ausreise am Flughafen Wien Schwechat an (STDOK 14.7.2020).“ 

sondern auch „Von 1.1.2020 bis 22.9.2020 wurden 70 Teilnahmen an dem 

Reintegrationsprojekt Restart III akzeptiert und sind 47 Personen freiwillig nach Afghanistan 

zurückgekehrt (IOM 23.9.2020). Mit Stand 18.3.2021 wurden insgesamt 105 Teilnahmen im 

Rahmen von Restart III akzeptiert und sind 86 Personen freiwillig nach Afghanistan 

zurückgekehrt (IOM 18.3.2021).“ 

Zu der derzeitigen Situation rund um den Virus COVID-19 (Corona) ist zu sagen, dass die 

weltweit zunehmende Ausbreitung des Virus COVID-19 (Corona) nicht nur den Herkunftsstaat 

des Beschwerdeführers betrifft, sondern ist dieser Virus aktuell weltweit aktiv. Der Virus 
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COVID-19 vermag jedoch für sich alleine betrachtet noch nicht die Schlussfolgerung zu tragen, 

dass die Ausweisung in einen von diesem Virus betroffenen Staat automatisch gegen Art. 3 

EMRK verstoßen würde, zumal auch Österreich, wo sich der Beschwerdeführer derzeit aufhält, 

in einem solchen Ausmaß von diesem Virus betroffen ist, dass vorläufige Maßnahmen für das 

gesamte Bundesgebiet gesetzlich erlassen wurden. Laut aktuellem Länderbericht vom 

02.04.2021 sind die COVID-19-Tests seit Februar 2021 leichter zugänglich geworden, da mehr 

Krankenhäuser von der Regierung die Genehmigung erhalten haben, COVID-19-Tests 

durchzuführen. 

Laut Länderbericht vom 02.04.2021 können COVID-19-Patienten in öffentlichen 

Krankenhäusern stationär diagnostiziert und behandelt werden (bis die Kapazitäten für 

COVID-Patienten ausgeschöpft sind). Staatlich geführte Krankenhäuser bieten eine kostenlose 

Grundversorgung im Zusammenhang mit COVID-19 an, darunter auch einen 

molekularbiologischen COVID-19-Test (PCR-Test). In den privaten Krankenhäusern, die von 

der Regierung autorisiert wurden, COVID-19-infizierte Patienten zu behandeln, werden die 

Leistungen in Rechnung gestellt. Ein PCR-Test auf COVID-19 kostet 500 Afghani (AFN) (IOM 

18.3.2021). 

Aus Länderbericht vom 02.04.2021 geht hervor, dass die großen Reisebeschränkungen 

mittlerweile aufgehoben wurden und die Bevölkerung nun in alle Provinzen reisen kann. Dem 

Beschwerdeführer ist die Weiterreise von Kabul nach Mazar –e- Sharif sohin jedenfalls 

möglich. Zwischen den Städten Afghanistans verkehren Busse, Sammeltaxis und Flugzeuge. 

Die derzeitige Situation führt zu keiner Einschränkung der Bewegungsfreiheit (IOM 

18.3.2021). 

Der Beschwerdeführer gehört mit Blick auf sein Alter und das Fehlen physischer (chronischer) 

Vorerkrankungen keiner spezifischen Risikogruppe betreffend COVID-19 an. Es ist demnach 

auch keine maßgebliche Wahrscheinlichkeit dafür zutage getreten, dass der 

Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Afghanistan eine COVID-19-Erkrankung mit 

schwerwiegendem oder tödlichem Verlauf bzw. mit dem Bedarf einer intensivmedizinischen 

Behandlung bzw. einer Behandlung in einem Krankenhaus erleiden würde. Dem 

Beschwerdeführer ist daher eine innerstaatliche Fluchtalternative in Mazar –e- Sharif 

zumutbar. Der Beschwerdeführer hat zudem kein Vorbringen erstatten, aus welchen 

individuellen Gründen in der Person des Beschwerdeführers mit Blick auf die „Covid-19 

Situation“ eine innerstaatliche Fluchtalternative unmöglich wäre. 

2.6. Zu den Feststellungen zur relevanten Sicherheitslage in Afghanistan 
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Die Feststellungen zur allgemeinen Lage in Afghanistan bzw. zur besonderen Situation in der 

Stadt Mazar-e-Sharif und in der Provinz Ghazni beruhen auf den angeführten Quellen. Bei den 

angeführten Quellen handelt es sich um Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor 

Ort agierender staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, die in ihren Aussagen ein 

übereinstimmendes, schlüssiges Gesamtbild der Situation in Afghanistan ergeben. Angesichts 

der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der Aussagen besteht 

kein Grund, an der Richtigkeit der Darstellung zu zweifeln. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

Zu A)  

Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt 

hat, soweit der Antrag nicht gemäß §§ 4, 4a oder 5 AsylG 2005 zurückzuweisen ist, der Status 

des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat 

Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 

1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über 

Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz 

benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. 2004 Nr. L 304/12 

[Statusrichtlinie] verweist). Damit will der Gesetzgeber an die Gesamtheit der aufeinander 

bezogenen Elemente des Flüchtlingsbegriffs der GFK anknüpfen (VwGH 24.3.2011, 

2008/23/1443). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung 

des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche 

Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 

AsylG 2005) gesetzt hat. 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 

unberührt bleiben - ist, wer sich "aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 

politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht 

in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes 

zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 

Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 

in dieses Land zurückzukehren." (vgl. VfSlg. 19.086/2010; VfGH 12.6.2010, U 613/10). 
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Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor 

Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen 

Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat 

objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 

2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011; 17.3.2009, 2007/19/0459; 28.5.2009, 

2008/19/1031). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten 

Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser 

Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde (vgl. VwGH 19.12.2007, 2006/20/0771; 

17.3.2009, 2007/19/0459; 28.5.2009, 2008/19/1031; 6.11.2009, 2008/19/0012). Unter 

Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende 

persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der 

Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 

Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine 

Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 

Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 

21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011; 28.5.2009, 2008/19/1031. Die 

Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 

2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128; 23.11.2006, 

2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines 

Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.3.1995, 

95/19/0041; 27.6.1995, 94/20/0836; 23.7.1999, 99/20/0208; 21.9.2000, 99/20/0373; 

26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 12.9.2002, 99/20/0505; 17.9.2003, 2001/20/0177; 28.10.2009, 

2006/01/0793; 23.2.2011, 2011/23/0064) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann 

relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt 

worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, 

Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen 

ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - 

asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur 

Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden 

Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (VwGH 22.3.2000, 

99/01/0256 mwN). 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen 

werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe Dritter 

präventiv zu schützen (VwGH 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 
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2006/01/0793¿19.11.2010, 2007/19/0203; 23.2.2011, 2011/23/0064; 24.3.2011, 

2008/23/1101). Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht - 

unter dem Fehlen einer solchen ist nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit 

zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.3.2000, 

99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite (aus den in der GFK 

genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - asylrelevante Intensität 

erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten hat (vgl. VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee 

in International Law2 [1996] 73; weiters VwGH 26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 20.9.2004, 

2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120; 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 

2006/01/0793; 19.11.2010, 2007/19/0203; 23.2.2011, 2011/23/0064; 24.3.2011, 

2008/23/1101). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er auf Grund 

staatlicher Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat 

oder ob ihm dieser Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit auf Grund einer Verfolgung 

droht, die von anderen ausgeht und die vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. 

In diesem Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu verstehen, dass der Herkunftsstaat 

"nicht gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (VwGH 26.2.2002, 99/20/0509). 

In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine 

wohlbegründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen 

(vgl. VwGH 22.3.2000, 99/01/0256; 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 

19.11.2010, 2007/19/0203; 23.2.2011, 2011/23/0064; 24.3.2011, 2008/23/1101). 

Soweit versucht wird, eine Verfolgung des Beschwerdeführers mit seiner psychischen 

Erkrankung zu begründen, ist anzumerken, dass der Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt 

in der Lage war, in diesem Zusammenhang eine konkrete auf seine Person bezogene 

Verfolgung darzustellen. Es droht daher keine asylrelevante Verfolgung mit einer 

maßgeblichen Wahrscheinlichkeit. Die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht 

(vgl. insbesondere VwGH vom 15.12.2016, Ra 2016/180329-4 sowie weiters 10.11.2015, Ra 

2015/19/0185, mwN). 

In Ermangelung individuell drohender Verfolgungshandlungen in Zusammenhang mit seiner 

Erkrankung bleibt im Lichte der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu prüfen, ob 

der Beschwerdeführer im Herkunftsland aufgrund generalisierender Merkmale unabhängig 

von individuellen Aspekten einer über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs 

hinausgehenden "Gruppenverfolgung" ausgesetzt wäre. 
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Für das Vorliegen einer Gruppenverfolgung ist zwar nicht entscheidend, dass sich die 

Verfolgung gezielt gegen Angehörige nur einer bestimmten Gruppe und nicht auch gezielt 

gegen andere Gruppen richtet (VwGH 17.12.2015, Ra 2015/20/0048, mit Verweis auf VfGH 

18.09.2015, E 736/2014). Dass eine Person mit einer psychischen Erkrankung bei einer 

Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit befürchten müsste, alleine 

wegen ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Verfolgung im Sinne eines ungerechtfertigten 

Eingriffs von erheblicher Intensität ausgesetzt zu sein, kann das Bundesverwaltungsgericht auf 

Basis der Quellenlage nicht finden. 

Darüber hinaus geht zwar aus den eingebrachten Berichten hervor, dass Personen, die an 

schweren psychischen Erkrankungen leiden, von Teilen der Bevölkerung in einer gewissen 

Weise stigmatisiert und auch diskriminiert würden. Aus der Berichtslage ist jedoch nicht 

ableitbar, dass Menschen, die an schweren psychischen Erkrankungen oder an anderen 

sichtbaren Beeinträchtigungen leiden, einer systematischen Verfolgung in Afghanistan 

ausgesetzt sind. Den Berichten zufolge konnte die gesellschaftliche Stigmatisierung psychisch 

Erkrankter auch bereits reduziert werden. 

Insgesamt erreichen diese Diskriminierungen und Ausgrenzungen nach Ansicht des 

Bundesverwaltungsgerichtes nicht jenes Ausmaß, das erforderlich wäre, um von einer 

spezifischen Verfolgung von (schwer) psychisch Erkrankten ausgehen zu können. Eine 

Verfolgungsgefahr ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer 

maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt 

nicht (vgl. VwGH vom 10.11.2015, Ra 2015/19/0185, mwN). Auch kann eine soziale Gruppe 

nicht ausschließlich dadurch definiert werden, dass sie Zielscheibe von Verfolgung ist (VwGH 

29.06.2015, Ra 2015/01/0067 sowie 26.06.2007, 2007/01/0479, mwN). 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

hinzuwiesen, wonach aus der Berichtslage nicht ableitbar sei, dass Menschen, die an 

psychischen Erkrankungen oder psychischen Behinderungen leiden, einer systematischen 

Verfolgung in Afghanistan ausgesetzt wären (vgl. VwGH 18.10.2018, Ra 2018/19/0461-4 mit 

Hinweis auf VwGH 19.6.2018, Ra 2018/20/0262). 

Im konkreten Fall ist schließlich festzuhalten, dass beim Beschwerdeführer zwar psychische 

Störungen diagnostiziert sind, er aber selbständig am Alltagsleben teilnimmt, bis zum 

Zeitpunkt der Verhandlung niemals ein psychisches Problem vorbrachte und dieses auch in 

der mündlichen Verhandlung nicht thematisierte, sodass von einer schweren psychischen 
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Erkrankung, die ihn in Afghanistan allenfalls exponieren würde, jedenfalls nicht auszugehen 

ist. 

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der 

Entscheidung vorliegen muss (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 

Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein 

wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem 

Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (VwGH 05.11.1992, Zl. 92/01/0792; 09.03.1999, Zl. 

98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK genannten Gründen 

haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 nennt, und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich 

die betreffende Person außerhalb ihres Heimatstaates bzw. des Staates ihres vorigen 

Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des 

letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein 

Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende 

Verfolgungsgefahr bezeichnet (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183). 

Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten 

Staatsgebiet seines Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten Verfolgung 

findet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 10.255 A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile 

seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, 

so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall liegt eine sog. „inländische 

Fluchtalternative“ vor. Der Begriff „inländische Fluchtalternative“ trägt dem Umstand 

Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung iSd. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, 

wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des 

Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, Zl. 98/01/0503 und Zl. 

98/01/0648). 

Der Verwaltungsgerichtshof erkennt in ständiger Rechtsprechung, dass einem gesunden 

Asylwerber im erwerbsfähigen Alter, der eine der Landessprachen Afghanistans beherrscht, 

mit den kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates vertraut ist und die Möglichkeit 

hat, sich durch Gelegenheitstätigkeiten eine Existenzgrundlage zu sichern, die 

Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in bestimmten Gebieten 

Afghanistans zugemutet werden kann, und zwar selbst dann, wenn er nicht in Afghanistan 

geboren wurde, dort nie gelebt und keine Angehörigen in Afghanistan hat, sondern im Iran 

aufgewachsen und dort in die Schule gegangen ist (vgl. VwGH 6.8.2020, Ra 2020/20/0251, 

mwN).  
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Zudem gehen auch weder EASO noch UNHCR von der Notwendigkeit eines sozialen 

Netzwerkes in den Städten Mazar-e Sharif und Herat für einen alleinstehenden, gesunden, 

erwachsenen Mann ohne besondere Vulnerabilität für die Verfügbarkeit einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative aus (vgl. VwGH 1.7.2020, Ra 2020/20/0227; 11.8.2020, Ra 

2020/14/0347; jeweils mwN).  

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes die dargestellten 

Voraussetzungen, nämlich eine „begründete Furcht vor Verfolgung“ im Sinne von Art. 1 

Abschnitt A Z 2 der GFK, nicht gegeben. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, 

asylrelevante Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention in seinem Herkunftsstaat 

glaubhaft darzutun, war der Antrag auf internationalen Schutz gem. § 3 AsylG 2005 

abzuweisen. Erachtet nämlich die zur Entscheidung über einen Asylantrag zuständige Instanz 

- wie im gegenständlichen Fall - im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des 

Asylwerbers grundsätzlich als unwahr, dann können die von ihm behaupteten Fluchtgründe 

nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist auch 

deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu 

beurteilen (VwGH 09.05.1996, Zl.95/20/0380).  

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes 

erweist sich das Vorbringen des Beschwerdeführers als bereits abstrakt nicht asylrelevant und 

hinsichtlich der behaupteten Verfolgungshandlungen in Afghanistan auch als nicht glaubhaft. 

Eine konkrete individuelle Verfolgung des Beschwerdeführers aufgrund seiner Zugehörigkeit 

zur Volksgruppe der  XXXX und der Religionsgemeinschaft der Schiiten wurde nicht 

festgestellt.  

Den oben zitierten Länderberichten ist u.a. zwar zu entnehmen, dass Schiiten – speziell jene, 

die der Volksgruppe der Hazara angehören – Diskriminierungen durch die sunnitische 

Mehrheit ausgesetzt sind. In einer Gesamtschau der vorliegenden Länderberichte erreicht 

diese Gefährdung jedoch nicht jenes Ausmaß, welches notwendig wäre, um eine spezifische 

Gruppenverfolgung der Volksgruppe der Hazara oder von Angehörigen der 

Religionsgemeinschaft der Schiiten in Afghanistan für gegeben zu erachten. Auch die EASO 

Leitlinien 2019 halten dazu fest, dass allein die Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara im 

Allgemeinen nicht zu einem Risikolevel führt, welches für sich genommen bereits 

wohlbegründete Furcht vor Verfolgung begründet. Diese kann sich – vorbehaltlich der 

konkreten Umstände des Einzelfalles – im Zusammentreffen mit anderen Risikoprofilen 

ergeben. Ein solches Risiko ist im Verfahren jedoch nicht hervorgekommen.   
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Der Verwaltungsgerichtshof verneint in jüngster Rechtsprechung auch das Vorliegen einer 

Gruppenverfolgung der Hazara (vgl. VwGH 28.3.2019, Ra 2018/14/0428, Ra 2019/19/0229; 

5.12.2019, Ra 2019/01/0461, 13.2.2020, Ra 2019/19/0418). 

Auch der EGMR sprach in seiner Entscheidung vom 12.07.2016, 29094/09, A.M. /Niederlande, 

aus, dass weder die Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara noch die allgemeine 

Sicherheitslage in Afghanistan als solche zu einem derart hohen Risiko führen würde, dass bei 

einer Rückkehr automatisch die Gefahr einer Verletzung von Art. 3 EMRK bestehe.  

Aus diesen Gründen ist das Vorliegen einer Gruppenverfolgung im Hinblick auf die 

Volksgruppe der Hazara oder von Angehörigen der Religionsgemeinschaft der Schiiten in 

Afghanistan im Ergebnis zu verneinen. 

Selbst nach dem genannten Risikoprofil wird das Verfolgungsrisiko für Männer (anders als für 

Frauen), die in Afghanistan als "verwestlicht" angesehen werden, als "minimal" bezeichnet 

und von den Umständen des Einzelfalles abhängig gemacht wird (VwGH 26.2.2020, Ra 

2020/18/0059). Wie bereits ausgeführt, hat der Beschwerdeführer auf Grund seines 

Aufenthaltes in Österreich keinen derart ausgeprägten „westlichen“ Lebensstil angenommen, 

dass er deswegen in Afghanistan psychischer und/oder physischer Gewalt ausgesetzt wäre. Es 

sind im Verfahren keine Umstände hervorgekommen, die fallbezogen ein besonderes 

Verfolgungsrisiko für den Revisionswerber begründen könnten. 

Weder der Beschwerdeführer noch seine Familie waren in Afghanistan in Blutfehden oder in 

Grundstücksstreitigkeiten verwickelt. Es liegt keine Feindschaften gegen den 

Beschwerdeführer oder dessen Familie in Afghanistan vor.  

Auch wenn die Personengruppe der  XXXX den Beschwerdeführer aufgrund einer möglichen 

Geltendmachung seiner Erbansprüche bedrohen würden, mangelt es diesem Sachverhalt an 

einem hinreichenden Zusammenhang mit einem Konventionsgrund: Insbesondere kommt 

auch eine drohende Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe (der Familie) diesbezüglich nicht in Betracht, da der Grund für mögliche 

Verfolgungshandlungen nicht in der Familienzugehörigkeit des Beschwerdeführers lägen, 

sondern durch sein Erbrecht begründet wäre, das eine weitere Inanspruchnahme des Grundes 

durch die Personengruppe verhindern könnte. Private Grundstücksstreitigkeiten sind 

grundsätzlich nicht asylrelevant (vgl. VwGH 14.01.2003, 2001/01/0432). Dabei ist auch zu 

berücksichtigen, dass nach den Angaben des Beschwerdeführers das Grundstück bereits im 

Besitz der Personengruppe wäre und daher eine Verfolgung des Beschwerdeführers, dem 

gegenüber überdies nie eine Bedrohung stattgefunden hat, auszuschließen ist.  
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Zu der in der Beschwerde ins Treffen geführten "sozialen Gruppe der Personen, die an 

Grundstücksstreitigkeiten beteiligt sind" ist festzuhalten, dass eine soziale Gruppe nicht 

ausschließlich dadurch definiert werden kann, dass sie Zielscheibe von Verfolgung ist (vgl. 

VwGH 22.03.2007, Ra 2016/19/0350, mwH). 

Auch aus der wirtschaftlich schlechten Lage in Afghanistan lässt sich für den 

Beschwerdeführer eine Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten nicht herleiten: Eine 

allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale Situation stellt nach ständiger Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes keinen hinreichenden Grund für eine Asylgewährung dar (vgl. etwa 

VwGH vom 14.3.1995, 94/20/0798; 17.6.1993, 92/01/1081). Die allgemeine Situation in 

Afghanistan sei nicht so gelagert, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen Art. 3 EMRK 

verstoßen würde (vgl. die Urteile des EGMR jeweils vom 12. Jänner 2016, jeweils gegen 

Niederlande: S. D. M., Nr. 8161/07; A. G. R., Nr. 13 442/08; A. W. Q. und D. H., Nr. 25 077/06; 

S. S., Nr. 39 575/06; M. R. A. u. a., Nr. 46 856/07). Wirtschaftliche Benachteiligungen können 

nur dann asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa VwGH 

9.5.1996, 95/20/0161; 30.4.1997, 95/01/0529, 8.9.1999, 98/01/0614). Wie der 

Verwaltungsgerichtshof in ständiger Judikatur erkennt, reicht auch der Verlust (oder die 

Schwierigkeit der Beschaffung) eines Arbeitsplatzes nicht aus, eine Asylgewährung zu 

begründen, solange damit nicht eine ernsthafte Bedrohung der Lebensgrundlage verbunden 

ist (VwGH 19.06.1997, 95/20/0482; vgl. 28.05.1994, 94/20/0034). Aber selbst für den Fall des 

Entzugs der Existenzgrundlage ist eine Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser 

Entzug mit einem in der GFK genannten Anknüpfungspunkt – nämlich der Rasse, der Religion, 

der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 

Gesinnung – zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu verneinen ist. 

Eine gegen die Person des Beschwerdeführers gerichtete Verfolgungsgefahr auf Grund der 

Rasse, Religion, Nationalität, politischen Gesinnung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe wurde von dem Beschwerdeführer bei der Antragstellung explizit verneint. 

Im Verlauf der niederschriftlichen Einvernahme verneinte der Beschwerdeführer jegliche 

Probleme in Afghanistan, die nicht in Zusammenhang mit den Problemen seines Vaters 

stehen. Konkrete Hinweise auf eine Gefahr der Verfolgung des Beschwerdeführers im 

Herkunftsstaat Afghanistan sind im gesamten Verfahren vor der belangten Behörde und in der 

Beschwerde nicht hervorgekommen. Schließlich sind im Verfahren auch sonst keine 

Anhaltspunkte hervorgekommen, die eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen im 

Herkunftsstaat für maßgeblich wahrscheinlich erscheinen ließen. 
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Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, asylrelevante Verfolgung im Sinne der Genfer 

Flüchtlingskonvention im Herkunftsstaat glaubhaft darzutun, war der Antrag auf 

internationalen Schutz gem. § 3 AsylG 2005 abzuweisen.  

Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 

zuzuerkennen,  

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug 

auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder  

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist,  

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der 

Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 

sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) offen 

steht. 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf Leben gesetzlich geschützt. 

Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines 

durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf 

eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. Letzteres wurde wiederum durch das 

Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe hinfällig. Gemäß Art. 

3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 

Behandlung unterworfen werden. 

Hinsichtlich der Bezugspunkte bei der Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes hat 

der VfGH in seinem Erkenntnis vom 13.09.2013, U370/2012 Folgendes ausgeführt: "Für die 

zur Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes erforderliche Gefahrenprognose ist bei 

einem nicht landesweiten bewaffneten Konflikt auf den tatsächlichen Zielort des 
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Beschwerdeführers bei einer Rückkehr abzustellen. Kommt die Herkunftsregion des 

Beschwerdeführers als Zielort wegen der dem Beschwerdeführer dort drohenden Gefahr 

nicht in Betracht, kann er nur unter Berücksichtigung der dortigen allgemeinen 

Gegebenheiten und seiner persönlichen Umstände auf eine andere Region des Landes 

verwiesen werden (VfGH 12.03.2013, U1674/12; 12.06.2013, U2087/2012).“ 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 25. April 2017, Ra 2017/01/0016, 

zur Prüfung der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten Folgendes 

ausgeführt:  

„Nach der ständigen Rechtsprechung ist bei der Prüfung betreffend die Zuerkennung von 

subsidiärem Schutz eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, in deren Rahmen konkrete und 

nachvollziehbare Feststellungen zu der Frage zu treffen sind, ob einer Person im Fall der 

Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr (‚real risk‘) einer gegen Art. 3 EMRK 

verstoßenden Behandlung droht. Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen 

Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 

Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. Die Außerlandesschaffung eines Fremden 

in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der 

Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der 

menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Nach der 

auf der Rechtsprechung des EGMR beruhenden Judikatur ist eine solche Situation nur unter 

exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die 

Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend. Vielmehr ist es 

zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und 

konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 25.5.2016, 

Ra 2016/19/0036, und VwGH 8.9.2016, Ra 2016/20/0063, jeweils mwN).  

Herrscht im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage, in der 

die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, so liegen stichhaltige Gründe 

für die Annahme eines realen Risikos bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben oder 

Unversehrtheit eines Asylwerbers bei Rückführung in diesen Staat dann vor, wenn diese 

Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern geradezu 

wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines 

solchen Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr 

extremen Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in der 

betroffenen Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können nur besondere in der 

persönlichen Situation der oder des Betroffenen begründete Umstände dazu führen, dass 
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gerade bei ihr oder ihm ein - im Vergleich zur Bevölkerung des Herkunftsstaats im Allgemeinen 

- höheres Risiko besteht, einer dem Art. 2 oder 3 EMRK widersprechenden Behandlung 

ausgesetzt zu sein bzw. eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

befürchten zu müssen (vgl. dazu VwGH 21.2.2017, Ra 2016/18/0137, mit Hinweisen auf 

Rechtsprechung des EGMR und EuGH).  

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich bereits wiederholt mit dem Kriterium nach § 8 Abs. 1 

AsylG 2005 einer realen Gefahr einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung durch eine 

Rückkehr nach Afghanistan auseinandergesetzt (vgl. etwa VwGH 28.3.2019, Ra 2018/14/0067; 

18.7.2019, Ra 2019/19/0197; 30.9.2019, Ra 2018/01/0068, jeweils mit zahlreichen weiteren 

Nachweisen; vgl. ausführlich zu Art. 3 EMRK als Prüfmaßstab für § 8 Abs. 1 AsylG 2005 VwGH 

21.5.2019, Ro 2019/19/0006, insb. Rn. 27).  

Dabei hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren, zum Herkunftsstaat Afghanistan 

ergangenen Rechtsprechung wiederholt und unter Bezugnahme auf die diesbezügliche 

ständige Rechtsprechung des EGMR ausgesprochen, dass es grundsätzlich der 

abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die 

Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer 

Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde. 

Es reicht für den Antragsteller nicht aus, sich bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- 

und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen. Die allgemeine Situation in Afghanistan ist 

nämlich nicht so gelagert, dass schon alleine die Rückkehr eines Antragstellers dorthin eine 

ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde (vgl. 

VwGH Ra 2018/01/0068; 6.11.2018, Ra 2018/01/0106, jeweils mwN).“ 

Im Hinblick auf das Vorliegen einer allgemein prekären Sicherheitslage hat der 

Verwaltungsgerichtshof - unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung von EGMR und EuGH - 

zum Vorliegen eines realen Risikos iSd Art. 3 EMRK ausgesprochen, dass diese Voraussetzung 

nur in sehr extremen Fällen („in the most extreme cases“) erfüllt ist. In den übrigen Fällen 

bedarf es des Nachweises von besonderen Unterscheidungsmerkmalen („special 

distinguishing features“), aufgrund derer sich die Situation des Betroffenen kritischer darstellt 

als für die Bevölkerung im Herkunftsstaat im Allgemeinen (vgl. etwa erneut VwGH Ra 

2018/01/0068; und jüngst EGMR 19.11.2019, T.K. and S.R./Russland, 28.492/15, 49.975/15, Z 

79).  

Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert im Hinblick auf das ihr u.a. 

innewohnende Zumutbarkeitskalkül insbesondere nähere Feststellungen über die zu 
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erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in Frage kommenden Gebiet (Hinweis E 

vom 8. September 1999, 98/01/0614, mwN) sowie dessen sichere und legale Erreichbarkeit 

(vgl. Art. 8 der Statusrichtlinie). (VwGH vom 23.02.2016, Ra 2015/20/0233 u.a.) 

Es muss mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden können, dass der 

Asylwerber in diesem Gebiet Schutz vor asylrechtlich relevanter Verfolgung und vor 

Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 die Gewährung von subsidiärem Schutz 

rechtfertigen würden, findet. Sind diese Voraussetzungen zu bejahen, so wird dem Asylwerber 

unter dem Aspekt der Sicherheit regelmäßig auch die Inanspruchnahme der innerstaatlichen 

Fluchtalternative zuzumuten sein. 

Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren Rechtsprechung bereits 

erkannt, dass eine schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche 

sowie in wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in das als 

innerstaatliche Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet nicht 

ausreicht, um eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen (VwGH vom 31.10.2019, Ra 

2019/20/0309).  

Dies stehe auch im Einklang mit der Einschätzung der UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des 

Internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19. April 2016, denen zufolge 

es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter ohne spezifische 

Vulnerabilität möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie in urbaner Umgebung 

zu leben (vgl. VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118). 

Nach den aktuellen Richtlinien vom 30.08.2018 ist UNHCR außerdem vor dem näher 

dargestellten Hintergrund der Ansicht, dass eine vorgeschlagene innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur sinnvoll möglich (und zumutbar) ist, wenn die Person Zugang 

zu Unterkünften, grundlegenden Dienstleistungen, wie Sanitärversorgung, 

Gesundheitsversorgung und Bildung sowie Möglichkeiten für den Lebensunterhalt oder 

nachgewiesene und nachhaltige Unterstützung für den Zugang zu einem angemessenen 

Lebensstandard hat. Darüber hinaus hält UNHCR eine innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur für zumutbar, wenn die Person Zugang zu einem 

Unterstützungsnetzwerk von Mitgliedern ihrer (erweiterten) Familie oder Mitgliedern ihrer 

größeren ethnischen Gemeinschaft in der Gegend der potenziellen Umsiedlung hat, die 

beurteilt wurden, bereit und in der Lage zu sein, dem Antragsteller in der Praxis echte 

Unterstützung zu leisten. 
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Das europäische Asyl- Unterstützungsbüro EASO geht in seiner Country Guidance: 

Afghanistan, Juni 2018 [in Folge: "EASO-Länderleitfaden Afghanistan"], abrufbar hier: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-

2018.pdf, vgl. dort S. 30) generell davon aus, dass in Mazar-e Sharif interne Schutzalternativen 

für „Single able-bodied adult men“ als zumutbar angesehen werden kann, auch wenn der 

Antragsteller kein unterstützendes Netzwerk hat. Obwohl die Situation in Bezug auf die 

Ansiedlung in Mazar-e-Sharif mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, kann, so der 

Leitfaden, dennoch der Schluss gezogen werden, dass diese Antragsteller ihren 

Lebensunterhalt, Unterkunft und Hygiene unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ihre 

individuellen Umstände keine zusätzlichen Vulnerabilitäten darstellen, gewährleisten können. 

§ 11 Abs. 1 AsylG 2005 legt als Voraussetzungen für die Annahme einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative fest, dass dem Asylwerber in einem Teil seines Herkunftsstaates vom Staat 

oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des 

Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden und ihm der Aufenthalt in diesem 

Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann. Schutz ist nach dem zweiten Satz dieser Norm 

gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete 

Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die 

Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 

AsylG 2005) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. 

Mit dieser Norm macht der österreichische Asylgesetzgeber von der in Art. 8 Abs. 1 der 

Richtlinie 2011/95/EU (Statusrichtlinie) eröffneten Möglichkeit Gebrauch, dem Asylwerber 

keinen internationalen Schutz zu gewähren, sofern er in einem Teil seines Herkunftslandes 

keine begründete Furcht vor Verfolgung hat oder keine tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften 

Schaden zu erleiden, besteht (lit. a) oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem 

Schaden gemäß Art. 7 Statusrichtlinie hat (lit. b), und er sicher und legal in diesen Landesteil 

reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er 

sich dort niederlässt. 

Für die Prüfung einer innerstaatlichen Fluchtalternative sind zwei getrennte und selbständige 

Voraussetzungen zu prüfen (UNHCR, Kapitel III. C). Zum einen ist zu klären, ob in dem als 

innerstaatliche Fluchtalternative ins Auge gefassten Gebiet Schutz vor asylrechtlich relevanter 

Verfolgung und Schutz vor Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG die Gewährung von 

subsidiären Schutz rechtfertigen würden, gegeben ist. Das als innerstaatliche 

Fluchtalternative ins Auge gefassten Gebiet muss zudem sicher und legal zu erreichen sein 

(VwGH vom 23.01.2018, Ra 2018/18/0001; VwGH vom 08.08.2017, Ra 2017/19/0118). 
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(Analyse der Relevanz). Von dieser Frage ist getrennt zu beurteilen, ob dem Asylwerber der 

Aufenthalt in diesem Gebiet zugemutet werden kann, bzw. dass von ihm vernünftigerweise 

erwartet werden kann, sich in dem betreffenden Gebiet niederzulassen (Analyse der 

Zumutbarkeit). 

Nach allgemeiner Auffassung soll die Frage der Zumutbarkeit danach beurteilt werden, ob der 

in einem Teil seines Herkunftslandes verfolgte oder von ernsthaften Schäden (iSd Art. 15 

Statusrichtlinie) bedrohte Asylwerber in einem anderen Teil des Herkunftsstaates ein "relativ 

normales Leben" ohne unangemessene Härte führen kann (vgl. etwa UNHCR Richtlinien Nr. 

4., Rz 22 ff; Marx, Handbuch zur Qualifikationsrichtlinie (2009), 226 ff). 

Dabei ist auf die allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen 

Umstände des Asylwerbers zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 

11 Abs. 2 AsylG 2005; vgl. auch die im Wesentlichen gleichlautenden Vorgaben des Art. 8 Abs. 

2 Statusrichtlinie). 

Ob dem Asylwerber ein Aufenthalt in einem bestimmten Gebiet des Herkunftsstaates 

zugemutet werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von persönlichen 

Umständen des Betroffenen, der Sicherheit, der Achtung der Menschenrechte und der 

Aussichten auf wirtschaftliches Überleben. Es muss möglich sein, im Gebiet der 

innerstaatlichen Fluchtalternative nach allfälligen anfänglichen Schwierigkeiten Fuß zu fassen 

und dort ein Leben ohne unbillige Härten zu führen, wie es auch andere Landsleute des 

Asylwerbers führen können. Ein voraussichtlich niedrigerer Lebensstandard oder eine 

Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation sind keine ausreichenden Gründe, um ein 

vorgeschlagenes Gebiet als unzumutbar abzulehnen. Die Verhältnisse in dem Gebiet müssen 

aber ein für das betreffende Land relativ normales Leben ermöglichen (VwGH 23.01.2018, Ra 

2018/18/0001; VwGH vom 30.01.2018 Ra 2018/18/0001). 

Ob dies der Fall ist, erfordert eine Beurteilung der allgemeinen Gegebenheiten im 

Herkunftsstaat und der persönlichen Umstände des Asylwerbers. Es handelt sich letztlich um 

eine Entscheidung im Einzelfall, die auf der Grundlage ausreichender Feststellungen über die 

zu erwartende Lage des Asylwerbers in dem in Frage kommenden Gebiet sowie dessen sichere 

und legale Erreichbarkeit getroffen werden muss (vgl. dazu nochmals VwGH 8.8.2017, Ra 

2017/19/0118, mwN). (VwGH vom 23.01.2018, Ra 2018/18/0001) 

Laut den Richtlinien des UNHCR zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs 

afghanischer Asylsuchender vom 30.08.2018 ist eine interne Schutzalternative u.a. nur dann 

zumutbar, wenn die betroffene Person im voraussichtlichen Neuansiedlungsgebiet Zugang zu 
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einem Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie oder durch 

Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gemeinschaft hat und man sich vergewissert hat, dass 

diese willens und in der Lage sind, die betroffene Person tatsächlich zu unterstützen. Die 

einzige Ausnahme von diesem Erfordernis stellen alleinstehende, leistungsfähige Männer und 

verheiratete Paare im erwerbsfähigen Alter ohne besondere Gefährdungsfaktoren dar. Diese 

Personen können unter bestimmten Umständen ohne Unterstützung von Familie und 

Gemeinschaft in städtischen und halbstädtischen Gebieten leben, die die notwendige 

Infrastruktur sowie Lebensgrundlagen zur Sicherung der Grundversorgung bieten und die 

unter der tatsächlichen Kontrolle des Staates stehen. 

Im Fall des Beschwerdeführers ergeben sich aus den Feststellungen zu der persönlichen 

Situation vor dem Hintergrund der spezifischen Länderfeststellungen auch keine konkreten 

Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Hindernisses der Rückverbringung in den 

Herkunftsstaat Afghanistan. 

Nach den Ergebnissen des Verfahrens vor dem Bundesamt und der Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht muss – wie bereits oben ausgeführt – davon ausgegangen werden, 

dass der Beschwerdeführer weder aus „wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung“ aus einem 

der in der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Asylgründe sein Heimatland verlassen 

hat, noch dass er im Falle ihrer Rückkehr einer „realen Gefahr“ iSd Art. 2 oder 3 EMRK 

ausgesetzt wäre, die subsidiären Schutz notwendig machen würde. 

Wie oben festgestellt, ist der Beschwerdeführer jung und arbeitsfähig, verfügt über 

Berufserfahrung und ist im erwerbsfähigen Alter. Aufgrund seiner gesammelten 

Berufserfahrung und seiner Arbeitsfähigkeit hat er die Möglichkeit, sich beispielsweise wieder 

als Landwirt oder auch als Hilfsarbeiter eine Existenzgrundlage in Mazar-e-Sharif zu sichern. 

Der Beschwerdeführer spricht eine der in Afghanistan üblichen Landessprachen. 

Zusammenschauend ergibt sich, dass in Mazar-e-Sharif die Möglichkeiten für eine den 

durchschnittlichen afghanischen Verhältnissen entsprechende Lebensführung realistisch sind 

und keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer bei einer 

Rückkehr einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre. Darüber 

hinaus ist Mazar-e-Sharif eine für Normalbürger, die nicht mit Ausländern zusammenarbeiten, 

vergleichsweise sichere und über den jeweiligen Flughafen gut erreichbare Stadt. Die 

afghanische Regierung behält nach den vorliegenden Länderberichten die Kontrolle über 

Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren. 
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Die Stadt Mazar-e Sharif gilt als eine Art "Vorzeigeprojekt" Afghanistans. Balkh ist die sicherste 

Provinz in Nordafghanistan. Der Beschwerdeführer könnte Mazar-e Sharif von Kabul aus 

sicher erreichen. Balkh ist, in Bezug auf Angriffe der Taliban, zentralasiatischer Aufständischer 

oder IS-Kämpfer die sicherste Provinz in Nordafghanistan. 

Weiters ist festzuhalten, dass Mazar-e Sharif über einen mehrere Kilometer außerhalb der 

Stadt gelegenen internationalen Flughafen verfügen, der untertags sicher erreichbar ist (siehe 

dazu das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 29.06.2018; vgl. auch die 

dahingehenden Ausführungen unter Pkt. V. der EASO Country Guidance von Juni 2018). 

Mazar-e-Sharif ist daher ohne unangemessene Schwierigkeiten und ersthaften Risiken 

erreichbar. 

Unabhängig vom individuellen Vorbringen des Beschwerdeführers sind keine 

außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände hervorgekommen, die dem Beschwerdeführer 

im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis 

im Sinne von Art 3 EMRK iVm § 8 AsylG darstellen könnten, wie etwa eine dramatische 

Versorgungslage (z.B. Hungersnöte), eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar 

der Verlust des Lebens (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid 

v. United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 

24.06.2003, Beschwerde Nr. 133699/03). Für die Zuerkennung des Status eines subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan reicht es nicht aus, sich bloß 

auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen, 

sondern es müssen von dem Betroffenen auch individuelle Umstände glaubhaft gemacht 

werden bzw. detailliert und konkret dargelegt werden, warum solche exzeptionellen 

Umstände vorliegen (vgl. VwGH 25.05.2016; Ra 2016/19/0036; 08.09.2016, Zl. Ra 

2016/20/0063).  

In diesem Zusammenhang ist auszuführen, dass sich aus den zugrunde gelegten 

Länderfeststellungen und den in das Verfahren einfließenden sonstigen Informationen für das 

erkennende Gericht ergibt, dass es sich bei der Provinz Ghazni um eine relativ volatile Provinz 

in Afghanistan handelt und eine allfällige Rückführung des Beschwerdeführers in diese Region 

mit einer ernstzunehmenden Gefahr für Leib und Leben verbunden sein könnte, weshalb ihm 

eine Rückkehr dorthin derzeit nicht zugemutet werden kann. 

Dem Beschwerdeführer wäre eine Ansiedelung in Mazar-e-Sharif auch ohne vorhandene 

soziale Kontakte möglich, da er in Afghanistan aufwuchs, mit den generellen Strukturen und 

den landestypischen sozialen Gepflogenheiten in Afghanistan vertraut ist. 
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Was die Reise in Gebiete außerhalb der Hauptstadt Kabul betrifft, ist auszuführen, dass 

angesichts der auf den meisten Hauptverkehrsrouten gestiegenen Unsicherheit grundsätzlich 

zwar nicht erwartet werden kann, dass afghanische Staatsangehörige von Kabul aus auf dem 

Landweg durch unsichere Gebiete reisen müssen, um ihren endgültigen (sicheren) Zielort zu 

erreichen. Im gegenständlichen Fall ist jedoch festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer im 

Falle der Rückkehr nach Afghanistan die Möglichkeit offen steht, auf dem Luftweg von Kabul 

nach Mazar-e Sharif zu gelangen, auch wenn diese Art der Reise mit höheren Kosten als die 

Anreise auf dem Landweg verbunden ist. Wie sich aus den Länderberichten ergibt, stehen in 

der Hauptstadt Kabul mehrere Transportmöglichkeiten in andere Gebiete Afghanistans zur 

Verfügung. 

Es ist nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts zunächst nicht ersichtlich, dass psychische 

Erkrankungen bzw. Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers in jener besonderen Schwere 

vorliegen würden, die nach der sehr strengen Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes zu 

Art. 3 EMRK eine Abschiebung nach Afghanistan und eine Ansiedlung in den Städten Herat 

oder Mazar-e Sharif als unmenschliche Behandlung erscheinen ließen: 

Den o.a. Länderfeststellungen ist zwar zu entnehmen, dass es in Afghanistan landesweit nach 

wie vor u.a. an ausreichenden Ärzten sowie Fachpersonal mangelt, sich die medizinische 

Versorgung in Afghanistan jedoch in den letzten Jahren stark verbessert hat und grundsätzlich 

vorhanden ist; auch die Behandlung von psychischen Erkrankungen findet zwar nicht in 

ausreichendem Maße statt, ist aber - vor allem in urbanen Gebieten wie u.a. in den Städten 

Herat und Mazar-e Sharif auch durch Einrichtungen - grundsätzlich gegeben. 

Unbestritten ist, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte zu Art. 3 EMRK eine Überstellung nach Afghanistan dann nicht zulässig wäre, 

wenn dort wegen fehlender Behandlungsmöglichkeiten schwerer Krankheiten eine 

existenzbedrohende Situation drohte. 

Nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und jener des 

Verfassungsgerichtshofes hat auch - aus dem Blickwinkel des Art. 3 EMRK - im Allgemeinen 

kein Fremder ein Recht, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort 

medizinisch behandelt zu werden; dies selbst dann nicht, wenn er an einer schweren 

Krankheit leidet. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich und 

kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im 

Zielstaat bzw. in einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt (siehe VfSlg. 18.407/2008; nach 



- 78 - 

 

diesen Kriterien hat auch der Verwaltungsgerichtshof wiederholt beurteilt, ob die 

Abschiebung eines Kranken zulässig ist - vgl. dazu etwa die Erkenntnisse vom 10.12.2009, 

2008/19/0809 bis 0812, und vom 28.04.2010, 2008/19/0139 bis 0143). 

Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände führt die Abschiebung zu einer Verletzung 

des Art. 3 EMRK. Solche lägen etwa vor, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter durch die 

Abschiebung einem realen Risiko ausgesetzt würde, unter qualvollen Umständen zu sterben 

(EGMR 22.06.2010, Al-Zawatia gegen Schweden, Appl. 50.068/08; 27.05.2008, N. gegen 

Vereinigtes Königreich, Appl. 26.565/05, 42 ff.; 03.05.2007, Goncharova & Alekseytsev gegen 

Schweden, Appl. 31.246/06; 07.11.2006, Ayegh gegen Schweden, Appl. 4701/05; 04.07.2006, 

Karim gegen Schweden, Appl. 24.171/05; 10.11.2005, Paramsothy gegen die Niederlande, 

Appl. 14.492/03). 

Für eine akute lebensbedrohende Krankheit des Beschwerdeführers, welche eine 

Überstellung nach Afghanistan gemäß der dargestellten Judikatur des Europäischen 

Gerichtshofes für Menschenrechte verbieten würde, liegen im konkreten Fall keine Hinweise 

vor. Auch wurde nicht hinreichend konkret dargelegt, dass sich der Gesundheitszustand des 

Beschwerdeführers im Falle einer Überstellung derartig verschlechtern würde, sodass eine 

Überstellung iSd o.a. Judikatur als unzulässig anzusehen wäre. Abgesehen davon werden von 

der Fremdenpolizeibehörde anlässlich einer Abschiebung auch der aktuelle 

Gesundheitszustand und insbesondere die Transportfähigkeit der Betroffenen beurteilt sowie 

gegebenenfalls bei gesundheitlichen Problemen die entsprechenden Maßnahmen gesetzt. 

Durch eine Abschiebung des Beschwerdeführers wird Art. 3 EMRK somit nicht verletzt, zumal 

es ausreicht, dass medizinische Behandlungsmöglichkeiten im Zielland der Abschiebung 

grundsätzlich verfügbar sind, was im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers, jedenfalls in 

Herat und Mazar-e-Sharif, der Fall ist; dass die Behandlung im Herkunftsstaat nicht den 

gleichen Standard wie in Österreich aufweist oder unter Umständen auch kostenintensiver ist, 

ist nicht entscheidungsrelevant. Auch bei der vorgenommenen Beurteilung zur Frage der 

Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative führen die Erkrankungen zu keinem 

anderen Ergebnis. 

Es ist daher auch nicht davon auszugehen, dass seine vorgebrachten psychischen Probleme 

dem Beschwerdeführer ein besonderes Risikoprofil verleihen, das seine Gefährdung bei 

Rückkehr nach Afghanistan auch in Bezug auf eine drohende Verletzung seiner durch Art. 2 

oder 3 EMRK geschützten Rechte erhöht (vgl. zur Bedeutung solcher besonderen 

Gefährdungsmomente - "special distinguishing features" - insbesondere für die Beurteilung 
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der realen Gefahr einer drohenden Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK VwGH 21.02.2016, Ra 

2016/18/0137, mit weiteren Nachweisen). 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes 

ergibt sich, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nicht gegeben sind. 

Aus den herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen ergibt sich zwar, dass 

die aktuelle Situation in Afghanistan unverändert weder sicher noch stabil ist, doch variiert 

dabei die Sicherheitslage regional von Provinz zu Provinz und innerhalb der Provinzen von 

Distrikt zu Distrikt.  

Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen arbeitsfähigen jungen Mann, bei dem die 

grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Der 

Beschwerdeführer brachte vor, dass er gerne in Österreich arbeiten möchte, es ist daher 

davon auszugehen, dass er bereit und im Stande ist, in seinem Heimatland zu arbeiten.  

Im gegenständlichen Fall haben sich in einer Gesamtschau der Angaben des 

Beschwerdeführers und unter Berücksichtigung der zur aktuellen Lage in Afghanistan 

herangezogenen Erkenntnisquellen keine konkreten Anhaltspunkte dahingehend ergeben, 

wonach die unmittelbar nach erfolgter Rückkehr allenfalls drohenden Gefahren nach Art, 

Ausmaß und Intensität von einem solchen Gewicht wären, dass sich daraus bei objektiver 

Gesamtbetrachtung für den Beschwerdeführer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit das reale 

Risiko einer derart extremen Gefahrenlage ergeben würde, die im Lichte der oben angeführten 

Rechtsprechung einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne des Art. 3 EMRK darstellen und 

somit einer Rückführung nach Afghanistan entgegenstehen würde.  

Auch wenn in Afghanistan die Verwirklichung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher 

Bedürfnisse, wie etwa der Zugang zu Arbeit, Nahrung, Wohnraum und 

Gesundheitsversorgung, häufig nur sehr eingeschränkt möglich ist, kann im vorliegenden Fall 

davon ausgegangen werden, dass es dem Beschwerdeführer unter Berücksichtigung seiner 

oben dargelegten persönlichen Verhältnisse im Fall der Rückkehr nach Afghanistan durchaus 

möglich und zumutbar ist, in Mazar-e-Sharif nach einem – wenn auch anfangs nur vorläufigen 

– Wohnraum zu suchen und sich mit der bislang ausgeübten Tätigkeit oder gegebenenfalls mit 

anderen Tätigkeiten ein für seinen Lebensunterhalt ausreichendes Einkommen zu 

erwirtschaften. Letztlich steht dem BF ergänzend auch die Möglichkeit offen, sich an in Kabul 

ansäßige staatliche, nicht-staatliche oder internationale Hilfseinrichtungen, im Speziellen 

solche für Rückkehrer aus dem Ausland, zu wenden, wenngleich nicht verkannt wird, dass von 
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diesen Einrichtungen individuelle Unterstützungsleistungen meist nur in sehr 

eingeschränktem Ausmaß gewährt werden können. 

Der Verwaltungsgerichtshof sprach in seinem Erkenntnis vom 23.06.2020, Ra 2020/20/0188 

aus: Es mag zutreffen, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in Afghanistan aufgrund der 

Maßnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19 verschlechtert haben. Um von der realen 

Gefahr („real risk“) einer drohenden Verletzung der durch Art. 2 oder 3 EMRK garantierten 

Rechte eines Asylwerbers bei Rückkehr in seinen Heimatstaat ausgehen zu können, reicht es 

aber nicht aus, wenn eine solche Gefahr bloß möglich ist (vgl. VwGH 28.4.2020, Ra 

2020/14/0158 bis 0161, mwN). Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen 

Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 

Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. Die Außerlandesschaffung eines Fremden 

in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der 

Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der 

menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Eine solche 

Situation ist nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer 

durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK reicht nicht aus. Vielmehr 

ist es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und 

konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen. Eine solche 

einzelfallbezogene Beurteilung ist im Allgemeinen - wenn sie auf einer verfahrensrechtlich 

einwandfreien Grundlage erfolgte und in vertretbarer Weise im Rahmen der von der 

Rechtsprechung entwickelten Grundsätze vorgenommen wurde - nicht revisibel (VwGH 

22.4.2020, Ra 2020/18/0098, mwN). 

Die Ausbreitung des Coronavirus steht einer Rückkehr des Beschwerdeführers nach 

Afghanistan nicht entgegen. So ist der Beschwerdeführer jung und gesund, insbesondere leidet 

oder litt er an keinen Atemwegserkrankungen oder anderen chronischen Krankheiten. Er 

gehört somit nicht zur Risikogruppe der alten oder chronisch kranken Personen. Auch die 

notorisch bekannten Zahlen der an COVID-19 Erkrankten in Afghanistan (s. insbes. WHO, Daily 

Brief Afghanistan, COVID-19, mit Verweis auf die aktuellen Daten der Johns Hopkins 

University) zeigen aktuell kein für eine Schutzgewährung hinreichend signifikantes Risiko für 

den Beschwerdeführer auf, wobei nicht verkannt wird, dass derzeit zahlreiche Landsleute aus 

dem stark betroffenen Iran über Herat in ihre Heimatorte zurückkehren. Insbesondere spricht 

die konkrete Situation des Beschwerdeführers jedoch nicht für eine reale Gefahr einer 

Verletzung nach Art. 2, 3 EMRK. Selbst bei einer Infektion ist nämlich aufgrund seines Alters 

und seiner gesundheitlichen Situation davon auszugehen, dass er diese relativ 

komplikationslos überstehen wird, zeigen doch die notorisch bekannten Statistiken, dass eine 
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Infektion bei jungen, gesunden Personen in den weitaus meisten Fällen ohne schwere 

gesundheitliche Beeinträchtigungen überstanden wird beziehungsweise diese Gruppe selbst 

bei einer Infektion keine Symptome zeigt. Auch wenn einzelne dieser Personengruppe zwar 

auch schwer erkranken oder sogar versterben können, besteht nach den derzeit verfügbaren 

Informationen jedoch jedenfalls keine „reale“ Gefahr hierfür. Eine bloße Möglichkeit einer 

Verletzung seiner in der EMRK genannten Rechte ist jedoch für die Gewährung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten nicht ausreichend. 

Der Beschwerdeführer gehört somit keinem Personenkreis an, von dem anzunehmen ist, dass 

er sich in Bezug auf die individuelle Versorgungslage qualifiziert schutzbedürftiger darstellt als 

die übrige Bevölkerung, die ebenfalls für ihre Existenzsicherung aufkommen kann. 

Zu Spruchpunkt III. bis VI. des angefochtenen Bescheides (Rückkehrentscheidung): 

Das Verfahren wird bezüglich Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides nach § 10 AsylG 

in der geltenden Fassung geführt.  

§ 10 AsylG mit der Überschrift: „Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme“ lautet: 

§ 10. (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Rückkehrentscheidung 

oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu 

verbinden, wenn  

1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird,  

2. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 zurückgewiesen wird,  

3. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

abgewiesen wird,  

4. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder  

5. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird  

und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht 

erteilt wird.  

(2) Wird einem Fremden, der sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in den 

Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt, von Amts wegen ein Aufenthaltstitel 
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gemäß § 57 nicht erteilt, ist diese Entscheidung mit einer Rückkehrentscheidung gemäß dem 

8. Hauptstück des FPG zu verbinden.  

(3) Wird der Antrag eines Drittstaatsangehörigen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß 

§§ 55, 56 oder 57 abgewiesen, so ist diese Entscheidung mit einer Rückkehrentscheidung 

gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden. Wird ein solcher Antrag zurückgewiesen, gilt 

dies nur insoweit, als dass kein Fall des § 58 Abs. 9 Z 1 bis 3 vorliegt.  

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts 

wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zu 

erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 

oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür 

weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die 

Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem inländischen 

Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer Verurteilung durch 

ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, 

die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit 

solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel 

oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht 

niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 

382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der 

Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung 

besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

Der Beschwerdeführer befindet sich erst seit Dezember 2015 im Bundesgebiet und sein 

Aufenthalt ist nicht geduldet. Er ist nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und 

auch kein Opfer von Gewalt. Die Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines 

Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG liegen daher nicht vor, wobei dies weder im Verfahren noch 

in der Beschwerde auch nur behauptet wurde. 

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem 

(§ 10 AsylG) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf 

internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 

auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, und kein 
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Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen 

Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

Im vorliegenden Verfahren erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz im 

Hinblick auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten auch nicht gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 

und ist auch keine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG ergangen. 

Der Beschwerdeführer ist als Staatsangehöriger von Afghanistan kein begünstigter 

Drittstaatsangehöriger, und es kommt ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen 

Bundesgesetzen zu, da mit der erfolgten Abweisung seines Antrags auf internationalen Schutz 

das Aufenthaltsrecht nach § 13 AsylG mit der Erlassung dieser Entscheidung endet. 

§ 55. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf 

begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung plus“ zu erteilen, wenn 

1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne 

des Art. 8 EMRK geboten ist und 

2. der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 9 

Integrationsgesetz (IntG), BGBl. I Nr. 68/2017, erfüllt hat oder zum Entscheidungszeitpunkt 

eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren Einkommen die monatliche 

Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. I Nr. 

189/1955) erreicht wird. 

(2) Liegt nur die Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vor, ist eine „Aufenthaltsberechtigung“ zu 

erteilen. 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 

(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 

eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 

Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt 

des Fremden rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 
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4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in 

dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, 

abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann 

auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf 

Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf 

Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 

Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 

Niederlassungsrecht (§ 45 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I 

Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 

Unter „Privatleben“ im Sinne von Art. 8 EMRK sind nach der Rechtsprechung des EGMR 

persönliche, soziale und wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden 

Menschen konstitutiv sind, zu verstehen (vgl. Sisojeva ua gg. Lettland, EuGRZ 2006, 554). 

Nach ständiger Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts kommt dem 

öffentlichen Interesse aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK ein hoher Stellenwert zu. Der VfGH und der VwGH 

haben in ihrer Judikatur ein öffentliches Interesse in dem Sinne bejaht, als eine über die Dauer 

des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß 

auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland aufhalten durften, verhindert werden soll (VfSlg. 

17.516 und VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479). 

Bei der Beurteilung der Frage, ob der Beschwerdeführer in Österreich über ein 

schützenswertes Privatleben verfügt, spielt die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle, da – 

abseits familiärer Umstände – eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration erst nach einigen 

Jahren im Aufenthaltsstaat anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). 
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Einer Aufenthaltsdauer von weniger als fünf Jahren kommt für sich betrachtet noch keine 

maßgebliche Bedeutung für die nach Art. 8 EMRK durchzuführende Interessenabwägung zu 

(VwGH vom 25.04.2018, Ra 2018/18/0187). Liegt eine relativ kurze Aufenthaltsdauer (von 

nicht einmal fünf Jahren) des Betroffenen in Österreich vor, so muss die in dieser Zeit erlangte 

Integration außergewöhnlich sein, um die Rückkehrentscheidung auf Dauer für unzulässig zu 

erklären und einen entsprechenden Aufenthaltstitel zu rechtfertigen (VwGH vom 18.09.2019, 

Ra 2019/18/0212). Die Kombination aus Fleiß, Arbeitswille, Unbescholtenheit, dem Bestehen 

sozialer Kontakte in Österreich, dem verhältnismäßig guten Erlernen der deutschen Sprache 

sowie dem Ausüben einer Erwerbstätigkeit stellt bei einem Aufenthalt von knapp vier Jahren 

im Zusammenhang mit der relativ kurzen Aufenthaltsdauer keine außergewöhnliche 

Integration dar (VwGH vom 18.09.2019, Ra 2019/18/0212). Es ist im Sinne des § 9 Abs. 2 Z 8 

BFA-VG maßgeblich relativierend, wenn integrationsbegründende Schritte in einem Zeitpunkt 

gesetzt wurden, in dem sich der Fremde seines unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst sein 

musste (VwGH vom 28.02.2019, Ro 2019/01/003; VwGH 4.2.2020, Ra 2020/14/0026; VwGH 

15.5.2020, Ra 2020/14/0169). 

Der Beschwerdeführer hält sich seit seiner Asylantragstellung im Dezember 2015 im 

Bundesgebiet auf und verfügte nie über ein Aufenthaltsrecht außerhalb des bloß 

vorübergehenden Aufenthaltsrechts des Asylverfahrens. Der Beschwerdeführer ist illegal nach 

Österreich eingereist und stellte in weiterer Folge einen Antrag auf internationalen Schutz, der 

sich als unberechtigt erwiesen hat. Die Dauer des Verfahrens übersteigt mit etwas weniger als 

fünfeinhalb Jahren auch nicht das Maß dessen, was für ein rechtsstaatlich geordnetes, den 

verfassungsrechtlichen Vorgaben an Sachverhaltsermittlungen und Rechtschutzmöglichkeiten 

entsprechendes Asylverfahren angemessen ist. Es liegt somit jedenfalls kein Fall vor, in dem 

die öffentlichen Interessen an der Einhaltung der einreise- und fremdenrechtlichen 

Vorschriften sowie der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung angesichts der langen 

Verfahrensdauer oder der langjährigen Duldung des Aufenthaltes im Inland nicht mehr 

hinreichendes Gewicht haben, die Rückkehrentscheidung als „in einer demokratischen 

Gesellschaft notwendig“ erscheinen zu lassen (vgl. VfSlg 18.499/2008, 19.752/2013; EGMR 

04.12.2012, Fall Butt, Appl. 47.017/09, Z 85 f.). 

Der Beschwerdeführer ist in Österreich nur schwach integriert: Er lebt erst seit etwas weniger 

als fünfeinhalb Jahren im Bundesgebiet und verfügt über keine ausgeprägteren sozialen 

Bindungen. Eine darüber hinausgehende Integration ist nicht hervorgekommen. Der 

Beschwerdeführer lebt seit seiner Einreise von der Grundversorgung, lediglich unterbrochen 

durch die Zeiten der Untersuchungshaft. 
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Der Beschwerdeführer weist zwei rechtskräftige Verurteilungen wegen des Vergehens des 

unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften nach § 27 Abs. 2a zweiter Fall SMG und des Vergehens 

des – teils versuchten – Diebstahls nach § 127 StGB auf. Der Beschwerdeführer zeigte durch 

die beiden rechtskräftigen Verurteilungen bereits, dass er nicht gewillt ist, sich der 

österreichischen Rechtsordnung zu unterwerfen. 

Zur Zulässigkeit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme trotz langjährigem Aufenthalt in 

Österreich und mangelnder Integration in Österreich ist insbesondere auf folgende 

höchstgerichtliche Rechtsprechung hinzuweisen: VwGH 17.11.2005, 2005/21/0370 (7-jähriger 

Aufenthalt mit „nicht stark ausgeprägter Integration“ – Ausweisung zulässig), VwGH 

25.9.2007, 2007/18/0348 (5-jähriger Aufenthalt – Ausweisung zulässig), VwGH 3.7.2007, 

2007/18/0361(5-jähriger Aufenthalt – Ausweisung zulässig), VwGH 26.9.2007, 2006/21/0288 

(7-jähriger Aufenthalt – Ausweisung zulässig), VwGH 8.11.2006, 2006/18/0316 (8-jähriger 

Aufenthalt – Ausweisung zulässig), VwGH 25.9.2007, 2007/18/0416 (4-jähriger Aufenthalt – 

„kein individuelles Bleiberecht“ – Ausweisung zulässig), VwGH 28.2.2008, 2008/18/0087 

(eineinhalbjähriger Aufenthalt – Ausweisung zulässig), VwGH 18.5.2007, 2007/18/0136 (11-

jähriger unrechtmäßiger Aufenthalt (von insgesamt 15 Jahren) – Ausweisung zulässig), VwGH 

8.11.2006, 2006/18/0316 (4-jähriger unrechtmäßiger Aufenthalt nach 4-jährigem 

Asylverfahren – Ausweisung zulässig), VfGH 29.9.2007, B 1150/07, EuGRZ 2007, 728 (11-

jähriger Aufenthalt, zwei Scheinehen, zwei Asylanträge – Ausweisung zulässig). 

Der Beschwerdeführer hat keine Verwandten oder sonstigen nahen Angehörigen in 

Österreich. Die Ausweisung bildet daher keinen unzulässigen Eingriff in das Recht des 

Beschwerdeführers auf Schutz des Familienlebens.  

Im Falle einer bloß auf die Stellung eines Asylantrags gestützten Aufenthalts wurde in der 

Entscheidung des EGMR (N. gegen United Kingdom vom 27.05.2008, Nr. 26565/05) auch ein 

Aufenthalt in der Dauer von zehn Jahren nicht als allfälliger Hinderungsgrund gegen eine 

Ausweisung unter dem Aspekt einer Verletzung von Art. 8 EMRK thematisiert. 

In seiner davor erfolgten Entscheidung Nnyanzi gegen United Kingdom vom 08.04.2008 (Nr. 

21878/06) kommt der EGMR zu dem Ergebnis, dass bei der vorzunehmenden 

Interessensabwägung zwischen dem Privatleben des Asylwerbers und dem staatlichen 

Interesse eine unterschiedliche Behandlung von Asylwerbern, denen der Aufenthalt bloß 

aufgrund ihres Status als Asylwerber zukommt, und Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt 

gerechtfertigt sei, da der Aufenthalt eines Asylwerbers auch während eines jahrelangen 

Asylverfahrens nie sicher ist. So spricht der EGMR in dieser Entscheidung ausdrücklich davon, 
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dass ein Asylweber nicht das garantierte Recht hat, in ein Land einzureisen und sich dort 

niederzulassen. Eine Abschiebung ist daher immer dann gerechtfertigt, wenn diese im 

Einklang mit dem Gesetz steht und auf einem in Art. 8 Abs. 2 EMRK angeführten Grund beruht. 

Insbesondere ist nach Ansicht des EGMR das öffentliche Interesse jedes Staates an einer 

effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher als das Privatleben eines Asylwerbers; 

auch dann, wenn der Asylwerber im Aufnahmestaat ein Studium betreibt, sozial integriert ist 

und schon zehn Jahre im Aufnahmestaat lebte. 

Die Dauer des Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet ist als sehr kurz zu 

bezeichnen und wird weiter dadurch relativiert, dass der Aufenthalt bloß aufgrund der 

vorläufigen Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber rechtmäßig war. Dies musste dem 

Beschwerdeführer bewusst gewesen sein. Der Beschwerdeführer übt in Österreich keine 

erlaubte Beschäftigung aus und ist nicht selbsterhaltungsfähig.  

Weitere ausgeprägte private und persönliche Interessen hat der Beschwerdeführer im 

Verfahren nicht dargetan. Er hat begonnen, sich Kenntnisse der deutschen Sprache 

anzueignen. Es ist davon auszugehen, dass im Falle des Beschwerdeführers kein Grad an 

Integration erreicht worden ist.  

Die Schutzwürdigkeit seines Privat- und Familienlebens in Österreich ist aufgrund des 

Umstandes, dass er seinen Aufenthalt nur auf einen im Ergebnis nicht berechtigten Asylantrag 

gestützt hat, nur in geringem Maße gegeben. Im Hinblick auf den Umstand, dass der 

erwachsene Beschwerdeführer den überwiegenden Teil seines Lebens im Herkunftsstaat 

verbracht hat, ist davon auszugehen, dass anhaltende Bindungen zum Herkunftsstaat 

bestehen, zumal der Beschwerdeführer auch eine Sprache des Herkunftsstaates als 

Muttersprache beherrscht.  

Daher ist davon auszugehen, dass die Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib im 

Bundesgebiet nur geringes Gewicht haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der 

Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus 

der Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem nach der Rechtsprechung des VwGH ein 

hoher Stellenwert zukommt, in den Hintergrund treten. Die Verfügung der 

Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall geboten und erscheint auch nicht 

unverhältnismäßig. 

Hinzu kommt, dass die gesamte Familie des Beschwerdeführers entweder im Iran oder in 

Afghanistan lebt und es dem Beschwerdeführer gelingen wird, den Kontakt herzustellen und 

er auch von seiner Familie unterstützt werden wird. Er steht auch jetzt im Kontakt zu seiner 
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Familie, die Behauptung, dass diese nun im Iran leben würde, konnte im Übrigen nicht 

untermauert werden und könnte auch eine reine Schutzbehauptung sein.  

Daher sind auch die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung nach § 

55 AsylG nicht gegeben. 

Gemäß § 46 Abs. 1 FPG sind Fremde, gegen die eine Rückkehrentscheidung, eine Anordnung 

zur Außerlandesbringung, eine Ausweisung oder ein Aufenthaltsverbot durchsetzbar ist, von 

den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag des Bundesamtes zur Ausreise 

zu verhalten (Abschiebung), wenn 

1. die Überwachung ihrer Ausreise aus Gründen der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung oder Sicherheit notwendig scheint, 

2. sie ihrer Verpflichtung zur Ausreise nicht zeitgerecht nachgekommen sind, 

3. auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, sie würden ihrer Ausreiseverpflichtung 

nicht nachkommen, oder 

4. sie einem Einreiseverbot oder Aufenthaltsverbot zuwider in das Bundesgebiet 

zurückgekehrt sind. 

Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig 

festzustellen, ob eine Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder 

mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus vom Drittstaatsangehörigen 

zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. 

Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch 

Art. 2 oder 3 der EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde 

oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 

verbunden wäre. 

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige 

Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer 

Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK), es sei denn, es 

bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG). 

Nach § 50 Abs. 3 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die 

Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den EGMR entgegensteht. 
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Die Zulässigkeit der Abschiebung des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat ist gegeben, 

da nach den die Abweisung seines Antrages auf internationalen Schutz tragenden 

Feststellungen der vorliegenden Entscheidung keine Gründe vorliegen, aus denen sich eine 

Unzulässigkeit der Abschiebung im Sinne des § 50 FPG ergeben würde. 

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist 

für die freiwillige Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 55 

Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom 

Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die 

der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu 

berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, 

überwiegen. 

Da derartige Gründe im Verfahren nicht vorgebracht wurden, ist die Frist zu Recht mit 14 Tagen 

(zwei Wochen) festgelegt worden. 

Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass sich eine freiwillige Ausreise des 

Beschwerdeführers angesichts der derzeit weltweit vorherrschenden COVIC-19-Pandemie 

allenfalls als faktisch unmöglich erweisen könnte. Eine Erstreckung der in § 55 Abs. 2 FPG 

vorgesehenen Frist scheidet jedoch mangels einer Rechtsgrundlage, welche auf die 

Berücksichtigung von nicht in der Sphäre des Fremden gelegenen Umständen abstellt, aus. 

Inwieweit eine allfällige Überschreitung bzw. Nichteinhaltung der Frist für die freiwillige 

Ausreise dem Beschwerdeführer subjektiv vorwerfbar wäre, wird gegebenfalls in 

nachgelagerten Verfahren zu berücksichtigen sein (vgl. etwa § 120 Abs. 1b FPG). 

Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen war dem Beschwerdeführer 

nicht zu erteilen. Im Verfahren haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, welche auf das 

Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung einer Aufenthaltsberechtigung aus den in 

§ 57 AsylG angeführten Gründen hätten schließen lassen. Ferner sind auch keine Umstände 

bekannt, welchen zufolge gegenständlich von einem Anwendungsfall des § 8 Abs. 3a oder 9 

Abs. 2 AsylG gesprochen werden könnte. 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. bis VI. des angefochtenen Bescheides 

gemäß §§ 10 Abs. 1 Z 3, 55 und 57 AsylG sowie §§ 52 und 55 FPG, in der jeweils geltenden 

Fassung, als unbegründet abzuweisen. 



- 90 - 

 

Zur Beschwerde gegen den Bescheid vom 09.07.2020 (Verlust des Rechtes zum Aufenthalt im 

Bundesgebiet ab dem 28.11.2019): 

Gemäß § 13 Abs 1 AsylG ist ein Asylwerber, dessen Asylverfahren zugelassen ist, bis zur 

Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung, bis zur Einstellung oder Gegenstandslosigkeit 

des Verfahrens oder bis zum Verlust des Aufenthaltsrechtes (Abs 2) zum Aufenthalt im 

Bundesgebiet berechtigt. 

Das Recht des Asylwerbers zum Aufenthalt im Bundesgebiet geht gemäß § 13 Abs 2 AsylG 

verloren, wenn dieser straffällig geworden ist (Z 1), gegen ihn wegen einer gerichtlich 

strafbaren Handlung, die nur vorsätzlich begangen werden kann, eine Anklage durch die 

Staatsanwaltschaft eingebracht worden ist (Z 2), gegen ihn Untersuchungshaft verhängt wurde 

(§§ 173 ff StPO) (Z 3) oder er bei der Begehung eines Verbrechens (§ 17 StGB) auf frischer Tat 

betreten worden ist (Z 4). Der Verlust des Aufenthaltsrechtes ist dem Asylwerber mit 

Verfahrensanordnung (§ 7 Abs. 1 VwGVG) mitzuteilen. Wird ein Asylwerber in den Fällen der 

Z 2 bis 4 freigesprochen, tritt die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung der Straftat zurück (§§ 

198 ff StPO) oder wird das Strafverfahren eingestellt, lebt sein Aufenthaltsrecht rückwirkend 

mit dem Tage des Verlustes wieder auf. 

Hat ein Asylwerber sein Recht auf Aufenthalt im Bundesgebiet gemäß Abs. 2 verloren, kommt 

ihm faktischer Abschiebeschutz (§ 12) zu (§ 13 Abs 3 AsylG). 

Gemäß § 13 Abs 4 AsylG hat das Bundesamt im verfahrensabschließenden Bescheid über den 

Verlust des Aufenthaltsrechtes eines Asylwerbers abzusprechen. 

In § 13 Abs 2 AsylG sind die Gründe, welche zum Verlust des Aufenthaltsrechts nach § 13 Abs. 

1 AsylG führen taxativ aufgezählt (EBRV 1803 BlgNR 24.GP). Nach dieser Bestimmung führt es 

zum Verlust des Aufenthaltsrechts, wenn der Antragsteller rechtskräftig aufgrund einer 

Straftat verurteilt wurde sowie in bestimmten Fällen einer (qualifizierten) Verdächtigung einer 

strafbaren Handlung (Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft bezüglich der Tat, deren 

Begehung nur mit Vorsatz möglich ist, Verhängung der Untersuchungshaft, Betreten auf 

frischer Tat bei einem Verbrechen; Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und 

Fremdenrecht, 2016, § 13 AsylG K10). Der Verlust des Aufenthaltsrechts tritt in diesen Fällen 

ex lege ein (Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, aaO, § 13 AsylG K11). Der Verlust des 

Aufenthaltsrechts wird durch Verfahrensanordnung mitgeteilt. Im verfahrensabschließenden 

Bescheid hat das Bundesamt deklarativ über einen allenfalls erfolgten Verlust des 

Aufenthaltsrechts abzusprechen (Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, aaO, § 13 AsylG K 

15). 
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Am 05.03.2019 wurde der Beschwerdeführer das erste Mal in Untersuchungshaft genommen, 

womit er gemäß § 13 Abs. 2 Z 3 AsylG ex lege sein Aufenthaltsrecht verloren hat. Aufgrund der 

diversionellen Erledigung des Strafverfahrens lebte das Aufenthaltsrecht wieder auf. 

Der Beschwerdeführer wurde am 28.11.2019 aufgrund eines Strafverfahrens wegen § 27 Abs. 

2a und § 27 Abs. 1 SMG erneut in Untersuchungshaft genommen. Der Beschwerdeführer 

wurde in der Folge rechtskräftig wegen § § 27 Abs. 2a zweiter Fall SMG zu einer – bedingten – 

Freiheitsstrafe verurteilt. Das Aufenthaltsrecht des Beschwerdeführers lebte sohin nicht 

wieder auf. Die belangte Behörde teilte dem Beschwerdeführer dies mit 

Verfahrungsanordnung vom 04.12.2019 mit und sprach im beschwerdegegenständlichen 

Bescheid vom 09.07.2020 abschließend über den Verlust des Aufenthaltsrechts ab. 

Der Beschwerde gegen den Bescheid vom 09.07.2020 war sohin keine Folge zu geben. 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab (vgl. die oben im Rahmen der rechtlichen Beurteilung zu 

Spruchteil A angeführten zahlreichen Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes), noch fehlt 

es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. 

Sofern die oben angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes und der 

Verfassungsgerichtshofes zu (zum Teil) alten Rechtslagen erging, ist diese nach Ansicht des 

Bundesverwaltungsgerichtes auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der 

nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar (vgl. dazu insb. Notwendigkeit einer 

maßgeblichen Verfolgungswahrscheinlichkeit und dem Ungenügen der entfernten Möglichkeit 

einer Verfolgung VwGH 21.12.2000, 2000/01/0132; 23.09.1998, 98/01/0224; 26.11.1998, 

98/20/0309, u.v.a; sowie zur Bewertung der aktuellen [Rückkehr-]situation  in Afghanistan 

EGMR AGR/Niederlande, 12.01.2016, 13.442/08 und das dementsprechende rezente 

Erkenntnis des VwGH vom 23.02.2016, Zl. Ra 2015/01/0134-7). Zur Zulässigkeit der 

Rückkehrentscheidung ist die zur asylrechtlichen Ausweisung ergangene zitierte 
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Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes übertragbar. Die fehlenden Voraussetzungen 

für die amtswegige Erteilung des Aufenthaltstitels nach § 55 AsylG 2005 ergeben sich aus der 

Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung, jene für den Aufenthaltstitel nach § 57 AsylG 2005 aus 

durch den klaren Wortlaut der Bestimmung eindeutig umschriebene Sachverhaltselemente, 

deren Vorliegen im Fall des Beschwerdeführers nicht einmal behauptet wurde. Die Feststellung 

der Zulässigkeit der Abschiebung des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat knüpft an die 

zitierte Rechtsprechung zu den Spruchpunkten I. und II. des angefochtenen Bescheides an. 

Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 

Rechtsfrage vor. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich bei allen erheblichen Rechtsfragen 

auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare 

Rechtslage stützen. 


